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WICHTIGSTE BOTSCHAFTEN 

 Zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben werden von der Politik zu wenig priorisiert. Dies 
zeigt sich insbesondere in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, Verteidigung und Bildung. 

 Die Verbindlichkeit solcher Ausgaben sollte durch institutionelle Vorkehrungen bei Haushalts- 
und Finanzplanung erhöht werden, die auf den jeweiligen Bereich abgestimmt sein sollten. 

 Für den Verkehrsbereich wäre ein Infrastrukturfonds mit eigenen Einnahmen und ggf. mit be-
grenzten Kreditermächtigungen geeignet. Für die Bereiche Verteidigung und Bildung bieten sich 
spezifische Mindestausgabenquoten an, die sich an klar definierten Indikatoren orientieren. 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 

Zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben, also Ausgaben, deren Erträge erst in fernerer Zukunft 
realisiert werden, sind in Deutschland in vielen Bereichen seit Jahren gering und fallen auch im 
europäischen Vergleich niedrig aus. Das gilt insbesondere für Ausgaben in den Bereichen Ver-
kehrsinfrastruktur, Verteidigung und Bildung. Die öffentlichen Bruttoanlageinvestitionen im Tief-
bau reichten nicht aus, um den durchschnittlichen Modernitätsgrad der öffentlichen Verkehrsin-
frastruktur zu erhalten. Der Güter- und Personenverkehr wird durch die überalterte Infrastruktur 
mittlerweile deutlich eingeschränkt, was die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands beein-
trächtigt. Im Verteidigungsbereich sind höhere Ausgaben als in der Vergangenheit sowie ein effi-
zienterer Mitteleinsatz erforderlich, um die Ausrüstung zu modernisieren und dem NATO-Bünd-
nisziel nachzukommen. Im Bildungsbereich hat Deutschland im internationalen Vergleich zuletzt 
schlechter als je zuvor abgeschnitten, was auch auf geringe öffentliche Ausgaben, insbesondere 
für die frühkindliche Bildung und den Grundschulbereich, zurückzuführen sein dürfte. 

Höheren zukunftsorientierten Ausgaben steht eine hohe Gegenwartspräferenz der Politik ent-
gegen, die kurzfristige Erträge zugunsten der aktuellen Wählerschaft deutlich höher gewichtet als 
langfristige Erträge zugunsten zukünftiger Generationen. Fiskalregeln, die der Gegenwartspräfe-
renz bei der Schuldenaufnahme entgegenwirken, können zwar verhindern, dass die fiskalischen 
Spielräume kommender Generationen eingeschränkt werden, sie lösen aber nicht das Problem 
der Gegenwartspräferenz bei der Auswahl der Ausgaben. Aufgrund zunehmend enger werdender 
fiskalischer Spielräume besteht zudem die Gefahr, dass zukunftsorientierte Ausgaben weiterhin 
vernachlässigt werden. Nicht zuletzt dürften bürokratische Hemmnisse in Form aufwändiger Ge-
nehmigungsprozesse und personeller Unterbesetzung in Teilen der öffentlichen Verwaltung zu-
kunftsorientierte öffentliche Ausgaben hemmen. 

Je nach Bereich können verschiedene institutionelle Vorkehrungen der Gegenwartspräferenz 
entgegenwirken. Um die Verkehrsinfrastruktur zu modernisieren und ihren Bestand nachhaltig zu 
sichern, könnte ein Verkehrsinfrastrukturfonds mit eigenen Einnahmen wie beispielsweise ver-
kehrsspezifischen Abgaben oder Mauteinnahmen errichtet werden. Durch die Übertragung dieser 
Einnahmen aus dem Kernhaushalt wird gewährleistet, dass dort keine zusätzlichen Spielräume 
für konsumtive Ausgaben geschaffen werden. Wegen des Nachholbedarfs bei der Verkehrsinfra-
struktur könnte der Fonds auch mit begrenzten Kreditermächtigungen ausgestattet werden. Für 
die Verteidigung gilt es, langwierige Beschaffungsprozesse zu vereinfachen und die Effizienz der 
Mittelverwendung zu erhöhen. Um die Finanzierung im Kernhaushalt dauerhaft sicherzustellen, 
könnte das Zwei-Prozent-Ziel der NATO als gesetzliche Mindestquote verankert werden. Im Bil-
dungsbereich könnte auf Länderebene ebenfalls eine gesetzliche Fixierung der Mindestausga-
ben (z. B. ausgehend von Ausgaben pro Schülerin und Schüler) implementiert werden. 
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I. EINLEITUNG 

80. In vielen Bereichen haben öffentliche Ausgaben, etwa für Infrastruktur 
und Bildung, Investitionscharakter. Erträgen, die teils erst nach langer Zeit 
anfallen, stehen zunächst vorwiegend Kosten gegenüber. Solche Ausgaben kön-
nen als zukunftsorientiert bezeichnet werden. Aufgrund polit-ökonomischer 
Probleme, insbesondere einer zu hohen Gegenwartspräferenz („Present Bias“) der 
Politik, können zukünftige Erträge bei der Entscheidungsfindung im politischen 
Prozess zu gering gewichtet werden. Im Verhältnis zu Ausgaben, deren Erträge 
der aktuellen Wählerschaft zugutekommen, können deshalb Ausgaben, deren Er-
träge maßgeblich in der Zukunft anfallen, systematisch zu niedrig ausfallen 
(„Anti-Investment Bias“). 

81. In den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, allgemeinbildende Bildung 
und Verteidigung, die klar dem Bereich staatlicher Aufgaben zuzuordnen sind, 
sind in den vergangenen Jahren deutliche Mängel zutage getreten. Die öffent-
lichen Bruttoanlageinvestitionen im Tiefbau, der maßgeblich die öffentliche Ver-
kehrsinfrastruktur umfasst, waren seit Jahrzehnten zu gering, um den Moderni-
tätsgrad zu erhalten.  ZIFFERN 98 F. Mobilität und Güterverkehr werden durch die 
überalterte Infrastruktur mittlerweile deutlich eingeschränkt, was die wirtschaft-
liche Aktivität in Deutschland belastet.  ZIFFER 440 Auch bei der Verteidigung sind 
höhere Ausgaben als in der Vergangenheit sowie ein effizienterer Mitteleinsatz 
erforderlich, um die Ausrüstung zu modernisieren und dem Bündnisziel in der 
NATO nachzukommen.  ZIFFERN 102 F. Im Bildungsbereich hat Deutschland in in-
ternationalen Vergleichsstudien zuletzt schlechter als je zuvor abgeschnitten.  ZIF-

FER 101 Dies dürfte nicht zuletzt auf fehlende Ausgaben für Bildungsmaßnahmen, 
insbesondere bei frühkindlicher Bildung, zurückzuführen sein.  ZIFFER 107 In all 
diesen Bereichen sind Maßnahmen erforderlich, um die zukunftsorientierten öf-
fentlichen Ausgaben zu stärken und zu verstetigen. 

82. Verschiedene Hindernisse stehen einer Stärkung und Verstetigung zukunftsori-
entierter öffentlicher Ausgaben entgegen.  ZIFFERN 118 FF. Die Gegenwartspräfe-
renz der Politik  ZIFFERN 119 FF. kann dazu führen, dass zukunftsorientierte Aus-
gaben nicht in ausreichendem Maße getätigt werden.  ZIFFERN 124 FF. Fiskalre-
geln können mittelfristig zwar den Schuldenstand und die Zinsausgaben begren-
zen und dadurch den Spielraum für zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben er-
halten. Sie gewährleisten aber nicht, dass diese Spielräume für zukunftsorien-
tierte Ausgaben genutzt werden. Kurzfristig können sie die Politik sogar veranlas-
sen, zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben zu reduzieren, wenn sie die öffent-
lichen Haushalte stärker einschränken als zur Sicherung der Schuldentragfähig-
keit notwendig.  ZIFFERN 131 FF. Schließlich bestehen für zukunftsorientierte Aus-
gaben bürokratische Hemmnisse in Form aufwändiger Genehmigungspro-
zesse und einer personellen Unterbesetzung der damit befassten öffentlichen Ver-
waltung, die die Umsetzung von Investitionen verzögern oder behindern können. 
 ZIFFERN 134 FF. 

83. Um die zukunftsorientierten öffentlichen Ausgaben zu erhöhen und ver-
stetigen, sind institutionelle Vorkehrungen mit hoher Bindungswirkung erforder-
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lich, durch die sie bei der Haushaltsaufstellung und Finanzplanung verlässlich be-
rücksichtigt werden. Zu den vom Sachverständigenrat diskutierten Optionen 
zählt die verbindliche Vorgabe einer Mindestquote zukunftsorientierter öffentli-
cher Ausgaben in Relation zur Wirtschaftsleistung oder zu anderen Indikatoren. 
 ZIFFERN 143 FF. Alternativ kann die Finanzierung zukunftsorientierter öffentlicher 
Ausgaben durch neue Sondervermögen erfolgen, die mit Zuweisungen von Haus-
haltsmitteln, eigenen Einnahmen und gegebenenfalls mit zusätzlichen Krediter-
mächtigungen ausgestattet werden können.  ZIFFERN 146 FF. Eine weitere Möglich-
keit ist, öffentliche Unternehmen mit zusätzlichem Eigenkapital auszustatten. 
 ZIFFERN 152 FF. Diskutiert wird auch eine goldene Regel, die aber in der prakti-
schen Umsetzung Herausforderungen birgt.  ZIFFERN 158 FF. Fiskalische Spiel-
räume können durch eine kontinuierliche Ex-post-Überprüfung und Anpassung 
der Priorisierung der Ausgaben erweitert werden.  ZIFFERN 168 F. Darüber hinaus 
kann eine moderate Änderung der Schuldenbremse, wie sie vom Sachverständi-
genrat im Januar 2024 in einem Policy Brief dargelegt wurde, die fiskalischen 
Spielräume erweitern, ohne die Schuldentragfähigkeit zu gefährden 
(SVR Wirtschaft, 2024).  ZIFFERN 170 FF. 

84. Zur wirksamen Priorisierung zukunftsorientierter Ausgaben sollte die 
Wahl der Handlungsoptionen auf den jeweiligen Bereich abgestimmt 
sein. Dabei sollte unterschieden werden, (1) ob eine einmalige oder dauerhafte 
Erhöhung der Ausgaben erreicht werden soll, (2) wie klar die Ausgaben identifi-
zierbar und abgrenzbar sind und (3) auf welcher föderalen Ebene die Zuständig-
keit für Finanzierung und Umsetzung liegen. Im Verkehrssektor könnte ein Ver-
kehrsinfrastrukturfonds mit eigenen Einnahmen, beispielsweise aus der LKW-
Maut und der vom Sachverständigenrat vorgeschlagenen PKW-Maut, die mittel-
fristig die perspektivisch rückläufigen Einnahmen aus der Energiesteuer auf fos-
sile Kraftstoffe im Verkehrsbereich kompensieren sollte,  ZIFFER 492 errichtet wer-
den. Eine Übertragung der Einnahmen aus der Energiesteuer auf fossile Kraft-
stoffe im Verkehrsbereich und der Kfz-Steuer könnte in Betracht gezogen werden. 
 ZIFFER 177 Nur solche gesicherten kontinuierlichen Einnahmen können langfris-
tig die Planbarkeit der Infrastrukturausgaben verbessern. Um den Nachholbedarf 
bei der Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur zu adressieren, könnte das 
Sondervermögen mit begrenzten Kreditermächtigungen ausgestattet werden, die 
allerdings den allgemeinen Grenzen der geltenden Fiskalregeln unterliegen. Für 
die Verteidigung gilt es, langwierige Beschaffungsprozesse zu vereinfachen und 
sicherzustellen, dass das finanzielle Bündnisziel in der NATO nach dem Jahr 
2028 im Rahmen des Kernhaushalts erfüllt wird.  ZIFFER 178 Im Bildungsbereich 
könnte eine gesetzliche Fixierung der Mindestausgaben – beispielsweise definiert 
auf der Basis von Mindestausgaben pro Schülerin und Schüler – implementiert 
werden.  ZIFFER 179 

85. Insgesamt zielen die vom Sachverständigenrat favorisierten Handlungsopti-
onen darauf ab, durch geeignete Maßnahmen den Present Bias und insbesondere 
den Anti-Investment Bias zu überwinden. So soll gewährleistet werden, dass 
die Finanzpolitik die nötigen Mittel für zukunftsorientierte öffentli-
che Ausgaben auch tatsächlich bereitstellt. Dazu legt der Sachverständi-
genrat in diesem Kapitel systematisch den Fokus auf mögliche institutionelle Vor-
kehrungen mit hoher Bindungswirkung zur dauerhaften Finanzierung zukunfts-
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orientierter öffentlicher Ausgaben. Dies unterscheidet die vorgelegte Analyse von 
zahlreichen Vorschlägen, die vor allem auf Möglichkeiten zur Ausweitung von 
Kreditspielräumen zur Finanzierung öffentlicher Investitionen abstellen. Für die 
Bereiche Verkehrsinfrastruktur, allgemeinbildende Bildung und Verteidigung 
werden konkrete Lösungsoptionen präsentiert. Diese Optionen gehen nicht über 
eine Ausweitung der gesamtstaatlichen Verschuldungsspielräume durch eine mo-
derate, stabilitätsorientierte Reform der Schuldenbremse hinaus.  

II. AUSGANGSLAGE:  
ZUKUNFTSORIENTIERTE AUSGABEN 

86. Öffentliche Ausgaben können als eher gegenwartsbezogen (konsumtiv) 
oder eher zukunftsorientiert (investiv) klassifiziert werden. Die Erträge 
von zukunftsorientierten öffentlichen Ausgaben fallen überwiegend erst in der 
langen Frist an,  ZIFFERN 110 FF. ihre Kosten belasten aber die öffentlichen Haus-
halte in der Gegenwart.  ZIFFERN 124 FF. Bei der Bereitstellung öffentlicher Güter, 
wie der Verteidigung und Verkehrsinfrastruktur, sowie von Gütern mit positiven 
externen Effekten, wie Teilen der Bildung, spielt der Staat eine entscheidende 
Rolle.  ZIFFERN 87 F. Ein Großteil der Ausgaben in diesen Bereichen kann als zu-
kunftsorientiert eingestuft werden. Die öffentlichen Ausgaben in diesen Berei-
chen waren in den vergangenen Jahrzehnten nicht ausreichend, um die Substanz 
zu erhalten. So ist der Modernitätsgrad im Tiefbau, der maßgeblich die öffentliche 
Verkehrsinfrastruktur umfasst, deutlich gesunken.  ZIFFERN 98 F. Die veränderte 
geopolitische Lage der vergangenen Jahre erfordert eine bessere Ausrüstung der 
Bundeswehr.  ZIFFERN 102 F. Auch das Leistungsniveau der Schülerinnen und 
Schüler an deutschen Schulen sinkt, wie die PISA-Ergebnisse bezeugen.  ZIF-

FER 101 Um die Mängel in diesen Bereichen zu adressieren, sind hohe Investitionen 
notwendig.  ZIFFERN 104 FF. 

1. Identifizierung und staatliche Zuständigkeit 

87. Die öffentlichen Gebietskörperschaften in Deutschland erfüllen eine Vielzahl 
staatlicher Aufgaben. Zu den Kernaufgaben des Staates gehört die Bereit-
stellung sogenannter öffentlicher Güter. Denn die privatwirtschaftlichen 
Ausgaben für öffentliche Güter fallen ohne zusätzliche Anreize typischerweise 
ineffizient niedrig aus (Musgrave und Musgrave, 1989, S. 42 ff.). Charakteristisch 
für öffentliche Güter ist die Nicht-Rivalität bei der Nutzung des Gutes (Samuel-
son, 1954; Swan, 1956; Mas-Colell et al., 1995, S. 359). Das heißt, der Konsum 
eines öffentlichen Gutes durch eine Person beeinträchtigt nicht die Nutzung des-
selben Gutes durch andere Personen.  TABELLE 13 Eine Bereitstellung durch den 
Staat ist dann angezeigt, wenn Nutzerinnen und Nutzer von dem öffentlichen Gut 
nicht ausgeschlossen werden können (Ostrom und Ostrom, 1977). Der Nutzen von 
Verteidigung kann beispielsweise innerhalb eines Staates niemandem verwehrt 
werden. Einige Güter, wie beispielsweise die Bereitstellung der Verkehrsinfra-
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struktur, weisen sowohl Merkmale öffentlicher als auch privater Güter auf. So 
lässt sie sich bis zu einem bestimmten Grad ohne Rivalität nutzen, der Nutzen der 
Einzelnen kann sich bei Übernutzung durch Staus aber verringern. Gleichzeitig 
handelt es sich um ein Gut, von dessen Nutzung ein Ausschluss technisch möglich 
ist und das deshalb über Mautsysteme finanziert werden könnte. Das verringert 
allerdings die effiziente Nutzung von Straßen, zumindest solange die Nutzung 
nicht zu Staus führt.  

 TABELLE 13 

 

Gesamt-
staatliche 
Ausgaben

Anteil der 
Bruttoanlage-
investitionen3

Mrd Euro %

Allgemeine Bund, Länder, Sicherstellung von Verwaltung, Exekutiv- und 263,2       12,0       
öffentliche Gemeinden Rechtssicherheit und Legislativorgane, Wirtschafts-
Verwaltung -gleichheit; öffent- hilfe für das Ausland, Grund-

liches Gut lagenforschung

Verteidigung Bund Schutz von Staatsord- Militärische Waffensysteme, 40,1       18,3       
nung, Gesellschaft Instandhaltung, Personal, IT
und Individuen;
öffentliches Gut

Öffentliche Überwiegend Schutz von Staatsord- Polizei, Feuerwehr, Gerichte 67,3       7,5       
Ordnung und Länder nung, Gesellschaft
Sicherheit und Individuen;

öffentliches Gut

Wirtschaftliche Überwiegend Externalitäten Allgemeiner Arbeitsmarkt und 137,3       5,5       
Angelegenheiten Bund einzelne Wirtschaftsbereiche
ohne Verkehr

Verkehr Bund, Länder, Externalitäten Investitionen in Infrastruktur, 106,6       30,5       
Gemeinden Instandhaltung

Gesundheits- Überwiegend Versicherung/ Medizinische Erzeugnisse, 315,1       0,8       
wesen Sozialversi- Umverteilung ambulante und stationäre

cherung Behandlung

Bildungswesen Überwiegend Externalitäten, Kredit- Elementar- und Primärbereich, 187,3       9,0       
Länder rationierungsproblem Sekundärbereich, Tertiärbereich

Soziale Überwiegend Versicherung/ Krankheit und Erwerbsunfähig- 822,5       0,2       
Sicherung Sozialversi- Umverteilung keit, Alter, Hinterbliebene, Fami-

cherung lien und Kinder, Erwerbslosigkeit

Umweltschutz Überwiegend Externalitäten Abfall-/Abwasserwirtschaft, 24,3       13,6       
Gemeinden Beseitigung von Umwelt-

verunreinigungen

Wohnungswesen Überwiegend Externalitäten Wohnungswesen, Raum- 19,2       17,3       
und kommunale Gemeinden planung, Wasserversorgung
Einrichtungen

Freizeitgestaltung, Überwiegend Externalitäten Kultur, Rundfunk- und Verlags- 42,0       12,4       
Sport, Kultur Länder und wesen, Freizeitgestaltung, 
und Religion Gemeinden Sport

Ausgaben des Staates nach Aufgabenbereichen1

Bereich Zuständig
Hauptgrund des 

staatlichen Eingriffs Verwendung der Ausgaben2

im Jahr 2023

1 – Die Ausgaben des Staates werden nach der Klassifikation der Aufgabenbereiche des Staates (COFOG: Classification of 
the Functions of Government) zugeordnet (Eurostat, 2019).  2 – Die Verwendung der Ausgaben orientiert sich an der 
detaillierten Klassifikation der Aufgabenbereiche des Staates (COFOG-Zweisteller).  3 – Anteil an den gesamtstaatlichen 
Ausgaben im jeweiligen Aufgabenbereich.
Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 24-224-05
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88. Einzel- und gesamtwirtschaftlich vorteilhafte Ausgaben können auf-
grund verschiedener anderer Probleme von der optimalen Höhe ab-
weichen. So können private Ausgaben für Bildung ohne staatliche Intervention 
zu niedrig ausfallen, da die positiven externen Effekte von besserer Bildung, ins-
besondere die starken Netzwerk-Externalitäten eines hohen Niveaus an Allge-
meinbildung, im individuellen Kalkül nur unvollständig berücksichtigt werden. 
Selbst private Erträge, beispielsweise einer Hochschulausbildung, kommen bei 
der privaten Ausbildungsentscheidung möglicherweise unzureichend zum Tra-
gen, wenn es private Finanzierungsbeschränkungen („Kreditrationierung“) gibt, 
da das zu erwerbende Humankapital nicht beleihbar ist. 

89. Zur Erfüllung der staatlichen Aufgaben werden Ausgaben für Personal, 
Ausrüstung und Infrastruktur wie Gebäude getätigt. Dabei wird häufig zwischen 
konsumtiven und investiven Ausgaben unterschieden (Blanchard und 
Fischer, 1989, S. 37 f.; Stache et al., 2007; OECD, 2023a, S. 158). Als konsumtiv 
gelten öffentliche Ausgaben, die für den laufenden Betrieb sowie die Bereitstel-
lung öffentlicher Dienstleistungen verwendet werden und allenfalls einen indirek-
ten Beitrag zur Schaffung neuer Vermögenswerte leisten. Diese Aufgaben über-
nimmt in der hier verwendeten Abgrenzung die allgemeine öffentliche Verwal-
tung, zu der die Legislative und Judikative zählen. So setzt beispielsweise die Ge-
setzgebung die Rahmenbedingungen für privatwirtschaftliche Investitionen in 
Produktionsgüter. Ein funktionierendes Justizsystem stellt Rechtssicherheit für 
private Investitionen her. Für die innere Sicherheit fallen vor allem Gehälter im 
Öffentlichen Dienst an, und die soziale Sicherung umfasst überwiegend finanzi-
elle Leistungen an die Bürgerinnen und Bürger. Beide weisen einen hohen Gegen-
wartsbezug auf.  TABELLE 13 Demgegenüber tragen investive Ausgaben (direkt) zur 
Schaffung von Vermögenswerten bei, die erst zukünftig verwertet werden können. 
Unter den verschiedenen Bereichen der staatlichen Aktivität weisen die Verteidi-
gung sowie die Verkehrsinfrastruktur einen hohen Investitionsanteil auf.  TA-

BELLE 13  

90. Neben diesen klassischen Investitionen gibt es weitere Ausgaben, die in 
dem Sinne zukunftsorientiert sind, dass die Kosten einer Maßnahme weitest-
gehend in der Gegenwart und die Erträge weitestgehend in der Zukunft liegen. 
 PLUSTEXT 2 Hierzu können Ausgaben im Bildungswesen gezählt werden.  TA-

BELLE 13 Diese Ausgaben erhöhen das Produktionspotenzial typischerweise erst 
mittel- bis langfristig, generieren aber nachhaltig positive Erträge und können 
sich somit günstig auf die Wirtschaftsleistung, die Steuerbasis und somit die lang-
fristige Tragfähigkeit der Staatsfinanzen auswirken.  

 
 PLUSTEXT 2  
Begriffserklärung: Zukunftsorientierte Ausgaben 

Bei zukunftsorientierten Ausgaben im ökonomischen Sinne fallen die Kosten in der 
Gegenwart an, während die Erträge maßgeblich erst in der (ferneren) Zukunft 
realisiert werden. Der klassische Investitionsbegriff im Sinne der Bildung von Sach-
kapital wird dabei so erweitert, dass auch Aufwendungen zum Erhalt und zur 
Mehrung von Humankapital, Naturkapital und technischem Wissen berücksichtigt 
werden. An diesen Kriterien orientiert sich die für das Bundesministerium für Bil-
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dung und Forschung entwickelte „Zukunftsquote“ (Heinemann et al., 2021; Bohne 
et al., 2024). Deren Berechnung erfolgt auf Basis des Funktionen- und 
Gruppierungsplans des Bundeshaushalts. Die öffentlichen Investitionen in den 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) sind zur umfassenden Darstellung 
von zukunftsorientierten öffentlichen Ausgaben daher nur bedingt geeignet. Einer-
seits zählen Ausgaben für neue Schulgebäude als öffentliche Investitionen, die 
Gehälter des Lehrpersonals jedoch als konsumtive Ausgaben (Eurostat, 2014), 
obwohl die Lehrtätigkeit das Humankapital in der Zukunft erhöht. Andererseits kann 
es bei einer Abgrenzung im Sinne der VGR unproduktive Investitionen geben, die 
nur geringe Erträge in der Zukunft abwerfen. 

2. Entwicklung  

Öffentliche Investitionen 

91. Ein Teil der zukunftsorientierten Ausgaben wird durch Investitionen 
gemäß der Abgrenzung in den VGR abgebildet.  PLUSTEXT 3 Zwar umfasst die 
VGR-Definition nicht alle wichtigen zukunftsorientierten Ausgaben, insbeson-
dere nicht im Bildungswesen, sie hat aber dennoch eine Reihe von Vorteilen. Ers-
tens bieten die VGR eine konsistente Datenbasis, um die Investitionen der ver-
schiedenen Gebietskörperschaften im Zeitablauf verfolgen zu können. Zweitens 
ermöglichen sie einen Vergleich zwischen öffentlichen und privaten Investitio-
nen. Eine Erweiterung der öffentlichen Investitionen um Investitionszuschüsse 
 GLOSSAR berücksichtigt zusätzlich finanzielle Mittel, die privaten Akteuren vom 
Staat bereitgestellt werden, um private Investitionen zu finanzieren, die ebenfalls 
zukunftsorientiert wirken können (Belitz et al., 2020).  

 
 PLUSTEXT 3  
Hintergrund: Öffentliche Investitionen in den VGR 

Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen werden nach den für alle EU-Staaten 
verbindlichen Regeln des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamt-
rechnungen (ESVG 2010) aufgestellt (Eurostat, 2014). In den VGR werden öffent-
liche Investitionen als Bruttoanlageinvestitionen definiert, die dem Sektor Staat 
zugeordnet sind. Diese bilden die Zugänge von Bruttoanlagevermögen ab, unter 
anderem durch Sachinvestitionen in Wohn- und Nichtwohnbauten (Infrastruktur), 
Maschinen, Anlagen, Waffen(-systeme), aber auch in geistiges Eigentum wie Soft-
ware. Für die Zurechnung von Investitionen öffentlicher Unternehmen zum staat-
lichen Sektor in den VGR ist die Marktnähe entscheidend (Schmidt et al., 2017). 
So ist zwar die Deutsche Bahn AG im Staatseigentum, es werden jedoch nur das 
Schienennetz, die DB Regio und DB InfraGO dem Staatssektor zugerechnet. Die 
anderen Unternehmensteile gelten als private Marktakteure, da sie mehr als 50 % 
ihrer Einnahmen über Umsatzerlöse erwirtschaften. 

92. Die gesamtstaatlichen Bruttoanlageinvestitionen, die sich aus Investitionen der 
Gemeinden, der Länder und des Bundes ergeben, betrugen im Jahr 2023 gemäß 
den VGR 2,8 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP).  ABBILDUNG 35 LINKS Die Ent-
wicklung dieser Quote war in den vergangenen drei Jahrzehnten sehr stark 
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von der Investitionstätigkeit der Gemeinden geprägt. Nach der Deut-
schen Einheit waren deren Bruttoanlageinvestitionen hoch, insbesondere in den 
Neuen Ländern (JG 1991 Ziffern 81 f.). Während abnehmende Anteile der Ge-
meinden bis Mitte der 2000er-Jahre zu einem Rückgang der gesamtstaatlichen 
Bruttoanlageinvestitionen in Relation zum BIP geführt haben, ist der darauffol-
gende Anstieg der gesamtstaatlichen Bruttoanlageinvestitionen – insbesondere 
seit dem Jahr 2017 – auf eine erneute Ausweitung der Investitionstätigkeit der 
Gemeinden zurückzuführen. Die Gemeinden trugen mit einem Anteil von 
37,6 % im Jahr 2023 am stärksten zu den öffentlichen Bruttoanlagein-
vestitionen bei – gefolgt vom Bund (33,6 %) und den Ländern (28,8 %).  

93. Die Nettoanlageinvestitionen, für die von den Bruttoanlageinvestitio-
nen die Abschreibungen abgezogen werden, zeigen ein anderes Bild. Öffent-
liche Investitionen, die über den Ersatz des kalkulatorischen Kapitalverzehrs hin-
ausgehen, lagen bei den Gebietskörperschaften in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten nahe null und waren für die Gemeinden seit dem Jahr 2002 fast 
durchgängig negativ.  ABBILDUNG 35 RECHTS Eine allgemeine Bewertung, ob die In-
vestitionstätigkeit besser durch die Brutto- oder Nettoanlageinvestitionen abge-
bildet wird, ist schwierig. Eine regelmäßige Instandhaltung kann beispielsweise 
zum Erhalt der Produktivität einer Anlage beitragen, beeinflusst aber weder die 
Bruttoanlageinvestitionen noch die Abschreibungen (Eurostat, 2014, S. 85 ff.; 
Gühler und Schmalwasser, 2020). Zudem können die ausgewiesenen Nettoanla-
geinvestitionen aufgrund von Ausgliederungen von vormals staatlichen Ausgaben 
in sogenannte sonstige öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 
(sFEU),  GLOSSAR die dem privaten Sektor zugeordnet werden, im Zeitablauf re-
duziert werden. Abgänge und Abschreibungen werden dann weiterhin dem Sektor 

 ABBILDUNG 35 

 

1 – Anteil der Brutto- bzw. Nettoanlageinvestitionen am BIP in jeweiligen Preisen.  2 – In den VGR werden die Infrastruk-
turunternehmen der Deutschen Bahn nach der Bahnreform im Jahr 1999 dem Staatssektor zugerechnet. Dementspre-
chend gibt es zu diesem Zeitpunkt einen Anstieg bei den Bruttoanlageinvestitionen des Bundes.  3 – Bruttoanlagein-
vestitionen abzüglich Abschreibungen.

Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 24-132-03
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Staat zugerechnet – neue Investitionen hingegen dem privaten Sektor (Christof-
zik et al., 2019).  

94. Die öffentlichen Investitionen im weiteren Sinne, also Bruttoanlagein-
vestitionen inklusive Investitionszuschüsse an private Akteure, haben 
in den VGR seit dem Jahr 2015 und insbesondere seit dem Jahr 2020 deutlich 
zugelegt.  ABBILDUNG 36 Die gesamten Investitionszuschüsse betrugen im Jahr 
2023 knapp 1,5 % des BIP,  ABBILDUNG 36 RECHTS also knapp die Hälfte der öffentli-
chen Bruttoanlageinvestitionen.  ABBILDUNG 36 LINKS Der erhebliche Anstieg der In-
vestitionszuschüsse an Kapitalgesellschaften seit dem Jahr 2020 ist vor allem auf 
Ausgaben aus dem Klima- und Transformationsfonds zur Förderung der Energie-
effizienz und erneuerbarer Energien im Gebäudebereich zurückzuführen. Ab dem 
Jahr 2022 fallen unter den Investitionszuschüssen an die übrige Welt finanzielle 
Hilfen an die Ukraine ins Gewicht. 

95. Der Vergleich mit anderen europäischen Staaten zeigt, dass die gesamten 
öffentlichen Bruttoanlageinvestitionen Deutschlands in Relation zum BIP deut-
lich unter dem europäischen Durchschnitt liegen.  ABBILDUNG 37 Allerdings können 
unterschiedliche institutionelle Ausgestaltungen und Zuordnungen zum staatli-
chen Sektor die Vergleichbarkeit der Investitionsquoten in den EU-Mitgliedstaa-
ten erschweren, etwa bei der Verkehrsinfrastruktur. Beispielsweise werden Inves-
titionen in den Straßenverkehr in Österreich im Unterschied zu Deutschland nicht 
zu den öffentlichen Bruttoanlageinvestitionen gezählt. Denn die Autobahnen- 

 ABBILDUNG 36 

 

1 – Die Investitionen und Investitionszuschüsse der Sozialversicherung sind nur sehr gering und werden daher hier nicht 
dargestellt.  2 – In den VGR werden die Infrastrukturunternehmen der Deutschen Bahn nach der Bahnreform im Jahr 
1999 dem Staatssektor zugeordnet. Dementsprechend gibt es eine Verschiebung von Investitionszuschüssen an die 
Bundesbahn hin zu Bauinvestitionen des Bundes.  3 – Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck.

Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 24-209-03
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und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG) gilt aufgrund 
der Mauteinnahmen als privater Akteur (Heimberger, 2017). Mit der Generalre-
vision der VGR in Deutschland im August 2024 werden wiederum rückwirkend 
ab dem Jahr 1999 der öffentliche Nahverkehr sowie Teile der Deutschen Bahn 
dem Staatssektor zugerechnet (Statistisches Bundesamt, 2024a).  

Verkehrsinfrastruktur, Bildung und Verteidigung 

96. Die drei öffentlichen Aufgabenfelder, die sich besonders klar als Bereiche mit star-
ker Zukunftsorientierung einstufen lassen – Verkehrsinfrastruktur, allge-
meinbildende Bildung und Verteidigung – stellen derzeit mit knapp 25 % 
einen wichtigen Teil der Ausgaben der öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern 
und Gemeinden dar. Der BIP-Anteil der zukunftsorientierten Ausgaben in diesen 
drei Bereichen war in den vergangenen Jahrzehnten nahezu konstant, im Bereich 
Verkehr zuletzt leicht rückläufig.  ABBILDUNG 38 LINKS Insgesamt sind die zukunfts-
orientierten öffentlichen Ausgaben in Deutschland aktuell höher als im 
Durchschnitt der 2010er-Jahre. Im europäischen Vergleich lagen sie in den Be-
reichen Verteidigung und Bildungswesen trotzdem unter dem EU-Durchschnitt. 
 ABBILDUNG 38 RECHTS Das gilt auch, wenn die elf Gründungsstaaten des Euro-
Raums betrachtet werden.  

97. Die Beiträge der verschiedenen Gebietskörperschaften zu den zu-
kunftsorientierten öffentlichen Ausgaben unterscheiden sich in den 
drei Bereichen Verkehr, Bildungswesen und Verteidigung deutlich.  ABBILDUNG 39 
Für die Verteidigung ist der Bund allein verantwortlich. Die Finanzierung des öf-
fentlichen Bildungswesens erfolgt grundsätzlich in einer Aufgabenteilung zwi-
schen Ländern und Gemeinden (KMK, 2021). Während im Schulwesen die Ge-
meinden die Sachkosten und in der Regel auch die Kosten für das nicht-lehrende 

 ABBILDUNG 37 

 

1 – IE-Irland, PT-Portugal, ES-Spanien, IT-Italien, BE-Belgien, DE-Deutschland, BG-Bulgarien, CY-Zypern, EU-Europäische 
Union (27 Mitgliedstaaten), DK-Dänemark, AT-Österreich, MT-Malta, SK-Slowakei, NL-Niederlande, GR-Griechenland, LT-
Litauen, FR-Frankreich, RO-Rumänien, LU-Luxemburg, PL-Polen, FI-Finnland, SI-Slowenien, HR-Kroatien, CZ-Tschechien, 
SE-Schweden, LV-Lettland, EE-Estland, HU-Ungarn.

Quellen: Eurostat, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 24-197-02
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Personal tragen, sind die Kultusministerien der Länder für die Personalkosten der 
Lehrkräfte zuständig. Kindertageseinrichtungen in öffentlicher Trägerschaft wer-
den durch die entsprechende Gemeinde, das Land und die Elternbeiträge finan-
ziert. Der Bund nimmt jedoch z. B. für digitale Technik im Rahmen des Digital-
Pakt Schule eine Förderrolle ein (BMBF, 2019). Die Verkehrsinfrastruktur, die 
dem Bereich Wirtschaftliche Angelegenheiten zugeordnet wird, wird ungefähr in 
gleichen Teilen von allen drei Ebenen der Gebietskörperschaften finanziert.  AB-

BILDUNG 39 Das bedeutet, dass beim Bau sowie Erhalt der Verkehrsinfrastruktur un-
terschiedliche Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger involviert 
sein können. Der Bund ist dabei verantwortlich für Bundesverkehrswege, zu de-
nen Autobahnen, Bundesstraßen, Bundesschienen- und Bundeswasserwege zäh-
len (Deutscher Bundestag, 2020), die Länder und Gemeinden für regionale Stra-
ßen- und Schienenwege, wie z. B. den Öffentlichen Personennahverkehr.  

98. Die Investitionen in Verkehrsinfrastruktur sind ein Teil der öffentli-
chen Bauinvestitionen, die im Jahr 2023 knapp 1,7 % des BIP betrugen.  AB-

BILDUNG 36 LINKS Diese verteilten sich mit einem Anteil von einem Drittel auf den 

 ABBILDUNG 38 

 

1 – Bruttoinvestitionen (und weitere nicht-investive Ausgaben für Verteidigung und Bildung) nach der Klassifikation der 
Aufgabenbereiche des Staates (COFOG: Classification of the Functions of Government).  2 – In den VGR werden die Infra-
strukturunternehmen der Deutschen Bahn nach der Bahnreform im Jahr 1999 dem Staatssektor zugerechnet. Dement-
sprechend gibt es zu diesem Zeitpunkt einen Anstieg bei den Bruttoinvestitionen des Bundes.  3 – Die Bruttoinvestitionen 
im Aufgabenbereich Verkehr werden vom Statistischen Bundesamt für Deutschland erst ab dem Jahr 2000 und von 
Eurostat für die EU27 erst ab dem Jahr 2001 ausgewiesen. Davor werden Bruttoinvestitionen im Verkehr durch den Anteil 
an den Bruttoinvestitionen im Aufgabenbereich Wirtschaftliche Angelegenheiten zurückgeschrieben.  4 – Wirtschaftliche 
Angelegenheiten ohne Verkehr; Umweltschutz; Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen; Freizeitgestaltung, Sport, 
Kultur und Religion; Gesundheitswesen; Soziale Sicherung.  5 – Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, 
Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien. Daten ab dem Jahr 2002.

Quellen: Eurostat, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 24-222-05
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Hochbau und mit fast zwei Dritteln auf den Tiefbau, der große Teile der Verkehrs-
infrastruktur, wie Straßen, Tunnel, aber auch Brücken, umfasst. Der staatliche 
Wohnungsbau spielt mit einem Anteil von weniger als 3 % der öffentlichen Bau-
investitionen kaum eine Rolle. Die öffentlichen Investitionen für neue Tiefbauten 
waren in den vergangenen zehn Jahren im Durchschnitt doppelt so hoch wie die 
gewerblichen Investitionen für neue Tiefbauten und bestimmen damit die wirt-
schaftliche Entwicklung in diesem Sektor entscheidend mit. Trotzdem waren die 
öffentlichen Investitionen in Tiefbauten nicht hoch genug, um den Modernitäts-
grad im öffentlichen Tiefbau zu erhalten.  KASTEN 9  

99. Bei der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur hat der Modernitätsgrad 
deutlich abgenommen, insbesondere der Zustand von fast der Hälfte der 
Brückenfläche auf Bundesfernstraßen ist nur ausreichend oder 
schlechter.  KASTEN 27 Etwa 72 % der als ausreichend oder schlechter bewerteten 
Brückenflächen wurden zudem vor dem Jahr 1985 gebaut (BASt, 2024) und sind 
damit nicht für die heutige Verkehrsbelastung ausgelegt, sodass Maßnahmen zur 
Instandhaltung oder zum Ersatz notwendig sind.  ZIFFER 442 Beim Schienennetz 
sind im nächsten Jahrzehnt umfangreiche Generalsanierungen notwendig, um 
den Modernitätsgrad zu erhöhen.  ZIFFER 443  KASTEN 27 Der schlechte Zustand der 
Verkehrsinfrastruktur führt zunehmend zu Staus auf Autobahnen und einer ge-
ringen Zuverlässigkeit im Schienenverkehr, was den Güterverkehr und die Wirt-
schaftsaktivität beeinträchtigt.  KASTEN 28 

  

 ABBILDUNG 39 

 

1 – Die Ausgaben des Staates werden nach der Klassifikation der Aufgabenbereiche des Staates (COFOG: Classification of 
the Functions of Government) zugeordnet (Eurostat, 2019). Die Ausgaben zwischen den Gebietskörperschaften sind nicht 
konsolidiert.  2 – Für Verkehr (COFOG-Zweisteller) gibt es keine Aufteilung der Ausgaben nach Gebietskörperschaften. Die 
öffentlichen Ausgaben für Verkehr machen an den gesamtstaatlichen Ausgaben des Aufgabenbereichs Wirtschaftliche 
Angelegenheiten knapp 43 % im langfristigen Durchschnitt aus. Die Bruttoanlageinvestitionen für Verkehr machen an den 
Bruttoanlageinvestitionen des Aufgabenbereichs Wirtschaftliche Angelegenheiten sogar 74 % aus.

Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 24-268-01

Ausgewählte staatliche Ausgaben unterscheiden sich in den Aufgabenbereichen deutlich nach 
Gebietskörperschaften1

0 1 2 3 4 5 6 7

Wirtschaftliche Angelegenheiten
(umfasst u. a. Verkehr)²

Bildungswesen

Verteidigung

% des BIP (Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2023)

Bund Länder Gemeinden



Zukunftsorientierung der öffentlichen Finanzen stärken – Kapitel 2 

 Jahresgutachten 2024/25 – Sachverständigenrat 95 

 KASTEN 9  

Hintergrund: Öffentlicher Kapitalstock und Modernitätsgrad 

Der öffentliche Kapitalstock gibt den Wert des öffentlichen Anlagevermögens wieder (JG 2023 
Ziffern 74 ff.). Dabei wird zwischen dem Brutto- und dem Nettoanlagevermögen unterschieden. 
Das Bruttoanlagevermögen zu Wiederbeschaffungspreisen umfasst alle zum Jahresende im 
Produktionsprozess nutzbaren Anlagegüter zu deren Neuwert so lange, wie sie nutzbar sind. 
Das Bruttoanlagevermögen zu Wiederbeschaffungspreisen entspricht somit dem Anschaf-
fungswert des Kapitalstocks, wenn man ihn im jeweiligen Berichtsjahr vollständig neu kaufen 
müsste. Die Veränderung des Bruttoanlagevermögens ergibt sich durch die Verrechnung der 
Zugänge (Bruttoanlageinvestitionen) und Abgänge der Anlagegüter unter Berücksichtigung von 
Umbewertungsgewinnen/-verlusten (Gühler und Schmalwasser, 2020). In Deutschland ent-
sprach der öffentliche Kapitalstock am Jahresende 2023 nach dieser Definition etwa 96 % des 
BIP und damit 14 % des gesamtwirtschaftlichen Kapitalstocks. Das Nettoanlagevermögen zu 
Wiederbeschaffungspreisen berücksichtigt im Gegensatz zum Bruttoanlagevermögen die seit 
dem Investitionszeitpunkt angefallenen Abschreibungen. Diese Abschreibungen stellen in den 
VGR den kalkulatorischen Wertverlust der Anlagen aufgrund der Nutzung dar. 

 ABBILDUNG 40  

 

Der gesamtwirtschaftliche Kapitalstock – gemessen als Bruttoanlagevermögen zu Wieder-
beschaffungspreisen – ist in den vergangenen Jahrzehnten zwar preisbereinigt gewachsen, 
sein Trendwachstum hat aber abgenommen.  ABBILDUNG 40 LINKS Die Wachstumsbeiträge des 
öffentlichen Kapitalstocks zum gesamtwirtschaftlichen Kapitalstock waren, insbesondere seit 
dem Jahr 2012, sehr gering und trugen im Durchschnitt weniger zum gesamtwirtschaftlichen 
Wachstum bei als in den Jahren zuvor. Insbesondere die Beiträge des öffentlichen Hoch- und 

1 – Gemessen als Bruttoanlagevermögen. Preisbereinigt.  2 – Der Hochbau zählt zu den Nichtwohnbauten. Er um-
fasst öffentliche Gebäude der Verwaltung, für Lehre und Forschung oder Veranstaltungen.  3 – Der Tiefbau zählt 
zu den Nichtwohnbauten. Er umfasst große Teile der Verkehrsinfrastruktur. Dazu zählen Bauten, die nahe der Ge-
ländelinie (z. B. Straßen) oder darunter (z. B. Tunnel) verlaufen. Zudem werden häufig Brücken dem Tiefbau zuge-
rechnet.  4 – Einschließlich militärischer Waffensysteme.

Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 24-221-04
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Tiefbaus zum Wachstum des öffentlichen Kapitalstocks waren seit dem Jahr 2012 deutlich 
niedriger.  ABBILDUNG 40 RECHTS Zugleich machen die Nichtwohnbauten, die sich als Summe der 
Hoch- und Tiefbauten ergeben, jedoch den Großteil des öffentlichen Kapitalstocks aus. 

Zwar ist der öffentliche Kapitalstock in den vergangenen Jahrzehnten gewachsen, der Mo-
dernitätsgrad ist allerdings deutlich gesunken.  ABBILDUNG 41 LINKS Der Modernitätsgrad des 
Kapitalstocks setzt das Nettoanlagevermögen ins Verhältnis zum Bruttoanlagevermögen und 
gibt somit den Anteil des noch nicht abgeschriebenen Kapitalstocks an. Je geringer der Moder-
nitätsgrad, desto größer ist der Kapitalanteil, der bereits lange in Nutzung ist. Der Modernitäts-
grad des öffentlichen Kapitalstocks ist vor allem aufgrund des starken Rückgangs des Moder-
nitätsgrads bei öffentlichen Nichtwohnbauten gesunken, die den Hoch- und Tiefbau umfassen 
und knapp 84 % des öffentlichen Bruttoanlagevermögens im Jahr 2023 ausmachen.  ABBIL-

DUNG 41 RECHTS Davon entfällt etwas weniger als die Hälfte auf Hochbauten, zu denen beispiels-
weise Verwaltungs- oder Schulgebäude zählen. Der Modernitätsgrad der Hochbauten hat be-
sonders stark abgenommen. Aber auch der Modernitätsgrad der öffentlichen Tiefbauten, bei 
denen es sich zu großen Teilen um öffentliche Verkehrsinfrastruktur handelt, ist seit dem Jahr 
1991 um knapp 10 Prozentpunkte gefallen. 

 ABBILDUNG 41  

 

100. Bildungseinrichtungen sind in Deutschland überwiegend in öffentlicher Träger-
schaft und die dafür getätigten Ausgaben machen einen erheblichen Anteil des 
öffentlichen Budgets aus. Die öffentlichen Bildungsausgaben betragen 4,6 % des 
BIP, womit etwa jeder fünfte Euro, der von Bund, Ländern oder Gemein-
den ausgegeben wird, für das Bildungswesen aufgewendet wird. Mit ei-
nem Anteil an allen Ausgaben von 36,4 % bei den Ländern bzw. 14,7 % bei den 

1 – Der Modernitätsgrad setzt das Nettoanlagevermögen ins Verhältnis zum Bruttoanlagevermögen. Jeweils zu 
Wiederbeschaffungspreisen.  2 – Der Hochbau zählt zu den Nichtwohnbauten. Er umfasst öffentliche Gebäude 
der Verwaltung, für Lehre und Forschung oder Veranstaltungen.  3 – Der Tiefbau zählt zu den Nichtwohnbauten. 
Er umfasst große Teile der Verkehrsinfrastruktur. Dazu zählen Bauten, die nahe der Geländelinie (z. B. Straßen) 
oder darunter (z. B. Tunnel) verlaufen. Zudem werden häufig Brücken dem Tiefbau zugerechnet.  4 – Einschließ-
lich militärischer Waffensysteme.

Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 24-207-02
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Gemeinden sind Bildungsausgaben besonders dort ein bedeutender Posten (Sta-
tistisches Bundesamt, 2023).  

101. In der schulischen und frühkindlichen Bildung bestehen zahlreiche 
strukturelle Herausforderungen und Handlungsbedarfe insbesondere 
im Hinblick auf Chancengleichheit, Digitalisierung, Integration von Kindern mit 
Migrationshintergrund, zunehmende Leistungsschwäche und eingeschränkte 
frühkindliche Betreuung (JG 2021 Ziffern 342 ff.). Verschiedene Studien weisen 
zudem auf die Notwendigkeit der Sanierung der Schulgebäude hin (Brand und 
Salzgeber, 2022a; Dullien et al., 2024). Diese Probleme manifestieren sich in ei-
nem sinkenden Leistungsniveau (Wößmann et al., 2023), was insbesondere die 
aktuellen PISA-Ergebnisse bezeugen: Bei der Erhebung im Jahr 2022 schnitten 
die deutschen Schüler in Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen so schlecht 
wie nie zuvor ab (OECD, 2023b). Laut MINT-Nachwuchsbarometer hat sich in 
Mathematik der Anteil der leistungsschwachen Kinder seit dem Jahr 2011 nahezu 
verdoppelt (acatech und Joachim Herz Stiftung, 2023). Einige der Herausforde-
rungen dürften auf Einschränkungen bei der Verwendung von Bildungsdaten und 
die damit einhergehenden Mängel bei der Evaluation der Bildungspolitik (JG 
2023 Ziffern 537 und 543) sowie auf eine falsche Priorisierung der Ausgaben zu-
rückzuführen sein. Aber auch die tendenziell zu geringen Bildungsausgaben, be-
sonders im frühkindlichen Bereich, dürften zu den schwachen Bildungsergebnis-
sen beitragen (JG 2021 Ziffern 363 und 372). Die Dringlichkeit, diese Probleme 
zu lösen, wird durch den steigenden Mangel an Fachkräften in Deutschland weiter 
erheblich verstärkt.  

102. Die Verteidigungsausgaben lagen im vergangenen Jahrzehnt mit jährlich 
1,2 % des BIP deutlich unter dem Zwei-Prozent-Ziel der NATO. Im Jahr 2014 ha-
ben sich die NATO-Staaten dazu bekannt, sich auf dieses Ziel innerhalb eines 
Jahrzehnts zuzubewegen (NATO, 2014). Auch im Jahr 2024 dürften sie ohne das 
Sondervermögen nur bei knapp 1,7 % des BIP und damit mehr als 13 Mrd Euro 
unter dem Zwei-Prozent-Ziel der NATO liegen. Gemessen an diesem Ziel hätte 
Deutschland seit dem Jahr 1989 kumuliert 618 Mrd Euro mehr an Verteidi-
gungsausgaben tätigen müssen (Dorn und Schlepper, 2023). Wolff et al. (2024) 
zeigen, dass die Anzahl an militärischen Waffensystemen in Europa und insbe-
sondere in Deutschland stark zurückgegangen ist. Dabei wurden nicht nur Inves-
titionen in Ausrüstungen reduziert, sondern auch konsumtive Ausga-
ben für Personal oder Bestandserhaltung. Das im Jahr 2022 aufgelegte 
Sondervermögen Bundeswehr soll temporär zusätzliche finanzielle Mittel bereit-
stellen, um zumindest einen Teil dieses Investitionsrückstands aufzuholen.  PLUS-

TEXT 4 Im Jahr 2024 wird der reguläre Verteidigungsetat aus dem Sondervermögen 
um knapp 20 Mrd Euro aufgestockt (BMF, 2024a S. 72). Das entspricht knapp 
0,5 % des BIP. Zusammen mit anderen Ausgabenposten im Bundeshaushalt, die 
unter anderem die finanzielle Unterstützung der Ukraine umfassen (Bardt, 2024), 
entsprechen die Verteidigungsausgaben in Höhe von 90,6 Mrd Euro damit erst-
mals seit Jahrzehnten einem Anteil von über 2,1 % des BIP (NATO, 2024).  
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 PLUSTEXT 4  
Hintergrund: Sondervermögen Bundeswehr 

Dem Sondervermögen Bundeswehr stehen Kreditermächtigungen in Höhe von 
100 Mrd Euro zur Finanzierung von Verteidigungsausgaben zusätzlich zum 
regulären Verteidigungshaushalt zur Verfügung. Bis Jahresende 2027 dürfte es 
nahezu vollständig verausgabt sein (BMVg, 2024). Es wurde durch eine besondere 
Konstruktion im Grundgesetz mit eigener Kreditermächtigung verankert, sodass es 
unabhängig vom Bundeshaushalt und von den Regelungen der Schuldenbremse 
gänzlich ausgenommen ist. Eine Tilgung der aufgenommenen Kredite ist 
spätestens ab dem Jahr 2031 vorgesehen. 

103. Das Sondervermögen Bundeswehr soll öffentliche Investitionen für 
Ausrüstungen und militärische Waffensysteme ermöglichen, die auf-
grund der veränderten geopolitischen Lage notwendig geworden sind. Eine Auf-
stockung des Sachkapitals erfordert jedoch auch eine fortlaufende Instandhaltung 
sowie Personal für die Bedienung, deren Kosten nicht mit dem Sondervermögen 
Bundeswehr finanziert werden können. 

Quantifizierung der Bedarfe  

104. In den vergangenen Jahren sind Mängel in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, 
Bildungswesen und Verteidigung zutage getreten,  ZIFFERN 96 FF. die eine Erhö-
hung der zukunftsorientierten Ausgaben in diesen Bereichen notwendig machen. 
Maße, wie z. B. der Modernitätsgrad, können als Anhaltspunkt für die Abschät-
zung des Nachholbedarfs dienen. Eine Vielzahl von Studien liefert zwar Abschät-
zungen zu den finanziellen Bedarfen in den genannten Bereichen (z. B. Bardt et 
al., 2019; Dullien et al., 2024; Heilmann et al., 2024), eine genaue Quantifi-
zierung der gesellschaftlich sinnvollen zusätzlichen staatlichen Aus-
gaben ist jedoch kaum möglich. Je nachdem welche Annahmen bezüglich der 
Stärke von Zweitrundeneffekten getroffen werden, durch die die öffentlichen Aus-
gaben private Ausgaben entweder ergänzen oder verdrängen, kann der geschätzte 
Ausgabenbedarf höher oder niedriger ausfallen.  ZIFFERN 110 FF. Zudem basieren 
einige der vorliegenden Schätzungen auf Umfragen mit freiwilliger Beteiligung. 
Aufgrund der Selbstselektion der Teilnehmenden können die Schätzungen nach 
oben verzerrt sein (Christofzik et al., 2019; JG 2019 Ziffer 557). Darüber hinaus 
werden Folgekosten öffentlicher Investitionen nur selten berücksichtigt. So be-
deutet der Bau von zusätzlichen Gebäuden für Schulen oder Kitas auch höhere 
öffentliche Ausgaben für deren Erhalt. Ähnliches gilt für öffentliche Investitionen 
in neue Software, die Umschulungskosten für das Personal zur Folge haben kön-
nen. Es ist unklar, inwieweit dies in den bisherigen Studien berücksichtigt wurde.  

105. Politische Ziele sowie eingesetzte Instrumente können ebenfalls einen ent-
scheidenden Einfluss auf den geschätzten Bedarf an zukunftsorien-
tierten öffentlichen Ausgaben in verschiedenen Bereichen haben. Beispiels-
weise kann es unterschiedliche Ziele hinsichtlich des Straßenausbaus, des Um-
fangs der Kinderbetreuung oder der Stärke der Bundeswehr geben. In vielen Be-
reichen, in denen Aufgaben sowohl staatlich als auch privat übernommen werden 
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können, werden die Bedarfe an öffentlichen Mitteln durch die erwarteten Aktivi-
täten der privaten Akteure mitbestimmt. Deren Aktivität sowie der Bedarf an öf-
fentlichen Ausgaben hängen wiederum vom staatlichen Instrumentenmix ab. Bei-
spielsweise können Anreize zur Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirt-
schaft entweder durch Subventionen oder durch CO2-Preise gesetzt werden (SG 
2019 Ziffern 109 ff.). Während Subventionen zusätzliche Ausgaben erzeugen, füh-
ren CO2-Preise zu höheren Staatseinnahmen.  

106. Insbesondere in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur, im allgemeinbildenden 
Bildungsbereich und bei der Verteidigung sind zusätzliche Ausgaben erforderlich. 
Kumuliert dürfte dabei durchaus mit einer dreistelligen Milliardensumme allein 
über die nächsten fünf Jahre zu rechnen sein. Die Investitionen in die Ver-
kehrsinfrastruktur waren seit Jahrzehnten zu gering, um den Moderni-
tätsgrad zu erhalten, sodass die mangelhafte Infrastruktur mittlerweile den 
Personen- und Güterverkehr einschränkt.  ZIFFERN 98 F.  KASTEN 9 Um den Moder-
nitätsgrad der Verkehrsinfrastruktur im Jahr 2023 um einen Prozentpunkt zu er-
höhen, wären einmalig zusätzliche Investitionen in Höhe von rund 40 Mrd Euro 
notwendig sowie noch einmal etwa der doppelte Betrag in den nächsten fünf Jah-
ren, um den Modernitätsgrad zu erhalten.  KASTEN 9 Dullien et al. (2024) schätzen 
in einer Aktualisierung der Berechnungen von Bardt et al. (2019) den Bedarf für 
die nächsten zehn Jahre auf 30,4 Mrd Euro pro Jahr.  

107. Auch im Bildungsbereich gibt es Aufholbedarf.  ZIFFERN 100 F. In der Vergan-
genheit hat der Sachverständigenrat zahlreiche Handlungsoptionen zur 
Überwindung der Herausforderungen im Bildungswesen diskutiert, insbe-
sondere im Bereich der frühkindlichen Bildung (JG 2021 Ziffern 342 ff.). Auch 
andere Gremien und Forscherinnen und Forscher haben auf eine Vielzahl not-
wendiger Maßnahmen hingewiesen (Gathmann et al., 2019; Wößmann et al., 
2023). Allein für den Ausbau der frühkindlichen Betreuung schätzen Heilmann et 
al. (2024) den finanziellen Bedarf bis 2030 auf 30,4 Mrd Euro. In einer früheren 
Studie hatten Bardt et al. (2019) geschätzt, dass dafür 50 Mrd Euro über zehn 
Jahre nötig sind. Für die Sanierung der Hochschulen sind nach Dullien et al. 
(2024) 34,7 Mrd Euro über denselben Zeitraum notwendig, während Heilmann 
et al. (2024) und Brand und Salzgeber (2022a) den kumulierten Investitionsrück-
stand im Schulbereich auf 57,1 bzw. 45,6 Mrd Euro beziffern.  

108. Bei der Verteidigung besteht nach Jahrzehnten, in denen Deutschland von der 
Friedensdividende profitiert und deutlich weniger als 2 % des BIP für Verteidi-
gung ausgegeben hat,  ABBILDUNG 38 im veränderten geopolitischen Umfeld eben-
falls ein hoher Nachholbedarf an Investitionen (Bardt, 2023; Dorn und 
Schlepper, 2023).  ZIFFER 102 Legt man das langjährige Verhältnis von Investitio-
nen zu Konsum in Höhe von 1 zu 3 bei den Verteidigungsausgaben zugrunde, ent-
sprächen die um 618 Mrd Euro verringerten Verteidigungsausgaben seit Ende des 
Kalten Krieges  ZIFFER 102 knapp 155 Mrd Euro an unterlassenen Investitionen. 
Heilmann et al. (2024) schätzen den zusätzlichen Finanzierungsbedarf der 
Bundeswehr unter Berücksichtigung der aktuellen Planung sowie der Mittel aus 
dem Sondervermögen Bundeswehr bis zum Jahr 2030 auf 52,3 Mrd Euro bis 
103,1 Mrd Euro.  PLUSTEXT 4  
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109. Um die beschriebenen Ausgabenbedarfe in den drei Bereichen zu decken, müssen 
die staatlichen Gesamtausgaben in den verschiedenen Bereichen nicht 
notwendigerweise im Umfang der jeweiligen Ausgabenbedarfe erhöht 
werden. Eine verbesserte Priorisierung der Ausgaben, inklusive Streichung der 
ineffizientesten Ausgaben, kann den Einsatz der verfügbaren Finanzmittel ver-
bessern und die erforderlichen Gesamtausgaben reduzieren.  ZIFFERN 140 FF. Dazu 
können auch nichtfinanzielle Maßnahmen, wie ein verbessertes Monitoring, eine 
verbesserte Durchsetzung des Baurechts bei bedeutenden Infrastrukturprojekten 
per Gesetz  ZIFFER 495 sowie eine erhöhte Kooperation zwischen den Ländern im 
Bereich der Bildung (JG 2021 Ziffern 37 f.) beitragen. 

3. Gesamtwirtschaftliche Wirkung 

110. Öffentliche Ausgaben können private Ausgaben anregen („Crowding-in“) 
oder verdrängen („Crowding-out“). Öffentliche Ausgaben, auch diejenigen, die 
zukunftsorientiert sind, sind aus wachstumspolitischer Perspektive besonders 
sinnvoll, wenn sie nicht zur Verdrängung privater Ausgaben führen. Für die Ab-
schätzung der Effekte von zusätzlichen zukunftsorientierten öffentlichen Ausga-
ben  ZIFFERN 104 FF. ist daher eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung der Auswir-
kungen entscheidend. Die kurzfristigen konjunkturellen Auswirkungen von öf-
fentlichen Ausgaben  ZIFFERN 111 F. sollten dabei von den langfristigen Wachs-
tumseffekten  ZIFFERN 115 F. unterschieden werden. Für eine Abschätzung der Aus-
wirkung können sogenannte Fiskalmultiplikatoren dienen.  ZIFFERN 113 F. Sie ge-
ben typischerweise an, um wieviel Euro das BIP steigt, nachdem die Staatsausga-
ben um einen Euro erhöht wurden. Dabei kann einerseits die kurzfristige Auswir-
kung auf das BIP im (Folge-)Jahr des Staatsausgabenschocks berechnet werden. 
Andererseits kann die kumulierte Änderung des BIP-Niveaus über einen längeren 
Zeithorizont berechnet werden, aus der sich der längerfristige Fiskalmultiplikator 
ergibt.  

111. Kurzfristig wirken höhere Staatsausgaben über einen Anstieg der ge-
samtwirtschaftlichen Nachfrage (Blanchard, 2003, S. 139 f.). Die damit ver-
bundene kurzfristige Auswirkung auf das BIP hängt entscheidend von der Reak-
tion der privaten Nachfrage ab. Die zusätzliche Nachfrage des Staates erhöht bei 
Vollbeschäftigung den Preisdruck. Eine auf Preisstabilität ausgerichtete Zentral-
bankpolitik würde hierauf mit Zinserhöhungen, insbesondere bei hoher Kapazi-
tätsauslastung, reagieren und damit die private Nachfrage nach Konsum- und In-
vestitionsgütern dämpfen („Zins-Crowding-out“), wobei der Effekt in einer Wäh-
rungsunion deutlich geringer ausfallen dürfte, wenn der Preisdruck lediglich in 
einem Mitgliedstaat auftritt.  

112. Zudem kommt es bei den gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen auf die Fi-
nanzierung der Staatsausgaben an. So könnte bei einer Finanzierung der 
Staatsausgaben durch Steuern der Zins-Crowding-Out-Effekt niedriger ausfallen 
als bei einer Finanzierung durch Schulden. Sind die zusätzlichen Staatsausga-
ben steuerfinanziert, können sich die privaten Haushalte allerdings durch die 
stärkere Besteuerung weniger leisten („Vermögens-Crowding-out“). Die wirt-
schaftlichen Auswirkungen setzen sich dann aus der Summe der Wirkung der 
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zusätzlichen Staatsausgaben und der zusätzlichen Steuern zusammen. Der dämp-
fende konjunkturelle Effekt der Steuererhöhung entfällt bei einer Kreditfinanzie-
rung von Staatsausgaben.  

Allerdings können durch Schulden finanzierte Staatsausgaben indirekt 
mit Vermögens-Crowding-out einhergehen. Da die Schulden in der Zu-
kunft zurückgezahlt werden müssen, könnten rationale Haushalte die in der Zu-
kunft erwarteten höheren Steuern bei ihrer Konsum-Spar-Entscheidung bereits 
in der Gegenwart berücksichtigen und ihre Spartätigkeit ausweiten (Barro, 1974). 
Abweichungen von dieser sogenannten Ricardo-Barro-Äquivalenz sind aus ver-
schiedenen Gründen möglich (Bernheim, 1989; Seater, 1993; Romer, 2006, 
S. 569 ff.). Die Spartätigkeit kann in der Gegenwart unverändert bleiben, wenn 
bei einer Kreditfinanzierung zukünftige Generationen die erwarteten höheren 
Steuern tragen müssen (Blanchard und Fischer, 1989, S. 129 f.).  ZIFFER 119 Es 
kann auch sein, dass private Haushalte nicht zusätzlich sparen (Hubbard und 
Judd, 1986). Darüber hinaus sind beispielsweise auch bei unvollständiger Infor-
mation über die Fiskalpolitik Abweichungen von der Ricardo-Barro-Äquivalenz 
plausibel (Reiter, 1999; Kaplan et al., 2018). In diesen Fällen fällt der kurzfristige 
dämpfende Effekt des Vermögens-Crowding-out bei einer Kreditfinanzierung ge-
ringer aus als bei einer Finanzierung durch Steuern. 

113. Die in der Literatur geschätzten Fiskalmultiplikatoren unterscheiden sich erheb-
lich. Fiskalmultiplikatoren der aggregierten Staatsausgaben werden in 
der Literatur positiv, aber tendenziell kleiner als oder gleich eins geschätzt 
(Ramey, 2019). Das bedeutet, dass die Erhöhung der staatlichen Ausgaben um 
einen Euro das BIP zwar erhöht, aber keine zusätzliche private Aktivität anregt 
und diese tendenziell leicht verdrängt (Crowding-out), sodass das BIP um weni-
ger als einen Euro steigt.  ZIFFERN 110 F. Empirische Studien belegen, dass private 
Investitionen nach einem Anstieg der aggregierten Staatsausgaben, d. h. der 
Summe aus öffentlichem Konsum und Investitionen, tendenziell teilweise ver-
drängt werden (Blanchard und Perotti, 2002; Mountford und Uhlig, 2009; 
Ramey, 2011). Die Höhe der Fiskalmultiplikatoren hängt jedoch erheblich von der 
Art der Staatsausgaben und der Persistenz des dadurch ausgelösten fiskalischen 
Schocks ab. Eine lediglich temporäre Erhöhung der Staatsausgaben führt zu ge-
ringeren gesamtwirtschaftlichen Effekten.  

114. Für öffentliche Investitionen fallen die geschätzten Multiplikatoren 
tendenziell höher aus als für aggregierte Staatsausgaben. In empirischen Stu-
dien wird der langfristige Multiplikator zusätzlicher Staatsinvestitionen häufig 
auf größer als eins geschätzt (Auerbach und Gorodnichenko, 2012; Ilzetzki et al., 
2013; Ciaffi et al., 2024). Gechert (2015) untermauert dieses Ergebnis mit einer 
Meta-Regression. Boehm (2020) zeigt empirisch jedoch, dass die Auswirkungen 
auf das BIP bei einem temporären Anstieg der öffentlichen Investitionen wiede-
rum gering sein können. Im Fall von Investitionen in Forschung und Entwicklung 
fällt der langfristige Multiplikator besonders hoch aus (Deleidi und Mazzucato, 
2021; Ciaffi et al., 2024). Zudem ist der Multiplikator öffentlicher Investitionen 
in konjunkturellen Schwächephasen tendenziell größer (Abiad et al., 2016). Für 
Deutschland zeigen Belitz et al. (2020) empirisch, dass öffentliche Sachinvesti-
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tionen in der kurzen Frist zu einem signifikanten Crowding-in von privaten In-
vestitionen führen können.  

115. Langfristig erhöhen Investitionen in den öffentlichen Kapitalstock das Pro-
duktionspotenzial. Als Maß für den Zusammenhang zwischen dem öf-
fentlichen Kapitalstock und dem Produktionspotenzial wird die Produktions-
elastizität  GLOSSAR verwendet. Mithilfe einer Meta-Regression schätzen Bom 
und Ligthart (2014) die langfristige Produktionselastizität des öffentlichen Kapi-
talstocks auf 0,122. Für Deutschland würde das eine Rendite des öffentlichen Ka-
pitalstocks, gemessen am Bruttoanlagevermögen, zwischen 9,4 % und 13,8 % im-
plizieren. Dem stehen tendenziell geringere Kapitalnutzungskosten gegenüber, 
also Zinsen und Abschreibungen innerhalb eines Jahres. Nach einer Schätzung 
des Sachverständigenrates betrugen diese im langfristigen Durchschnitt knapp 
9,5 %. Investitionen in den öffentlichen Kapitalstock wären daher tendenziell als 
rentabel einzustufen.  

116. Die Schätzungen der Produktionselastizität unterscheiden sich zudem nach Kapi-
talgütern, wobei die Elastizitäten stark von der Höhe des Kapitalstocks und seiner 
durchschnittlichen Nutzungsdauer abhängen. Eine Analyse des RWI für Deutsch-
land auf Grundlage von Daten der Länder schätzt die Produktionselastizität 
der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland auf 0,04 bis 0,08 (Barabas et 
al., 2010). Kemmerling und Stephan (2002) ermitteln anhand deutscher Städte-
daten eine Produktionselastizität der lokalen öffentlichen Infrastruktur von 
0,170. Krebs und Scheffel (2016) rechnen für öffentliche Investitionen in die Ver-
kehrsinfrastruktur oder den Ausbau der digitalen Infrastruktur in Deutschland 
mit einer Produktionselastizität von 0,053. 

117. Investive Ausgaben, die den öffentlichen Kapitalstock erhöhen, können dazu 
führen, dass zusätzliche private Investitionen angereizt werden. Die gesamt-
wirtschaftlichen Auswirkungen von öffentlichen Konsumausgaben bzw. 
Investitionsausgaben können in einem dynamischen stochastischen Gleichge-
wichtsmodell für Deutschland untersucht und verglichen werden.  KASTEN 10 Ge-
genüber einem rein empirischen Ansatz ist das Modell in der Lage, mikrofundiert 
Transmissionskanäle der verschiedenen öffentlichen Ausgabearten abzubilden. 
Auf dieser Basis kann untersucht werden, ob öffentliche Ausgaben private Inves-
titionen anregen. Das Modell zeigt, dass eine temporäre Ausweitung öffentlicher 
Investitionen das BIP deutlich stärker erhöht als eine Ausweitung öffentlicher 
Konsumausgaben. Das liegt unter anderem daran, dass die Produktivität des pri-
vaten Kapitalstocks durch eine Ausweitung des öffentlichen Kapitalstocks steigt 
und somit private Investitionen angeregt werden. 
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 KASTEN 10  

SVR-Analyse: Eine quantitative Abschätzung der Wirkung öffentlicher Ausgaben in  
Deutschland 

Die Wirkung von öffentlichen Investitionen auf das BIP kann in einem dynamischen stochasti-
schen Gleichgewichtsmodell (DSGE-Modell) mit der Wirkung öffentlicher Konsumausgaben 
verglichen und eingeordnet werden. Das Modell liefert zudem Anhaltspunkte, inwiefern öffent-
liche Ausgaben private Ausgaben verdrängen oder anregen können. 

Für die Analyse wird das multisektorale Modell einer offenen Volkswirtschaft von Hinterlang 
et al. (2023) verwendet, das für die deutsche Volkswirtschaft kalibriert ist. Positive temporäre 
öffentliche Ausgabenschocks, die jeweils eine Ausweitung der öffentlichen Investitionen oder 
der öffentlichen Konsumausgaben um 1 % des langfristigen (d. h. Steady State) BIP simulieren, 
stimulieren die gesamtwirtschaftliche Produktion.  ABBILDUNG 42 LINKS Die Effekte sind beson-
ders groß für öffentliche Investitionen. Diese regen private Investitionen an, da privates Kapital 
durch die Vergrößerung des öffentlichen Kapitalstocks produktiver wird.  ABBILDUNG 42 RECHTS 
Dagegen sinken die privaten Investitionen nach einer Ausweitung öffentlicher Konsumausga-
ben. Da letztere im Modell keine produktivitätssteigernden Effekte auf den privaten Kapital-
stock haben und die Produktion nicht hinreichend ausgeweitet wird, finden im Modell weniger 
private Investitionen statt, um die zusätzliche öffentliche Konsumnachfrage zu bedienen und 
den privaten Konsum zu glätten. So fällt der Gesamteffekt auf das BIP deutlich niedriger aus 
als bei öffentlichen Investitionen. Die Ergebnisse hängen von der Persistenz der Schocks ab. 
Der Schock wird so modelliert, dass die öffentlichen Ausgaben sprunghaft ansteigen, gradu-
ell – mit einer Persistenz von 0,9 – zurückgehen und nach etwa zehn Jahren wieder etwa auf 
dem langfristigen Niveau liegen. Je persistenter der öffentliche Investitionsschock, desto größer 
sind zwar die Verdrängungseffekte. Diese werden allerdings von den positiven Produktivitäts-
effekten überkompensiert. 

 ABBILDUNG 42  

 

 

1 – Ergebnisse basieren auf quartalsweisen Berechnungen.  2 – Im Steady State betragen die privaten 
Investitionen etwa 23,9 % des BIP.

Quellen: Hinterlang et al. (2023), eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 24-230-03
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In Zeiten von Arbeitskräfteengpässen könnte es jedoch dazu kommen, dass öffentliche 
Ausgaben eine geringere Auswirkung auf das BIP haben, als wenn eine hinreichende Anzahl 
an Arbeitskräften vorhanden wäre. Um diesen Aspekt zu beleuchten, wurde die Arbeitsangebot-
selastizität in einer alternativen Simulation gesenkt. Die Auswirkung auf die Ergebnisse ist auf-
grund zahlreicher innerhalb des Modells interagierender Effekte und der Beschaffenheit der 
Produktionsfunktion allerdings gering. 

III. HERAUSFORDERUNGEN 

118. In verschiedenen Bereichen ist ein Anstieg zukunftsorientierter Ausgaben 
notwendig.  ZIFFERN 104 FF. Diesem Anstieg stehen jedoch vielfältige Hemmnisse 
im Weg, die je nach Ausgabenbereich teils unterschiedlich ausfallen und entspre-
chend adressiert werden müssen.  

1. Polit-ökonomische Probleme 

119. Das Phänomen der Gegenwartsverzerrung („Present Bias“) beschreibt die 
Tendenz politischer Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, Maß-
nahmen zur Bedienung kurzfristiger Ziele gegenüber Maßnahmen im 
Dienste langfristiger Ziele zu bevorzugen (Yared, 2019). Dies führt dazu, 
dass Kosten gegenwartsbezogener Ausgaben, wie sie etwa durch die langfristige 
Erhöhung der Staatsverschuldung entstehen können, unterschätzt werden. Dage-
gen werden positive Effekte von zukunftsorientierten Ausgaben, deren Erträge 
erst in der Zukunft liegen, unzureichend berücksichtigt. Die in der Literatur dis-
kutierten Ursachen für dieses Phänomen sind vielfältig. Unter anderem können 
das Vorliegen von Fiskalillusion,  GLOSSAR eine politische „Tragedy of the Com-
mons“,  GLOSSAR eine alte Wählerschaft sowie häufige Regierungswechsel im Zu-
sammenhang mit begrenzten Amtszeiten zur Kurzfristorientierung der Fiskalpo-
litik beitragen (Yared, 2019).  

120. Damit verbunden ist die Neigung von politischen Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträgern zu Budgetdefiziten („Deficit Bias“). Steuererhöhun-
gen und Ausgabenkürzungen werden tendenziell in die Zukunft verla-
gert, um der aktuellen Wählerschaft kurzfristige und politisch kostspielige Belas-
tungen zu ersparen (Wyplosz, 2013). Diese Praxis kann dazu führen, dass Haus-
haltsdefizite aufrechterhalten oder sogar ausgeweitet werden. Für die betreffende 
Regierung kann dies positive politische Folgen haben, da es die Unterstützung in 
der aktuellen Wählerschaft stärkt. Vielmehr kann sie kurzfristige fiskalische 
Spielräume für konsumtive Ausgaben schaffen, um der aktuellen Bevölke-
rung einen unmittelbaren Nutzen zu verschaffen. Die langfristigen Folgen für 
die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zeigen sich erst in der Zukunft.  

121. Auf der Ausgabenseite kann die Gegenwartspräferenz dazu führen, dass zu ge-
ringe zukunftsorientierte Ausgaben getätigt werden („Anti-Investment Bias“). 
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Stattdessen werden Ausgaben bevorzugt, die kurzfristige (politische) Er-
träge liefern, während zukunftsorientierte Ausgaben, deren Nutzen erst 
langfristig sichtbar wird, vernachlässigt werden (Hellwig, 2021). Insbeson-
dere zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben in Infrastruktur, Bil-
dung oder Forschung fallen dann zu gering aus (Wissenschaftlicher Beirat 
beim BMWK, 2023).  

122. Zukunftsorientierte Ausgaben sind besonders in Phasen wirtschaftlicher 
Schwäche gefährdet. In diesen Phasen nimmt der Konsolidierungsdruck auf-
grund rückläufiger Steuereinnahmen zu. Da zukunftsorientierte Ausgaben nicht 
gesetzlich verpflichtend sind, oft weniger dringlich erscheinen und ihre Kürzung 
nicht unmittelbar negative Folgen für die Wählerinnen und Wähler hat, sind sie 
häufig das erste Ziel von Sparmaßnahmen (Jacques, 2020). Dies kann zu einer 
prozyklischen Politik führen, bei der in Krisenzeiten zukunftsorientierte Ausga-
ben stärker als gegenwartsbezogene Ausgaben gekürzt werden, obwohl diese ge-
rade dann zur Stabilisierung und zum zukünftigen Wachstum beitragen könnten 
(Guerguil et al., 2017). Darüber hinaus kann es aufgrund von Wiederwahlbemü-
hungen zu politischen Konjunkturzyklen kommen, wobei die Defizite durch 
die Regierungen vor allem vor Wahlen erhöht werden könnten (Alesina, 1989). In 
ähnlicher Weise könnte die Opposition, wenn sie über hinreichenden Einfluss 
verfügt, Maßnahmen der Regierung verhindern oder verzögern (Howard und 
Roberts, 2015). 

123. Eine weitere Herausforderung betrifft in Deutschland die föderale Struktur. 
Ausgaben im Bildungswesen und der Verkehrsinfrastruktur fallen in unterschied-
liche Zuständigkeitsbereiche.  ZIFFER 97 Zwar ermöglichen dezentrale Entschei-
dungen, dass öffentliche Ausgaben besser auf die lokalen Gegebenheiten abge-
stimmt sind. Positive externe Effekte aus diesen Ausgaben können jedoch über 
die Grenzen der Gebietskörperschaften hinausgehen. Von Bildungsausgaben oder 
einer verbesserten Verkehrsinfrastruktur in einem Land profitieren beispiels-
weise andere Länder oder der Bund insgesamt. Da der Großteil der Kosten jedoch 
von den Ländern getragen wird, während die Erträge überregional verteilt sind, 
werden zu geringe zukunftsorientierte Ausgaben getätigt (Lenk et al., 2019; JG 
2021 Ziffer 374).  

2. Enger werdende fiskalische Spielräume 

124. Die aktuelle Lage der öffentlichen Haushalte ist im Vergleich mit der Phase von 
Anfang der 2010er-Jahre bis zum Jahr 2019 angespannt. So weist der öffentliche 
Gesamthaushalt seit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 wieder 
deutliche Defizite auf, die mit einer Unterbrechung im Jahr 2023 allerdings 
schrittweise zurückgeführt wurden.  ABBILDUNG 43 LINKS Im Jahr 2025 dürfte die 
gesamtstaatliche Defizitquote 1,9 % des BIP betragen. Die Schuldenstandsquote 
dürfte sich nach dem kräftigen Anstieg in der Corona-Pandemie in den kommen-
den Jahren um 64 % des BIP und damit leicht oberhalb des Maastricht-Grenz-
wertes von 60 % des BIP bewegen.  ABBILDUNG 43 RECHTS  
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125. Die Einnahmeentwicklung ist derzeit schwächer, als noch vor wenigen 
Jahren erwartet wurde. Zwar sind die gesamtstaatlichen Einnahmen seit dem 
Jahr 2010 kontinuierlich angestiegen und betrugen im Jahr 2021 rund 47,5 % ge-
messen am BIP.  ABBILDUNG 44 LINKS Preisbereinigt bleiben die Einnahmen ebenso 
wie die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts jedoch hinter früheren Planun-
gen zurück.  ABBILDUNG 45 LINKS So liegen die im Oktober 2024 für das laufende 
Jahr erwarteten Steuereinnahmen preisbereinigt um 5,5 % niedriger als noch im 
Herbst 2021 geschätzt (BMF, 2021, 2024b; BMWi und BMF, 2021; BMWK und 
BMF, 2024a). Die gesamtstaatliche Einnahmequote dürfte im Jahr 2024 bei 
46,6 % des BIP liegen. Die schwache reale Entwicklung des Steuerauf-
kommens folgt dabei der schwachen gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung.  ZIFFERN 64 FF. Für die Ausgabenspielräume ist neben den Einnahmen eine 
Konjunkturkomponente  GLOSSAR zu berücksichtigen, die aktuell eine zusätzliche 
Kreditaufnahme erlaubt. Diese fällt jedoch nach der mehrjährigen Krise nur ge-
ring aus.  ABBILDUNG 45 RECHTS Das spiegelt auch das seit dem Jahr 2019 von der 
Bundesregierung deutlich nach unten revidierte Produktionspotenzial 
wider. Der anhand des Steueraufkommens (zuzüglich Konjunkturkomponente) 
gemessene Ausgabenspielraum des Bundes im Jahr 2025 hat sich in Folge der 
Abwärtsrevision nach der Steuerschätzung vom Oktober 2024 gegenüber der 
Schätzung vom Oktober 2021 preisbereinigt um 1,3 Mrd Euro reduziert. Ohne 
eine Änderung der EU-Abführung und die Neuberechnung der Potenzialschät-
zung im Jahr 2024 wäre diese Differenz höher ausgefallen.  

 ABBILDUNG 43  

 

1 – In der Abgrenzung der VGR.  2 – Prognose des Sachverständigenrates.  3 – Ohne Vermögenstransfers im Zusammen-
hang mit der Übernahme der Schulden der Treuhandanstalt und der Wohnungswirtschaft der ehemaligen DDR im Jahr 
1995 (119,6 Mrd Euro).  4 – Darstellung der Konjunkturzyklus-Datierung des Sachverständigenrates: Februar 1992 bis 
Juli 1993; Februar 2001 bis Juni 2003; Januar 2008 bis April 2009; Februar 2020 bis April 2020.  5 – Bruttoschulden 
des Staates in der Abgrenzung gemäß dem Vertrag von Maastricht.

Quellen: Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 24-217-01
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126. Der Anteil der Staatsausgaben am BIP nimmt zwar nach dem Hochpunkt in der 
Corona-Pandemie wieder ab.  ABBILDUNG 44 RECHTS Die Ausgaben liegen aber wei-
terhin über dem durchschnittlichen Niveau von vor der Corona-Pandemie und 
übersteigen die Einnahmen.  ABBILDUNG 44 LINKS Zum Rückgang der Staatsausga-
benquote haben insbesondere auslaufende Krisenmaßnahmen beigetragen. 
Den größten Anteil an den Staatsausgaben nehmen neben dem aggregierten 
Staatskonsum (insbesondere Arbeitnehmerentgelt, Vorleistungen und soziale 
Sachleistungen) die monetären Sozialleistungen ein, wobei Vorleistungen 
und soziale Sachleistungen über die Zeit an Bedeutung gewonnen haben. Die 
Zinsausgaben (geleistete Vermögenseinkommen) haben sich während der 
langanhaltenden Niedrigzinsphase reduziert, steigen am aktuellen Rand auf-
grund der Zinswende aber wieder an.  

127. Für den Bundeshaushalt 2025 ist, wie im Vorjahr, die Regelgrenze der Schul-
denbremse  PLUSTEXT 5 bindend, wobei zusätzlich die kurzfristig zu bestimmende 
Konjunkturkomponente berücksichtigt wird. Die Nettokreditaufnahme des 
Bundes im Jahr 2025 soll gemäß dem Regierungsentwurf 51,3 Mrd Euro betragen 
(Deutscher Bundestag, 2024a). Die Ausgaben für öffentliche Investitionen sollen 
mit 81 Mrd Euro bei 1,8 % des BIP liegen, also um 10,2 Mrd Euro höher sein, als 
im Nachtragshaushalt für das Jahr 2024 vorgesehen ist. Teile der für das Jahr 
2025 geplanten investiven Ausgaben werden mittels finanzieller Transaktionen 
schuldenbremsenneutral über Kredite finanziert. So werden 13,4 Mrd Euro teils 

 ABBILDUNG 44 

 

1 – Darstellung der Konjunkturzyklus-Datierung des Sachverständigenrates: Februar 1992 bis Juli 1993; Februar 2001 
bis Juni 2003; Januar 2008 bis April 2009; Februar 2020 bis April 2020.  2 – Ohne Vermögenstransfers im Zusammen-
hang mit der Übernahme der Schulden der Treuhandanstalt und der Wohnungswirtschaft der ehemaligen DDR im Jahr 
1995 (119,6 Mrd Euro).

Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 24-213-01
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zur Aufstockung des Eigenkapitals und teils als Darlehen an die Deutsche Bahn 
AG fließen sollen  PLUSTEXT 6 sowie 12,4 Mrd Euro an die Stiftung Generationen-
kapital (Deutscher Bundestag, 2024b). Zumindest letzteres stellt keine Investi-
tion im realwirtschaftlichen Sinne dar. Ohne Betrachtung der höheren Darlehen 
und Beteiligungen sinken die investiven Ausgaben des Bundes im Jahr 2025 ge-
genüber dem Vorjahr im Verhältnis zum Produktionspotenzial.  ABBILDUNG 46  

  

 ABBILDUNG 45 

 

1 – Preisbereinigt mit dem BIP-Deflator.  2 – Schätzungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“.  3 – Herbstprojektion 
der Bundesregierung.  4 – Bereinigt mit dem jeweiligen BIP im Jahr 2015.

Quellen: Arbeitskreis „Steuerschätzungen“, BMF, BMWK, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 24-272-02
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 PLUSTEXT 5  
Hintergrund: Die Schuldenbremse im Grundgesetz 

Die Schuldenbremse wurde im Jahr 2009 in Artikel 109 und 115 im Grundgesetz 
verankert und soll die Nettokreditaufnahme von Bund und Ländern begrenzen. 
Ausnahmen sind im Fall einer außergewöhnlichen Notsituation oder einer Natur-
katastrophe möglich. Für die Länder gilt seit dem Jahr 2020 ein vollständiges struk-
turelles Neuverschuldungsverbot. Der Bund darf gemäß Art 115 GG eine struk-
turelle Neuverschuldung von maximal 0,35 % des BIP aufweisen. Diese strukturelle 
Komponente („Regelgrenze“) ist um konjunkturelle Effekte sowie finanzielle Trans-
aktionen bereinigt. 

Die Ausgestaltung der Schuldenbremse auf Ebene der Länder ist heterogen 
(Fischer, 2023). Einige Länder haben ihre landesrechtliche Konkretisierung der 
Schuldenbremse und Teile der Ausgestaltung in die Landesverfassung übernom-
men. Andere Länder regeln die Ausgestaltung ausschließlich einfachgesetzlich. 
Dabei variieren die Regelungen auf Landesebene auch bzgl. der Berücksichtigung 
von finanziellen Transaktionen, der Mehrheitserfordernisse zur Erklärung einer Not-
lage oder bzgl. der Bereinigung des Finanzierungssaldos um konjunkturelle Effekte 
(ZDL, 2023). Für letztere wendet die Mehrheit der Länder das Bundesverfahren an. 
Dabei werden konjunkturelle Einflüsse mithilfe einer Produktionsfunktion ermittelt. 
Andere nutzen ein Steuertrend- bzw. Steuerniveauverfahren. Als einziges Land 
berücksichtigt Bayern bisher keine konjunkturellen Effekte, was in guten Zeiten die 
Kreditspielräume tendenziell vergrößert, in schlechten Zeiten aber verringert. 

 ABBILDUNG 46 

 

1 – Ist-Ausgaben für 2023, Soll-Ausgaben für 2024, Ausgaben nach dem Haushaltsentwurf und dem Finanzplan für 2025 
bis 2028.

Quellen: BMWK und BMF (2024b), Deutscher Bundestag (2024a), eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 24-294-01
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 PLUSTEXT 6  
Hintergrund: Finanzierung der Bahn 

Im aktuellen Haushaltsentwurf wurde die Finanzierung der Infrastruktursparte der 
Deutschen Bahn AG, der DB InfraGO AG, geändert. Während im vorherigen Entwurf 
eine Eigenkapitalerhöhung in Höhe von 5,9 Mrd Euro und Zuschüsse in Höhe von 
4,5 Mrd Euro geplant waren, sieht der aktuelle Entwurf eine Eigenkapitalerhöhung 
bei der Bahn von 10,4 Mrd Euro und ein zusätzliches Darlehen von 3 Mrd Euro, 
dagegen keinerlei Zuschüsse mehr vor (Bundesregierung, 2024). Das Darlehen soll 
dazu dienen, höher verzinste Anleihen am Markt abzulösen. Die Zinsersparnis 
durch die Ablösung der Anleihen am Markt soll dazu beitragen, dass die Bahn die 
notwendigen Erträge für die zusätzlich vorzunehmende Eigenkapitalerhöhung 
erwirtschaften kann.  

128. Darüber hinaus weist der Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 einige Än-
derungen auf, die die fiskalischen Spielräume im Kernhaushalt verändern. So 
werden Zuweisungen an den Klima- und Transformationsfonds (KTF) im Jahr 
2025 wieder entfallen. Auch verringert die neu eingeführte periodengerechte Ver-
buchung der Zinsausgaben, für die sich der Sachverständigenrat in der Vergan-
genheit ausgesprochen hat (JG 2021 Ziffern 106 ff.), die Ansätze für Zinsausga-
ben. Höhere Ausgaben ergeben sich hingegen bei den Ausgaben für Wirtschafts-

 ABBILDUNG 47 

 

1 – Ist-Ausgaben für 2023, Soll-Ausgaben für 2024, Ausgaben nach dem Haushaltsentwurf und dem Finanzplan für 2025 
bis 2028. Für den jeweiligen Aufgabenbereich ist die bereichsspezifische globale Minderausgabe (GMA) bereits abgezo-
gen.  2 – Unter anderem Ernährung, Landwirtschaft und gesundheitlicher Verbraucherschutz; Bau- und Stadtentwicklung; 
Kulturelle Angelegenheiten; Umweltschutz (ohne Klima- und Transformationsfonds); Sport; Innere Sicherheit, Zuwande-
rung; unter Abzug der Bodensatz-GMA und Handlungsbedarfs-GMA.  3 – In den Gesamtausgaben sind Bodensatz-GMA 
und Handlungsbedarfs-GMA bereits abgezogen.

Quellen: BMWK und BMF (2024b), Deutscher Bundestag (2024a), eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 24-249-01
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förderung und Energie, größtenteils da die höhere EEG-Umlage nun vollständig 
im Kernhaushalt angesetzt wurde.  ABBILDUNG 47  

129. Die in die Haushaltsplanung für das Jahr 2025 eingestellte Summe der globa-
len Minderausgaben (GMA)  GLOSSAR ist mit insgesamt rund 25,1 Mrd Euro 
(rund 12 Mrd Euro Bodensatz-GMA  GLOSSAR und 13 Mrd Euro GMA in den Ein-
zelplänen) im historischen Vergleich sehr hoch. Insbesondere die Bodensatz-
GMA fällt mit 2,5 % der Gesamtausgaben im Vergleich mit den Haushaltsentwür-
fen der vergangenen 15 Jahre außerordentlich hoch aus (Boysen-Hogrefe et al., 
2024). Da die im Haushalt bewilligten Mittel häufig nicht vollständig verausgabt 
werden, kann eine Überplanung des Haushalts des Bundes in Höhe der glo-
balen Minderausgabe sicherstellen, dass die tatsächlichen Gesamtausgaben zum 
Jahresende 2025 den geplanten Gesamtausgaben entsprechen. Zwar wird die pe-
riodengerechte Verbuchung der Zinsausgaben das Budget kalkulatorisch um 
7,3 Mrd Euro entlasten. Darüber hinaus ist eine weitere Reduzierung der GMA im 
Zuge der Haushaltsaufstellung vorgesehen (Bundesregierung, 2024). Ob dies in 
der bislang geplanten Dimension realistisch ist, ist aber unklar. Auch wurden in 
der Haushaltsplanung globale Mehreinnahmen unterstellt, die das ausgewie-
sene Defizit reduzieren. Dabei wurden unter anderem als Effekte der Wachstums-
initiative  ZIFFER 76 durchaus optimistisch zusätzliche Einnahmen in Höhe von 
6,9 Mrd Euro verbucht und weitere Mehreinnahmen gegenüber der Steuerschät-
zung vom Mai 2024 unterstellt.  

130. Mittelfristig ist fraglich, wie die von der Regierung geplanten Ausgaben finan-
ziert werden sollen. In der mittelfristigen Finanzplanung ergeben sich um-
fangreiche globale Minderausgaben von bis zu 53,9 Mrd Euro im Jahr 2028. Das 
liegt daran, dass ab dem Jahr 2028 der Verteidigungsetat vollständig aus dem 
Bundeshaushalt finanziert werden muss, da das Sondervermögen Bundes-
wehr  PLUSTEXT 4 bis dahin aufgebraucht sein dürfte. Aus den aktuellen Beschaf-
fungsverträgen bestehen Verpflichtungserklärungen über das Jahr 2027 hinaus, 
was die künftigen Kernhaushalte belasten dürfte (BMF, 2024a). Diese zusätzli-
chen Ausgaben werden im Jahr 2028 durch eine globale Minderausgabe aufge-
fangen, da bei anderen Etats bisher keine konkreten Einsparungen eingeplant 
sind.  

Insgesamt dürften die Spielräume im Bundeshaushalt mittelfristig ge-
ringer werden. Ähnliches ist für die Haushalte der Länder und Gemeinden zu 
erwarten. So haben angesichts knapper Kassen die Länder Bremen, Schleswig-
Holstein, Sachsen-Anhalt und das Saarland für das Jahr 2024 bereits eine erneute 
Notlage geltend gemacht, um zusätzliche Kredite im Rahmen ihrer Schulden-
bremsen zu ermöglichen (Deutsche Bundesbank, 2024a). 

3. Wirkung von Fiskalregeln 

131. Um die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu gewähr-
leisten, begrenzen Fiskalregeln den Spielraum für die laufende Kreditaufnahme 
und hegen dadurch die Defizitneigung politischer Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträger ein.  ZIFFER 120 Gleichzeitig könnten sie den Anti-
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Investment Bias verschärfen,  ZIFFER 121 da die Abwägung zwischen gegen-
warts- und zukunftsorientierten Ausgaben bei strikt beschränkter Neuver-
schuldung oft zulasten zukunftsorientierter Ausgaben erfolgt (Groneck, 
2010; Bom, 2019).  

132. Diese Argumente legen nahe, dass die Ausgestaltung von Fiskalregeln das 
Ausgabeverhalten der Politik beeinflussen kann. Während z. B. die im Grundge-
setz in Deutschland verankerte Schuldenbremse die Nettokreditaufnahme des 
Bundes und der Länder insgesamt begrenzt, werden in den jüngst reformierten 
Fiskalregeln der Europäischen Union (EU)  KASTEN 11 investive Ausgaben zum 
Teil besonders berücksichtigt, allerdings ohne dass dabei eine allgemeine Inves-
titionsregel definiert wird. 

 KASTEN 11  

Hintergrund: Die EU-Fiskalregeln und zukunftsorientierte Investitionen 

Die Fiskalregeln der EU sollen übermäßige Defizite und eine zu hohe Schuldenstandsquote 
verhindern (JG 2022 Ziffern 226 ff.). Unter den bisherigen Regeln haben die Mitgliedstaaten 
ihre Schuldenstandsquoten aber nicht im vorgegebenen Maße abgebaut (JG 2022 Ziffer 231). 
Zudem zeichnete sich zuletzt ab, dass die Rückkehr zu den bisherigen Grenzwerten nach den 
Krisen der vergangenen Jahre für einige Staaten kaum zu bewerkstelligen sein dürfte (JG 2022 
Kasten 13). Die von den bisherigen Regeln vorgesehenen Abbaupfade wären für sie zu ambiti-
oniert gewesen. Von vornherein unrealistische Konsolidierungsziele hätten die Glaubwürdigkeit 
der Regeln weiter beschädigt. 

Im April 2024 wurden die europäischen Fiskalregeln grundlegend reformiert. Sie setzen 
sich weiterhin aus einem präventiven und einem korrektiven Arm zusammen. Die Reform rich-
tet jedoch den präventiven Arm grundlegend neu aus. Dieser war in der Vergangenheit primär 
auf die Begrenzung des jährlichen strukturellen Finanzierungssaldos gemäß den Medium Term 
Objectives (MTO) ausgerichtet, der für Mitgliedstaaten mit einer Schuldenstandsquote von 
mehr als 60 % des BIP 0,5 % betrug. Mit der Reform werden die jährlichen Ziele durch mehr-
jährige, länderspezifische Ziele abgelöst.  ABBILDUNG 48 Mitgliedstaaten, die eines der beiden 
Maastricht-Kriterien (Schuldenstandsquote unter 60 % des BIP; Defizit unter 3 % des BIP) nicht 
erfüllen, wird von der Europäischen Kommission ein länderspezifischer Referenzpfad für die 
nach der EU-Verordnung relevanten Nettoausgaben über einen Anpassungszeitraum von vier 
Jahren übermittelt (Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union, 2024). Dieser 
soll die Absicherung der Schuldentragfähigkeit und der Defizitresilienz sicherstellen. Unter der 
Annahme, dass keine weiteren finanzpolitischen Maßnahmen ergriffen werden, soll die proji-
zierte Schuldenstandsquote bis zum Ende des Anpassungszeitraums auf einen plausiblen Ab-
wärtspfad gebracht oder mittelfristig unter 60 % des BIP gehalten werden. Das projizierte Defi-
zit soll im Anpassungszeitraum auf unter 3 % des BIP gesenkt und mittelfristig unter diesem 
Referenzwert gehalten werden.  ABBILDUNG 48 Zudem legen die Mitgliedstaaten ihrerseits mit-
telfristige finanzpolitisch-strukturelle Pläne vor, die neben den geplanten Reformen und Inves-
titionen auch einen eigenen Nettoausgabenpfad enthalten können. Die Europäische Kommis-
sion bewertet, ob mit dem vorgelegten Nettoausgabenpfad Schuldentragfähigkeit und Defizit-
resilienz abgesichert werden können. Sollten diese Anforderungen nicht erfüllt sein, würde der 
Europäische Rat auf Empfehlung der Europäischen Kommission den zuvor übermittelten Refe-
renzpfad als Nettoausgabenpfad festlegen. Wenn sich ein Mitgliedstaat zu einem Investitions- 
und Reformpaket verpflichtet, kann der länderspezifische Anpassungszeitraum auf bis zu sie-
ben Jahre verlängert werden. Abweichungen zwischen dem vom Europäischen Rat gebilligten 
Nettoausgabenpfad und den tatsächlichen Ausgaben werden auf einem Kontrollkonto erfasst. 
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 ABBILDUNG 48  

 

Die bisherigen Regelungen standen aus verschiedenen Gründen in der Kritik. Der Ermes-
sensspielraum der Europäischen Kommission war bei der Auslegung der Regeln erheblich. Das 
dürfte zu einer widersprüchlichen Wahrnehmung der Regeln und insgesamt zu einem Glaub-
würdigkeitsverlust beigetragen haben (JG 2022 Ziffer 233). Insbesondere war die Verbindlich-
keit des präventiven Arms gering (JG 2022 Ziffer 230). Mit dem neu eingerichteten Kontroll-
konto, auf dem Abweichungen vom festgelegten Nettoausgabenpfad dokumentiert werden, 
wurde im präventiven Arm ein Instrument zur Überwachung der fiskalpolitischen Vorgaben ge-
schaffen. Darüber hinaus spielt das Kontrollkonto bei der Einleitung eines Defizitverfahrens 
eine zentrale Rolle. Diesbezüglich wurde der Ermessensspielraum der Europäischen Kommis-
sion aus Sicht des Bundesfinanzministeriums mit der Reform zwar eingeschränkt (BMF, 

Präventiver Arm der EU-Fiskalregeln bei Verfehlung mindestens eines Maastricht-Kriteriums

Verfehlung mindestens eines der beiden Maastricht-Kriterien:
Maastricht-Defizit < 3 % des BIP oder Schuldenstandsquote (SSQ) < 60 % des BIP

Europäische Kommission übermittelt dem Mitgliedstaat einen mehrjährigen Referenzpfad für die 
Nettoausgaben1, der als Rahmen für Dialog mit dem Mitgliedstaat dient.

Risikobasierte Anforderungen

• SSQ auf fallendem Pfad oder 
< 60 % des BIP

• Defizit < 3 % des BIP im Anpas-
sungszeitraum

• Referenzwerte werden mittel-
fristig eingehalten2

Absicherung der 
Schuldentragfähigkeit Absicherung der Defizitresilienz

• SSQ sinkt jährlich durchschnitt-
lich um mindestens
• 1 Prozentpunkt, wenn SSQ 

> 90 % des BIP
• 0,5 Prozentpunkte, wenn SSQ 

> 60 % des BIP

• Anpassungen werden fortgesetzt 
bis strukturelles Defizit < 1,5 % 
des BIP

• jährliche Verbesserung des struk-
turellen Primärsaldos um 0,4 % 
bzw. 0,25 % des BIP bei 4- bzw. 
7-jährigem Anpassungspfad

Vorgabe mit größtem Konsolidierungsaufwand definiert den Referenzpfad.

Fachlicher Dialog zwischen Europäischer Kommission und Mitgliedstaat und Vorlage des nationalen 
mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plans (inkl. Nettoausgabenpfad) durch den Mitgliedstaat.3 

Annahme durch den Europäischen Rat.

Anforderungen an den Referenzpfad:
10-jähriger Schulden-
Rückführungszeitraum
in Richtung 60 % des BIP24 Jahre

maximal 7 Jahre Ausgaben-Anpassungspfad

+ maximal 3 Jahre bei 
Reformen & Investitionen

Der Mitgliedstaat legt einen jährlichen Fortschrittsbericht zur Umsetzung des Nettoausgabenpfads 
sowie der Reformen und Investitionen vor. Abweichungen der Nettoausgaben1 vom festgesetzten 

Nettoausgabenpfad werden auf einem Kontrollkonto erfasst.

1 – Die Staatsausgaben ohne Zinsausgaben, diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen, Ausgaben für Program-
me der Europäischen Union, die vollständig durch Einnahmen aus den Fonds der Europäischen Union ausgeglichen 
werden, nationale Ausgaben für die Kofinanzierung von Programmen, die von der Europäischen Union finanziert 
werden, konjunkturelle Komponenten der Ausgaben für Leistungen bei Arbeitslosigkeit und einmalige und sonstige 
befristete Maßnahmen.  2 – Unter der Annahme, dass keine weiteren Haushaltsmaßnahmen getroffen werden.  
3 – Fachlicher Dialog soll sicherstellen, dass der nationale mittelfristige finanzpolitisch-strukturelle Plan die forma-
len Anforderungen erfüllt. Ist der im nationalen mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plan vorgesehene Netto-
ausgabenpfad höher als der von der Europäischen Kommission übermittelte Referenzpfad, so ist dies durch stich-
haltige und datengestützte wirtschaftliche Argumente zu begründen.

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Grossmann et al. (2024)
© Sachverständigenrat | 24-176-02



Kapitel 2 – Zukunftsorientierung der öffentlichen Finanzen stärken 

114 Sachverständigenrat – Jahresgutachten 2024/25 

2024c), er ist aber weiterhin hoch. So erarbeitet die Europäische Kommission beispielsweise 
die Vorschläge für die länderspezifischen Referenzpfade. Darüber hinaus sind die neuen wie 
auch die alten Regelungen sehr komplex (Deutsche Bundesbank, 2023). Des Weiteren wurde 
kritisiert, dass die bisherigen Regelungen angesichts der großen Transformationsaufgaben 
nicht den notwendigen Handlungsspielraum bieten könnten (JG 2022 Ziffer 241). Das neue 
Regelwerk sieht eine Abkehr von den starr vorgegebenen Schuldenabbaupfaden und die Be-
rücksichtigung von Reform- und Investitionsplänen vor. Neben dem Ziel, die Tragfähigkeit der 
öffentlichen Finanzen zu sichern, sollen die reformierten Fiskalregeln auch den Transformati-
onszielen der EU besser Rechnung tragen (Europäische Kommission, 2024). Strukturelle Re-
formen und Zukunftsinvestitionen werden durch eine Verlängerung des Anpassungszeitraums 
nun gesondert berücksichtigt. Dieses soll insgesamt wachstums- und resilienzfördernd sein, 
die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen erhöhen und die gemeinsamen Prioritäten der EU 
stützen. Zu letzteren zählen insbesondere die grüne und digitale Transformation, die Energiesi-
cherheit und die Verteidigungsfähigkeit. Weicht ein Staat von seinen Investitions- und Reform-
zusagen ab, so sind die Konsolidierungsziele innerhalb der üblichen vier Jahre zu erreichen 
statt im verlängerten Zeitraum von sieben Jahren. Dies eröffnet einen Anreiz innerhalb des prä-
ventiven Arms, wodurch dessen Verbindlichkeit erhöht werden könnte. 

133. Die empirische Literatur über die Auswirkungen von Fiskalregeln untersucht ins-
besondere die Wirkungen auf Defizit, Einnahmen, Ausgaben oder einzelne Aus-
gabenkategorien wie Investitionen. Aktuelle Überblicke über die Literatur bieten 
Potrafke (2023) und Blesse et al. (2023a). Es besteht weitgehender Konsens dar-
über, dass stringente Fiskalregeln Budgetdefizite vor allem über sin-
kende öffentliche Ausgaben reduzieren. Ob der Zusammenhang zwischen 
Fiskalregeln und prozyklischer Finanzpolitik positiv oder negativ ist, ist hingegen 
strittig. Die Wirkung von Fiskalregeln auf öffentliche Investitionen 
dürfte von der Ausgestaltung der fiskalischen Regeln sowie der makroöko-
nomischen Situation abhängen (Blesse et al., 2023b). Generell kann nicht von ei-
nem dämpfenden Effekt von Fiskalregeln auf Investitionen ausgegangen werden 
(Potrafke, 2023). Allerdings scheinen starre fiskalische Regeln öffentliche Inves-
titionen vor allem in ökonomischen Schwächephasen zu reduzieren, während in-
vestitionsorientierte Regeln die prozyklische Entwicklung von öffentlichen Inves-
titionen dämpfen können (Guerguil et al., 2017). Insgesamt legt die Literatur also 
nahe, dass Fiskalregeln zwar den Deficit Bias, nicht jedoch den Anti-In-
vestment Bias adressieren. 

4. Bürokratische Hindernisse und fehlende  
Kapazitäten 

134. Für öffentliche und private Investitionen bestehen verschiedene bürokratische 
Hürden, die selbst bei ausreichenden finanziellen Mitteln Investitionen be-
hindern oder verzögern können. Dazu zählen langsame Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren, eine Überlastung der öffentlichen Verwaltung sowie Ge-
setze, die in der Praxis schwer umzusetzen sind. So gilt etwa das Beschaffungswe-
sen der Bundeswehr als ineffizient und langwierig. Ein Beispiel ist die sogenannte 
„Parlamentsschleife“. Danach bedürfen Beschaffungen des Verteidigungsminis-
teriums ab einem Volumen von 25 Mio Euro der Freigabe durch den Haushalts-
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ausschuss. Bei Beschaffungen anderer Ressorts ist dies nicht der Fall. Der Schwel-
lenbetrag wurde seit dem Jahr 1981 nicht angehoben, obwohl der Verbraucher-
preisindex zwischenzeitlich um mehr als 130 % gestiegen ist (Krause, 2013; Deut-
scher Bundestag, 2022a; Deutsche Bundesbank, 2024b). Wäre der Schwellenwert 
mit der Inflationsrate gestiegen, würde er heute bei 58,1 Mio Euro liegen. Obwohl 
im Rahmen des Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetzes (Deutscher 
Bundestag, 2022b) bereits einige bürokratische Hürden abgebaut wurden, blieb 
die zeit- und verwaltungsintensive „Parlamentsschleife“ bestehen. Auch dass in 
den vergangenen Jahren Fördermittel des Kommunalinvestitionsförderungs-
fonds oder des Klima- und Transformationsfonds zum Teil nicht abgerufen wur-
den, ist unter anderem auf bürokratische Hürden zurückzuführen (JG 2021 Ziffer 
202).  

135. Planungs-, Genehmigungs- und Gerichtsverfahren verzögern Investitionen 
in die Infrastruktur in hohem Maße.  ZIFFER 495 Bei der Realisierung von 
Projekten im Bundesfernstraßenbau entfallen ca. 85 % der Gesamtdauer auf den 
Planungsprozess und nur 15 % auf den Bauprozess (ZDB, 2022). Zur Verfah-
rensbeschleunigung bei Investitionen wurden seit dem Jahr 2022 ver-
schiedene Maßnahmen verabschiedet. Für besonders wichtige Schienen-
projekte wurde ein überragendes öffentliches Interesse festgestellt und einfachere 
Regeln beim Artenschutz festgelegt (Bundesregierung, 2023a). Zudem entfällt die 
Genehmigungspflicht für Brücken, die im Zuge der Sanierung erweitert werden. 
Damit soll der Planungs- und Genehmigungszeitraum halbiert werden (Bundes-
regierung, 2023b).  

136. Auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene besteht eine Vielzahl an Einzelrege-
lungen, die schnelle Prozesse auf den einzelnen Verwaltungsebenen verhindern. 
Der im Jahr 2023 verabschiedete Bund-Länder-Pakt sieht 125 Aufträge für den 
Bund und 63 Aufträge für die Länder vor, um Planungs- und Genehmigungs-
verfahren zu beschleunigen. So wurde der digitale Bauantrag bereits in acht 
Ländern umgesetzt und befindet sich in den verbleibenden acht Ländern im Auf-
bau (Bundesregierung und Länder, 2024). Es bestehen jedoch weitere ungenutzte 
Potenziale, beispielsweise bei der Genehmigungspraxis von Groß- und Schwer-
transporten, und bei verbindlichen IT-Standards für alle föderalen Ebenen (NKR, 
2023). Dennoch könnte der Pakt bei konsequenter Umsetzung für eine wirk-
same Verfahrensbeschleunigung und spürbare Entlastung von Staat 
und Wirtschaft sorgen und als Vorbild für die ebenenübergreifende Moderni-
sierung komplexer Prozesse dienen (NKR, 2023, 2024).  

137. Eine gut ausgestattete öffentliche Verwaltung ist Voraussetzung für 
schnelle Genehmigungsverfahren. Die demografische Alterung wird die 
Fachkräfteengpässe im Öffentlichen Dienst in den kommenden Jahren jedoch 
deutlich verschärfen, weil ein altersbedingtes Ausscheiden eines großen Teils der 
aktiven Belegschaft in Rente und Pension absehbar ist (Brand und Salzgeber, 
2022b). Die Personalausstattung bei den Gemeinden ist zwar seit dem Jahr 2011 
angestiegen, allerdings vorwiegend in bestimmten Bereichen wie den Kinderta-
gesstätten. In bau- und planungsrelevanten Bereichen sank dagegen die Stellen-
zahl zwischen den Jahren 2011 und 2020 (Brand und Salzgeber, 2022b).  



Kapitel 2 – Zukunftsorientierung der öffentlichen Finanzen stärken 

116 Sachverständigenrat – Jahresgutachten 2024/25 

Eine Unterbesetzung der öffentlichen Verwaltung führt zu Verzögerun-
gen in der Bearbeitung von Genehmigungsverfahren und hemmt 
dadurch Investitionen. Die Umsetzung der bereits gesetzlich verankerten Ver-
pflichtung zur durchgängigen Digitalisierung vieler Verwaltungsleistungen 
könnte die öffentliche Verwaltung in Zukunft spürbar entlasten (BMI, 2024a). 
Einfache Prozesse können dann automatisiert und frei werdende Kapazitäten für 
nicht standardisierbare Bearbeitungs- und Genehmigungsprozesse genutzt wer-
den. Allerdings wird es noch Jahre dauern, bis die Digitalisierungsziele erreicht 
und der Fachkräftemangel in der Verwaltung dadurch kompensiert werden kön-
nen. Bisherige Digitalisierungsinitiativen blieben hinter den Erwartungen zurück, 
wie das im Jahr 2017 verabschiedete Onlinezugangsgesetz zeigt. Danach wurden 
alle Behörden verpflichtet, die Antragstellung für ihre Verwaltungsleistungen bis 
Ende des Jahres 2022 digital anzubieten (BMI, 2024a). Bis Oktober 2024 haben 
von den 6 876 digitalisierbaren Verwaltungsleistungen jedoch nur 16,8 % die An-
forderungen des Onlinezugangsgesetzes erfüllt (BMI, 2024b). 

138. Geringe Kapazitäten, gemessen als Anzahl der Erwerbstätigen und Betriebe im 
Baugewerbe, belasten die Bauindustrie. Das zeigt sich darin, dass die Anzahl 
der Erwerbstätigen im Baugewerbe bis zum Jahr 2005 deutlich gesunken ist. 
Zwar ist ihre Anzahl, insbesondere im Tiefbau, seit Mitte der 2000er-Jahre wie-
der angestiegen, sie hat sich aber nicht vollständig erholt.  ABBILDUNG 49 LINKS Auch 
die Anzahl der Betriebe ist bis zum Jahr 2005 eingebrochen und hat sich seither 
nur leicht erhöht. Diese Entwicklung ist nicht auf eine Konsolidierung in der 
Branche zurückzuführen. Die durchschnittliche Betriebsgröße ist bis Anfang der 
2000er-Jahre ebenfalls gesunken und stieg seitdem nur langsam wieder an.  AB-

BILDUNG 49 RECHTS Darüber hinaus gab es seit der Wiedervereinigung im Bauge-
werbe im Aggregat keine Produktivitätssteigerung (JG 2019 Kasten 16). Derzeit 
liegt die Arbeitsproduktivität im Baugewerbe sogar deutlich unter dem Durch-

 ABBILDUNG 49 

 

1 – Gemäß der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).  2 – Betriebe mit 20 und mehr 
Beschäftigten.

Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 24-234-03

Kapazitätsrückgang der 1990er-Jahre im Baugewerbe wurde nicht vollständig kompensiert

60

70

80

90

100

110

120

Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen1

Index, 1991 = 100

1991 95 00 05 10 15 20 2023

Baugewerbe Tiefbau Insgesamt

44
46
48
50
52
54
56
58
60
62

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Betriebe2 im Bauhauptgewerbe

Tausend Betriebe Beschäftigte je Betrieb

1995 00 05 10 15 20 2023

Anzahl der Betriebe

Durchschnittlich im Betrieb Beschäftigte 
(rechte Skala)



Zukunftsorientierung der öffentlichen Finanzen stärken – Kapitel 2 

 Jahresgutachten 2024/25 – Sachverständigenrat 117 

schnitt der Jahre vor der Corona-Pandemie.  KASTEN 7 Gleichzeitig ist die Kapital-
intensität im Baugewerbe zwischen den Jahren 1991 und 2019 weniger stark an-
gestiegen als im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt (BBSR, 2023). Insgesamt 
deuten diese Entwicklungen darauf hin, dass die Kapazität in der Bauindustrie 
abgenommen hat. Sollten die Baukapazitäten im Tiefbau bei einer Erhöhung der 
Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur nicht im erforderlichen Umfang bereit-
stehen, könnte dies zu deutlich steigenden Baupreisen führen.  ZIFFER 343 Auch in 
den Jahren vor der Corona-Pandemie dürfte die hohe Kapazitätsauslastung im 
Baugewerbe spürbar zum Preisauftrieb in der Bauwirtschaft beigetragen haben 
(Deutsche Bundesbank, 2020).  

IV. HANDLUNGSOPTIONEN:  
ZUKUNFTSORIENTIERTE ÖFFENTLICHE  
AUSGABEN STEIGERN UND VERSTETIGEN 

1. Entscheidungsgrundlage für öffentliche  
Ausgaben verbessern 

139. Entscheidungen über zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben werden im 
politischen Aushandlungsprozess getroffen. In diesem Kontext bieten sich Kos-
ten-Nutzen-Analysen als fundierte Entscheidungsgrundlage an. Im Ver-
kehrsbereich müssen alle Neu- und Ausbauprojekte, die in die Bundesverkehrs-
wegeplanung aufgenommen werden, ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis auf-
weisen (BMDV, 2024). Allerdings ist die dabei angewandte Methodik nicht immer 
konsistent und umfasst nicht alle relevanten Aspekte. Die Kosten-Nutzen-Analy-
sen sollten nach wissenschaftlichen Standards erstellt werden, metho-
disch transparent und für die (Fach-)Öffentlichkeit überprüfbar sein. 
Dazu wäre es zielführend, wenn die zugrunde liegenden Annahmen, Daten und 
Modelle veröffentlicht werden müssten.  

140. Kosten-Nutzen-Analysen sind nicht nur im Verkehrsbereich gesetzlich vorgese-
hen. Ein verstärkter systematischer Einsatz solcher Analysen mithilfe für die je-
weiligen Bereiche standardisierter Methoden könnte die öffentliche Haushalts-
planung verbessern. Dies würde die Vergleichbarkeit bei der Bewertung der ver-
schiedenen Projekte erhöhen und kann somit helfen, auf eine transparente Weise 
Ausgaben mit einem hohen Verhältnis von Nutzen zu Kosten zu identifizieren. 
Eine Priorisierung dieser Ausgaben dürfte zur gesetzlich geforderten Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit des öffentlichen Haushaltsplans (§ 7 
BHO, § 6 HGrG) beitragen.  

141. In manchen Staaten gibt es institutionell fest verankerte ökonomische 
Auswertungen von Gesetzesvorhaben. In den USA sind Regulierungsbehörden, 
wie etwa die Environmental Protection Agency, verpflichtet, Kosten-Nutzen-Ana-
lysen für ihre regulatorischen Vorschläge durchzuführen. Dabei müssen sie eine 
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einheitliche Methode verwenden, die vom Office of Management and Budget 
(OMB) ausgearbeitet wird, sowie ihre Annahmen und verwendete Modelle offen-
legen. Ähnlich prüft das überparteiliche Congressional Budget Office (CBO) in 
den USA vor allem die steuerlichen Auswirkungen von Gesetzentwürfen. Die Ana-
lysen können den Kongressabgeordneten bei ihren Abstimmungen helfen (Swa-
gel, 2024). Eine ähnliche institutionelle Lösung hat man mit dem Parliamentary 
Budget Office (PBO) in Kanada und Australien sowie mit dem Centraal Planbu-
reau (CPB) in den Niederlanden geschaffen. 

2. Verbindlichkeit erhöhen 

142. Auch wenn Entscheidungen über zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben ex 
ante besser fundiert werden können, besteht die Gefahr, dass sie aufgrund der 
Gegenwartspräferenz der Politik in zu geringem Maße getätigt werden.  ZIFFER 119 
Daher gilt es, Verbesserungen für den institutionellen Rahmen zu finden, um zu-
kunftsorientierte öffentliche Ausgaben zu privilegieren. Im Folgenden 
werden vier potenzielle Handlungsoptionen diskutiert.  TABELLE 14 Einige zie-
len auf eine Verschiebung der Ausgaben innerhalb des öffentlichen Haushalts ab, 
andere erweitern die fiskalischen Spielräume. Die meisten fördern explizit zu-
kunftsorientierte öffentliche Ausgaben. Für einige Handlungsoptionen ist eine 
Verfassungsänderung sinnvoll oder sogar notwendig, was die politische Umset-
zung erschwert, gleichzeitig aber die Bindungswirkung erhöht.  

 TABELLE 14  

 

 

  

Vier Optionen zur Erhöhung von zukunftsorientierten öffentlichen Ausgaben1

Mindestquote Sondervermögen
Öffentliche 

Unternehmen
Goldene Regel

Erweiterung fiskalischer 
Spielräume

Nein Ohne Kredite: Nein
Mit Krediten: Ja

(Ja) (Ja)

Explizite Förderung von zu-
kunftsorientierten Ausgaben

Ja (Ja) (Ja) (Ja)

Verstetigung von zukunfts-
orientierten Ausgaben

Ja Mit eigenen Einnahmen: Ja
Ohne: Eingeschränkt

(Ja) Ja

Verfassungsänderung 
notwendig

Ja, für hohe 
Bindungswirkung

Ja, für hohe 
Bindungswirkung

Nein Ja

Mögliche unerwünschte 
Nebeneffekte

Starr Mit Krediten: Verlagerung 
von investiven Ausgaben

Mangelnde 
Transparenz 
und recht-
liche Risiken

Mögliche Schaffung 
von Spielräumen für 
konsumtive Ausgaben, 
unbegrenzter Anstieg 
der Verschuldung bei 
fehlender Kappung

Kriterium

Option

1 – Angaben in Klammern deuten daraufhin, dass die Bewertung von der genauen Ausgestaltung abhängig ist.
Quelle: eigene Darstellung
© Sachverständigenrat | 24-223-02
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Mindestquoten 

143. Die Einführung von Mindestquoten für bestimmte zukunftsorientierte 
öffentliche Ausgaben kann den Present Bias der Politik  ZIFFERN 119 FF. ein-
schränken. Diese Form der Privilegierung von Investitionen erlaubt keine Auf-
nahme von zusätzlichen Krediten. Sie ist insbesondere dann geeignet, wenn Aus-
gaben in einer bestimmten Höhe erfüllt werden sollen, wie etwa beim Zwei-Pro-
zent-Ziel der NATO. Sie kann zudem hilfreich sein, wenn Ausgabenquoten auf der 
Basis von Mindestausgaben pro BIP oder etwa im Bildungsbereich pro Schülerin 
und Schüler bzw. zusätzlich in Relation zum BIP pro Kopf (JG 2021 Ziffer 375) 
definiert werden können. Zur Operationalisierung einer Mindestquote muss ers-
tens definiert werden, welche Ausgaben als zukunftsorientiert zählen, zweitens, 
ob die Mindestquote in Bezug auf das BIP, die gesamten Staatsausgaben oder 
sonstige Indikatoren berechnet wird, und drittens, welche Konsequenzen sich aus 
einem Unterschreiten der Quote ergeben.  

Alternativ könnte eine maximale Ausgabenquote für bestimmte kon-
sumtive Ausgabenarten definiert werden. Beispielsweise gibt es im Vereinig-
ten Königreich und Schweden eine solche Ausgabenregel, die Sozialausgaben be-
grenzen soll (Schweden: Government Offices of Sweden, 2018; Vereinigtes König-
reich: Keep, 2024). Der durch eine solche Obergrenze möglicherweise zu gewin-
nende fiskalische Spielraum garantiert jedoch nicht die Verwendung für zukunfts-
orientierte öffentliche Ausgaben. Die Erfahrungen mit der einfachgesetzlichen 
Obergrenze im Vereinigten Königreich legen zudem eine geringe Bindungswir-
kung nahe, da die Regierung mit einfacher Mehrheit die Obergrenze ändern kann 
und das auch getan hat (OBR, 2019). Darüber hinaus sind in Deutschland einige 
Sozialausgaben, wie etwa die Höhe der Regelbedarfe des Bürgergelds, zur Siche-
rung des Existenzminimums verfassungsrechtlich geschützt, was eine verfas-
sungskonforme Umsetzung einer Maximalquote erschwert.  

144. Eine Mindestquote könnte sich an den folgenden Ausgestaltungskriterien 
orientieren. Zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben könnten gemäß der Zu-
kunftsquote  PLUSTEXT 2 abgegrenzt werden (Heinemann et al., 2021; Bohne et al., 
2024). Für eine Definition der Mindestquote in Bezug auf das BIP und nicht 
als Anteil am öffentlichen Haushalt spricht, dass letzteres in einer Phase allgemei-
ner Kürzungen im öffentlichen Haushalt die öffentlichen Investitionen nicht ver-
schont. Alternativ wäre eine Referenz zum Produktionspotenzial denk-
bar, damit die Stabilität der zukunftsorientierten Ausgaben auch in konjunkturel-
len Schwächephasen sichergestellt wird. Die Mindestquote kann entweder allge-
mein oder bereichsspezifisch definiert werden. Eine bereichsspezifische Ausge-
staltung bietet sich an, um für den Bereich relevante Indikatoren zu berücksichti-
gen. Im Bildungsbereich erscheint es sinnvoll, bei der Bildung einer Mindestaus-
gabenquote die demografisch bestimmte Zahl der Schülerinnen und Schüler oder 
der Studierenden zu berücksichtigen. Um die Einhaltung der Mindestquoten zu 
stärken, könnte ein Sanktionsmechanismus genutzt werden. Wird beispielsweise 
die Untergrenze unterschritten, könnte der im Rahmen der Schuldenbremse zu-
lässige Kreditspielraum weiter eingeschränkt werden. Durch eine Verankerung in 
der mittelfristigen Finanzplanung könnten zudem höhere Anreize für Unter-
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nehmen gesetzt werden, ihre Kapazitäten, z. B. im Bau, dauerhaft bedarfsorien-
tiert auszubauen.  ZIFFER 138 

145. Eine Mindestquote sollte gesetzlich verankert werden, um eine möglichst 
große Bindungs- und Signalwirkung zu entfalten. Bei einer einfachgesetzlichen 
Verankerung besteht allerdings die Gefahr, dass die Regelgrenzen durch die je-
weilige Regierungsmehrheit modifiziert werden können. Bei einer Verankerung 
im Grundgesetz besteht diese Gefahr nicht, da Änderungen eine Zwei-Drittel-
Mehrheit des Bundestages und Bundesrates voraussetzen. So würde eine Einhal-
tung garantiert, da ein Haushalt, der die Mindestquote nicht erreicht, verfas-
sungswidrig wäre. Eine Verankerung im Grundgesetz stellt das Instrument der 
Mindestquote jedoch vor Herausforderungen. Verfassungsrechtlich fi-
xierte konkrete numerische Werte für einzelne Ausgabenpositionen bergen auf-
grund der hohen politischen Hürden für eine Verfassungsänderung das Risiko zu 
unflexibel und schwer reversibel zu sein, selbst wenn sie sich aufgrund veränder-
ter Rahmenbedingungen – wie z. B. aufgrund der Preisentwicklung oder auf-
grund des demografischen Wandels – oder irrtümlicher Annahmen als überholt 
oder gar kontraproduktiv erwiesen haben. Daher müsste eine Verankerung im 
Grundgesetz sich eher auf allgemeine Grundsätze beschränken und die Konkreti-
sierung Ausführungsgesetzen überlassen. 

Sondervermögen oder Investitionsfonds 

146. Ein höherer Grad der Selbstbindung lässt sich durch eine Zweckbindung mittels 
Auslagerung zukunftsorientierter Ausgaben in einen selbständigen Extra-
haushalt (Sondervermögen)  GLOSSAR erzielen, wenn diese mit einer länger-
fristigen klaren Finanzierungszusage verknüpft ist – beispielsweise einer eigenen 
Einnahmequelle oder einer festgelegten Zuweisung aus dem Haushalt. Ein sol-
ches Sondervermögen kann dabei im Grundgesetz oder einfachgesetzlich 
errichtet werden. Die Bindungswirkung ist bei einer Verankerung im Grund-
gesetz wiederum höher. Bei eigenen Einnahmen oder Mittelzuweisungen kann 
das Sondervermögen zudem auch ohne Kreditermächtigungen operieren. Optio-
nal kann es mit Kreditermächtigungen ausgestattet werden, wobei diese dann 
den für die Schuldenbremse relevanten Kreditspielraum im Kern-
haushalt reduzieren (BMF, 2022). Dies gilt, wenn hierfür keine eigene zusätz-
liche Kreditermächtigung im Grundgesetz festgelegt wird, wie im Fall des Sonder-
vermögens für die Bundeswehr, wobei die Ermächtigung nicht auf einen fixen no-
minalen Betrag für einen festgelegten Zeitraum, sondern auch längerfristiger und 
z. B. in Relation zum BIP gewährt werden könnte.  ABBILDUNG 50  

147. Eine Möglichkeit wäre die Auslagerung investiver Ausgaben in einen 
Fonds mit Zweckbindung ohne Kreditaufnahmemöglichkeit, dem ei-
gene Einnahmen oder klar festgelegte Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt zuge-
wiesen werden. Beispielsweise könnte ein Verkehrsinfrastrukturfonds mit Ein-
nahmen aus der LKW-Maut oder der vom Sachverständigenrat vorgeschlagenen 
PKW-Maut  ZIFFER 492 ausgestattet werden. Ebenso könnte die Übertragung der 
Einnahmen aus der Energiesteuer auf fossile Kraftstoffe im Verkehrsbereich und 
der Kfz-Steuer in Betracht gezogen werden. Die Ausstattung mit eigenen Einnah-
men wäre auch eine konkrete Möglichkeit der Institutionalisierung einer 
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Mindestquote, wobei die Höhe der Zuweisung die Einhaltung der Quote sicher-
stellen müsste.  

148. Ähnlich wie bei der Mindestquote käme es bei einem Fonds für Infrastrukturaus-
gaben auf eine zuverlässige politische Bindung an. Bei einer einfachgesetzlichen 
Regelung dürfte diese geringer sein als bei einer im Grundgesetz verankerten Re-
gelung. Der Vorteil einer verfassungsrechtlichen Regelung wäre die langfristige 
Planbarkeit der Investitionen durch einen solchen Fonds, etwa für Investiti-
onen in die Verkehrsinfrastruktur. Mit einer langfristigen Finanzierungsplanung 
könnte ein solcher Verkehrsinfrastrukturfonds zukunftsorientierte öffentliche 
Ausgaben verstetigen und dabei helfen, Kapazitäten in der Bauindustrie aufzu-
bauen und diese kontinuierlich auszulasten.  ZIFFER 138 Als Beispiel für ein solches 
Modell zur Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur durch in der Verfassung ver-
ankerte Einnahmequellen könnten die Infrastrukturfonds in der Schweiz 
dienen.  KASTEN 12 Anders als dort könnte zudem eine intermodale Ausgestaltung 
gewählt werden, bei der Investitionen sowohl in die Schienen- als auch in die Stra-
ßeninfrastruktur getätigt werden.  

  

 ABBILDUNG 50 

 
Quelle: eigene Darstellung
© Sachverständigenrat | 24-279-02

Gestaltungsmöglichkeiten von Sondervermögen

Ohne Änderung 
des Grundgesetzes

• geringe Bindungswirkung
• Ausstattung mit Einnahmen

notwendig
• keine Verlagerung hin zu 

konsumtiven Ausgaben

• geringe Bindungswirkung
• Ausstattung mit Krediten; Ein-

nahmen nicht zwingend notwendig
• keine Verlagerung hin zu 

konsumtiven Ausgaben

Ohne 
Verschuldungsmöglichkeit

Mit 
Verschuldungsmöglichkeit

Mit Änderung 
des Grundgesetzes

• höhere Bindungswirkung
• Ausstattung mit Einnahmen

notwendig
• keine Verlagerung hin zu 

konsumtiven Ausgaben

• höhere Bindungswirkung
• Ausstattung mit Krediten; Ein-

nahmen nicht zwingend notwendig
• zusätzlicher Kreditspielraum, 

Verlagerung hin zu konsumtiven 
Ausgaben möglich
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 KASTEN 12  

Hintergrund: Schweizer Infrastrukturfonds 

In der Schweiz gibt es zwei separate Infrastrukturfonds, die jeweils die Mittel für die Verkehrs-
infrastruktur im Schienen- und Straßennetz bündeln. Für das Schienennetz gibt es den Bahninf-
rastrukturfonds (BIF), und für das Straßennetz den Nationalstraßen- und Agglomerationsver-
kehrs-Fonds (NAF). Diese Fonds sind nicht nur für den Ausbau, sondern auch für den Betrieb 
und Substanzerhalt der jeweiligen Infrastrukturen verantwortlich. Dabei profitieren beide 
Fonds von einer hohen Planungssicherheit, da weite Teile ihrer jeweiligen Einnahmequellen in 
der Verfassung verankert sind und durch mehrjährige Finanzierungspläne eine stabile, voraus-
schauende Mittelzuteilung garantiert wird. 

 ABBILDUNG 51  

 

Der Bahninfrastrukturfonds wurde zu Jahresbeginn 2016 eingerichtet und löste dabei den 
bestehenden FinöV-Fonds (benannt nach der gesetzlichen Grundlage der „Vorlage über Bau 
und Finanzierung der Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs“) ab. Dieser wurde im Jahr 1998 

1 – Umrechnung von Schweizer Franken in Euro erfolgt auf Basis des durchschnittlichen Wechselkurses der EZB 
von 0,9718 Schweizer Franken zu 1 Euro für das Jahr 2023.  2 – Die Mittel aus dem allgemeinen Bundeshaushalt 
entsprechen 2,3 Mrd Franken, die der Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts und der Teuerung (Bahn-
Teuerungsindex) angepasst werden.  3 – Höchstens zwei Drittel des Reinertrags der Schwerverkehrsabgabe.  
4 – Ein Mehrwertsteuer-Promille (zusätzliches Promille bis längstens zum Jahr 2030).  5 – Kantonsbeiträge in der 
Höhe von 500 Mio Franken (ab dem Jahr 2019 indexiert).  6 – Anteil von 2 % der Einnahmen aus der direkten 
Bundessteuer der natürlichen Personen.  7 – Anteil von 9 % des Reinertrags der zweckgebundenen Mineralöl-
steuer (bis zur vollständigen Rückzahlung der Bevorschussung, maximal jedoch 310 Mio Franken in Preisen von 
2014).  8 – In der Regel 10 % der Mineralölsteuer (2023: ca. 7,2 %).  9 – Beitrag der Kantone repräsentiert einen 
Kompensationsbeitrag wegen der Übertragung von Kantonsstraßen an den Bund im Rahmen des Neuen Netz-
beschlusses (NEB).  10 – Zusätzlich erhält der Fonds 100 % der im Jahr 2024 eingeführten Abgabe auf Elektro-
fahrzeuge.
Quellen: EZB, Schweizer Bundesamt für Strassen, Schweizer Bundesamt für Verkehr, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 24-226-03

Zusammensetzung der Einnahmen der Infrastrukturfonds in der Schweiz
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zur Finanzierung von Eisenbahn-Großprojekten geschaffen und war bis zum Jahr 2017 befristet 
(BAV Schweiz, 2024a). Im Gegensatz dazu ist der Bahninfrastrukturfonds unbefristet angelegt. 
Er ist zusätzlich zum Ausbau der Bahninfrastruktur auch für deren Betrieb zuständig und verfügt 
entsprechend über höhere Finanzmittel (BAV Schweiz, 2024b). Der Fonds ist rechtlich unselb-
ständig und dem Schweizer Bundesamt für Verkehr angegliedert. Er führt eine eigene Rech-
nung. Zwar darf der Fonds keine Schulden aufnehmen, jedoch konnte die Regierung der 
Schweiz, der Bundesrat, dem Fonds bis Jahresende 2020 verzinsliche Vorschüsse gewähren 
(Bundesversammlung Schweiz, 2013). Die Regierung erstellt für den Bahninfrastrukturfonds 
eine Finanzplanung über drei Jahre und legt diese dem Parlament, der Bundesversammlung, 
vor. Die Bundesversammlung entscheidet über die Höhe der Entnahmen und beschließt für 
die Mittel einen mittelfristigen Zahlungsrahmen für Bau und Substanzerhalt. Im Jahr 2023 
betrugen die Einnahmen 5,9 Mrd Euro (5,7 Mrd Schweizer Franken, entspricht 0,7 % des BIP). 
 ABBILDUNG 51 OBEN Der größte Anteil entfiel dabei auf den Beitrag aus dem allgemeinen Bun-
deshaushalt. 

Der Nationalstraßen- und Agglomerationsverkehrsfonds wurde zu Jahresbeginn 2018 ein-
gerichtet und ersetzte damit einen im Jahr 2008 eingeführten, befristeten Vorgängerfonds. 
Während bereits der frühere Fonds den Ausbau der Nationalstraßen und große Projekte des 
Agglomerationsverkehrs (Verkehr in Ballungsräumen) finanzierte, ist der neue Fonds zusätzlich 
auch für den Betrieb und Erhalt dieser Infrastrukturen zuständig und wurde entsprechend mit 
weiteren Mitteln ausgestattet. Der Bahninfrastrukturfonds diente bei der Errichtung des NAF 
als Vorbild (UVEK Schweiz, 2024). So ist auch dieser Fonds unbefristet angelegt, rechtlich un-
selbständig, führt eine eigene Rechnung und darf sich nicht verschulden. Im Gegensatz zum 
Bahninfrastrukturfonds erfolgt die Mittelzuweisung beim NAF nicht direkt durch die Regierung. 
Diese unterbreitet dem Parlament jedoch jährlich eine mehrjährige Finanzplanung. Das Parla-
ment entscheidet dann sowohl über die Höhe der Mittelzuweisung als auch, wie beim Bahninf-
rastrukturfonds, über die Entnahme (Bundesversammlung Schweiz, 2016).  ABBILDUNG 51 UNTEN 

Ungeachtet dieser Unterschiede setzt die mehrjährige Finanzplanung in beiden Fonds in jedem 
Jahr auf der bisherigen Finanzplanung auf und wird parlamentarisch bestätigt.  

149. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit zur Finanzierung zusätzlicher zukunfts-
orientierter Ausgaben bzw. Investitionen durch die Schaffung eines Sonderver-
mögens mit eigener Kreditermächtigung. Ohne Änderung des Grundgeset-
zes würde der durch ein solches Sondervermögen auf Bundesebene in Anspruch 
genommene Verschuldungsspielraum den aktuellen Spielraum im Kernhaushalt 
des Bundes in gleicher Höhe reduzieren. Eine alternative Möglichkeit wäre es, für 
das Sondervermögen im Grundgesetz einen eigenen Kreditspielraum festzulegen, 
wie es beim Sondervermögen Bundeswehr der Fall ist. Ein solcher Vorschlag 
wurde angesichts der erheblichen Finanzierungskosten und vor dem Hintergrund 
des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes vom 15. November 2023 von ver-
schiedenen Seiten gemacht (Fuest et al., 2024). In diesem Fall würde die Kredit-
aufnahme des Sondervermögens nicht auf die von der Schuldenbremse begrenzte 
Nettokreditaufnahme angerechnet, sie wäre aber weiterhin durch die europäi-
schen Fiskalregeln begrenzt. Auch ein solches Sondervermögen könnte zusätzlich 
mit eigenen dauerhaften Einnahmen ausgestattet werden, beispielsweise wenn es 
um die Wahrnehmung dauerhafter Aufgaben geht, wie den Betrieb und Erhalt der 
damit finanzierten Investitionen.  

150. Ein Sondervermögen mit zusätzlicher Kreditermächtigung kann vorteilhaft sein, 
wenn zeitlich und der Höhe nach begrenzte, klar definierte, umfang-
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reiche Ausgaben notwendig sind, die sich andernfalls nur durch große Steuer-
erhöhungen oder Ausgabenkürzungen aus dem Kernhaushalt finanzieren ließen 
(Fischer, 2023, S. 15). So sollte das Sondervermögen Bundeswehr dazu beitragen, 
den Investitionsrückstand bei der Bundeswehr unter veränderten geopolitischen 
Gegebenheiten aufzuholen.  ZIFFER 102 Um den Nachholbedarf bei der Verkehrs-
infrastruktur zu finanzieren, wären ebenfalls begrenzte Kredite möglich. Ein Son-
dervermögen mit eigenen Einnahmen könnte zusätzlich mit begrenzten Krediten 
ausgestattet werden, um die Ausgaben zu verstetigen, wenn die Einnahmen etwa 
im Konjunkturzyklus schwanken.  

Polit-ökonomisch wird argumentiert, dass ein Fonds günstige Aussichten auf 
Umsetzung in der politischen Praxis haben könnte, weil so mehrjährige In-
vestitionsprogramme transparent, nachvollziehbar und rechtssicher gestaltet 
werden könnten (Fuest et al., 2024). Bei der Übertragung dauerhafter Ausgaben, 
etwa für die zukünftige Instandhaltung, bedürfte es jedoch zudem dauerhaft zu-
gewiesener Mittel, etwa in Form eigener Einnahmen oder Zuweisungen. Die Fi-
nanzierung dauerhafter Aufgaben durch ein rein kreditfinanziertes und der Höhe 
nach begrenztes Sondervermögen erscheint allenfalls als Übergangslösung sinn-
voll, da nach Auslaufen des Sondervermögens das eigentliche Problem zu gerin-
ger, wenig stetiger Ausgaben ohne weitere Maßnahmen fortbesteht. Genau dies 
ist auch beim Sondervermögen Bundeswehr der Fall.  ZIFFER 130  

151. Im Hinblick auf die Priorisierung zukunftsorientierter Ausgaben problematisch 
ist, dass ein solcher Fonds auch dafür genutzt werden könnte, Ausgaben, die 
ohnehin im regulären Haushalt vorgesehen waren, zu finanzieren. In 
dem Umfang, in dem dies geschähe, würden gar keine zusätzlichen investiven 
Ausgaben getätigt. Stattdessen würde die Defizitgrenze lediglich temporär erhöht 
und ein erweiterter Spielraum für andere, auch konsumtive Ausgaben im Kern-
haushalt geschaffen. Dieses Problem einer Querfinanzierung des Kernhaus-
halts besteht insbesondere dann, wenn die Ausgaben nicht klar von aus dem 
Kernhaushalt zu tätigenden und verplanten Ausgaben abgegrenzt werden kön-
nen. Ähnlich wie im Zusammenhang mit dem Sondervermögen Bundeswehr be-
steht zudem die Gefahr, dass eine solche Lösung zwar die Ausgaben der jeweils 
aktuellen Regierung gewährleisten kann, aber schon in der kommenden Legisla-
turperiode erneut Mehrbedarfe geltend gemacht werden, die durch ein quantita-
tiv begrenztes Sondervermögen nicht gedeckt sind. Auch kann eine enge zeitliche 
Begrenzung, ähnlich wie die zeitlich begrenzte Notlage, den Aufbau von Produk-
tionskapazitäten und somit die Verstetigung von Investitionen verhin-
dern. Zudem besteht für die amtierende Regierung ein Anreiz, Mittel aus dem 
Sondervermögen noch in der jeweils eigenen Legislaturperiode zu verausgaben. 
In diesem Fall könnte ein Sondervermögen den Present Bias sogar verstär-
ken.  

Öffentliche Unternehmen 

152. Eine ähnliche fiskalische Wirkung wie ein Sondervermögen mit Kreditermächti-
gung im Grundgesetz könnte eine Verschuldung über selbständige Extra-
haushalte oder öffentliche Unternehmen haben, die sich in der für die 
Schuldenbremse relevanten Haushaltsrechnung oder sogar der für die EU-Fiskal-
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regeln relevanten strengeren Abgrenzung der VGR nicht im Sektor Staat be-
finden. Dabei unterscheiden sich die Regelungen für die Schuldenbremse und für 
die EU-Fiskalregeln hinsichtlich der von ihnen berücksichtigten Einheiten bzw. 
Unternehmen. Eine Mittelzuführung durch den Bund oder die Länder über Ei-
genkapital oder Darlehen an rechtlich selbständige Einheiten kann unter be-
stimmten Bedingungen als finanzielle Transaktion gewertet werden und 
würde insofern nicht auf die von der Schuldenbremse begrenzte Nettokreditauf-
nahme angerechnet. Ebenso könnte die Nettokreditaufnahme von Bund und Län-
dern unberührt bleiben, wenn diese Einheiten (ggf. vom Staat verbürgte) Kredite 
aufnehmen.  PLUSTEXT 7  

 
 PLUSTEXT 7  
Hintergrund: Die Nettokreditaufnahme gemäß Schuldenbremse und Abgrenzung 
des Sektors Staat in den VGR 

Die deutsche Schuldenbremse begrenzt die Nettokreditaufnahme des Bundes und 
der Länder, wobei für die Nettokreditaufnahme des Bundes neben dem Kernhaus-
halt des Bundes auch die Nettokreditaufnahme von rechtlich unselbständigen 
Sondervermögen des Bundes (ohne eigene Rechtspersönlichkeit) berücksichtigt 
wird, wenn sie nach dem 31. Dezember 2010 eingerichtet worden sind (BMF, 
2022). Nicht berücksichtigt werden dabei rechtlich selbständige Einheiten, sodass 
diese Einheiten grundsätzlich nicht der Kreditaufnahmebeschränkung der Schul-
denbremse unterliegen (Hermes et al., 2020). 

In dem für die Fiskalregeln auf Ebene der EU relevanten Finanzierungssaldo 
nach Maßgabe der VGR wird hingegen die Abgrenzung des Sektors Staat der VGR 
verwendet. Danach werden neben rechtlich unselbständigen Vermögen unter Um-
ständen auch rechtlich selbständige Einheiten einbezogen, wenn sie nicht über-
wiegend (>50 %) Marktleistungen erbringen (Schmidt et al., 2017). Wenn die 50 %-
Grenze überschritten ist, zählen diese Einheiten in den VGR nicht zum Sektor Staat 
und ihre Verschuldung wird grundsätzlich auch nicht durch die Fiskalregeln der EU 
begrenzt.  

153. Beispiele für Einheiten, die grundsätzlich nicht der Schuldenbremse, aufgrund 
der Einbeziehung in den Sektor Staat nach Maßgabe der VGR aber den Fiskalre-
geln der EU unterliegen, sind derzeit die DB InfraGO AG oder die Autobahn 
GmbH. Dagegen bleibt das für die Fiskalregeln der EU relevante Defizit von der 
(Neu-)Verschuldung solcher Einheiten unberührt, wenn Einheiten als Marktak-
teure in der Abgrenzung der VGR nicht dem Sektor Staat zugerechnet, son-
dern als sonstige Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (sFEU)  GLOSSAR ge-
führt werden (Schmidt et al., 2017). Beispiele hierfür sind auf Bundesebene die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und auf Landesebene die Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin (Statistisches Bundesamt, 2024b). Auf Ebene der Ge-
meinden übernehmen solche sFEU häufig wichtige Aufgaben etwa bei der Was-
ser- und Energieversorgung oder der Abfallwirtschaft (Hesse et al., 2017). 

154. Werden kreditfinanzierte Investitionen von rechtlich selbständigen Einheiten 
durchgeführt, bleibt die Schuldenaufnahme bei der Schuldenbremse im Grund-
gesetz grundsätzlich unberücksichtigt. Das gilt auch bei einer kreditfinanzierten 
Eigenkapitalerhöhung oder einer Gewährung von Darlehen durch den Bund. Da 
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die Erhöhung des Eigenkapitals oder die Gewährung von Darlehen an externe 
Einheiten mit einem Vermögenszuwachs bzw. einer Erhöhung von Forderungen 
des Staates einhergeht, werden sie als finanzielle Transaktion aus der für die 
Schuldenbremse relevanten Nettokreditaufnahme des Bundes herausgerechnet. 
Ein solches Vorgehen hat die Bundesregierung gewählt, um die ansonsten für die 
Schuldenbremse relevanten Zuschüsse des Bundes zur Finanzierung von In-
vestitionen öffentlicher Unternehmen, beispielsweise der Deutsche Bahn 
AG, im Bundeshaushalt im Jahr 2025 zu ersetzen (Bundesregierung, 2024). So 
soll die Bahn zusätzliches Eigenkapital und Darlehen anstelle von Zu-
schüssen erhalten.  PLUSTEXT 6  

155. Damit Kredite rechtlich selbständiger Einheiten oder Eigenkapitaler-
höhungen sowie Darlehensgewährungen tatsächlich nicht auf die Schul-
denbremse angerechnet werden, müssen aus juristischer Sicht allerdings be-
stimmte Bedingungen erfüllt sein. Sind diese nicht erfüllt, wären sie als rechts-
widrige Umgehungen der Schuldenbremse zu werten, und die gewählten Kon-
struktionen drohten im Klagefall vor den Verfassungsgerichten zu scheitern. Zu 
den Bedingungen für rechtlich selbständige Einrichtungen gehört, dass sie mit ei-
ner klaren Sachaufgabe versehen sind und nicht überwiegend oder ausschließlich 
finanzwirtschaftliche Funktionen wahrnehmen (Hermes et al., 2020). Als recht-
lich selbständige Einheiten stehen dem Bund die Organisationsformen des öffent-
lichen Rechts (z. B. Anstalt des öffentlichen Rechts) und des Privatrechts (z. B. 
Aktiengesellschaft und Gesellschaft mit beschränkter Haftung) zur Verfügung. 
Fragen der Errichtung, Aufgabenzuweisung, Organisation, Handlungsbefugnisse, 
Kreditermächtigung und Modalitäten der Steuerung und Aufsicht werden dabei 
typischerweise durch ein Bundesgesetz geregelt. 

156. Eine Kreditfinanzierung der öffentlichen Infrastruktur über öffentli-
che Unternehmen stößt an Grenzen. Dies kann etwa bei einer Darlehensge-
währung der Fall sein, wenn die öffentlichen Unternehmen über keine eigenen 
Einnahmen verfügen, die sie zur Rückzahlung der Darlehen verwenden können. 
Sofern sie über eigene Einnahmen verfügen, können diese für die Bedienung der 
Darlehen verwendet werden, wie im Fall der DB InfraGO AG (Hellermann, 2024). 
Liegen – wie im Fall der Autobahn GmbH – keine eigenen Einnahmen vor, 
müsste der Schuldendienst für ein vom Bund der Autobahn GmbH gewährtes 
Darlehen vollständig mit Zuschussmitteln durch den Bund erfolgen. Daher be-
steht das Risiko, dass die Darlehensgewährung als Substitut für ein Zuschuss-
modell als eine rechtsmissbräuchliche Gestaltung angesehen würde, die nur 
darauf angelegt ist, die Belastung des Bundeshaushalts in die Zukunft zu verschie-
ben (Hellermann, 2024).  

157. Die Ausgestaltung von rechtlich selbständigen Einheiten oder von öffentlichen 
Unternehmen als Investitionsgesellschaften kann grundsätzlich eine Ant-
wort auf die Frage der Finanzierung öffentlicher Infrastrukturprojekte 
sein. Auf Bundes- und Landesebene ist dabei jedoch eine sorgfältige Ausgestal-
tung im Lichte der oben diskutierten juristischen Einschränkungen notwendig. 
Probleme mit der Transparenz sowie verfassungsrechtliche Risiken insbesondere 
nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG, 2023) können Unsi-
cherheiten über die Nachhaltigkeit solcher Lösungen erzeugen. Einfachgesetzlich 
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oder sogar verfassungsrechtlich abgesicherte Infrastrukturfonds wären daher ins-
besondere für umfangreichere Investitionsbedarfe aus Gründen der Transparenz 
und der nachhaltigen Planbarkeit im direkten Vergleich vorzuziehen.  ZIFFER 147  

Goldene Regel  

158. Ein weiterer Vorschlag zur Privilegierung zukunftsorientierter öffentlicher Aus-
gaben ist es, öffentliche Investitionen aus dem von Fiskalregeln zu begrenzenden 
Defizit herauszurechnen (u. a. Musgrave, 1939; Blanchard und Giavazzi, 2004). 
Eine solche Ausnahmeregelung erlaubt die Kreditaufnahme zur Finanzierung von 
öffentlichen Investitionen und wird als goldene Regel der öffentlichen Finanzen 
bezeichnet. Bezieht man die goldene Regel nur auf Nettoinvestitionen, also 
Bruttoinvestitionen abzüglich Abschreibungen, würde der öffentliche 
Nettokapitalstock durch kreditfinanzierte Investitionsausgaben zunehmen (Ex-
pertise 2007 Ziffer 7). Eine solche goldene Regel für Nettoinvestitionen könnte 
den Anti-Investment Bias reduzieren. Die Förderung von investiven Ausgaben 
durch entsprechend ausgestaltete Fiskalregeln ist von verschiedenen Autorinnen 
und Autoren für Deutschland ausführlich diskutiert und empfohlen worden (Tru-
ger, 2015, 2021; Wissenschaftlicher Beirat beim BMWi, 2020; Breuer, 2021; Wis-
senschaftlicher Beirat beim BMWK, 2023; Expertise 2007).  

159. Bis zum Jahr 2009 galt in Deutschland für Bund und Länder eine goldene Regel 
in Form einer Ausnahme der öffentlichen Bruttoinvestitionen in der Ab-
grenzung der Haushaltsordnungen von Bund und Ländern von den damals gel-
tenden Kreditbeschränkungen (Expertise 2007 Ziffer 7). Diese alte goldene Regel 
wies verschiedene konzeptionelle Mängel auf. So gewährleistet ein Fokus auf 
Bruttoinvestitionen, anders als bei Nettoinvestitionen, keinen Zuwachs des öf-
fentlichen Kapitalstocks und führt zudem zu relativ hohen zulässigen Defiziten. 
Hinzu kommt, dass die Kreditaufnahme tendenziell nicht symmetrisch um den 
Wert der öffentlichen Investitionen schwankte, sondern eher als Sockelkreditauf-
nahme diente, über die hinaus häufig höhere Kredite aufgenommen wurden, un-
ter Berufung auf den schwammig definierten Begriff der Störung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts (Truger, 2015; Expertise 2007 Ziffer 81). Dies dürfte 
neben exogenen politischen Schocks wie der Deutschen Einheit wesentlich dafür 
verantwortlich gewesen sein, dass die Schuldenstandsquote unter dieser Regel 
stark gewachsen ist,  ABBILDUNG 43 RECHTS während die öffentlichen Nettoinvestiti-
onen um null schwankten  ABBILDUNG 35 RECHTS und der Modernitätsgrad des öf-
fentlichen Kapitalstocks sank.  ABBILDUNG 41 RECHTS  

160. Eine an den Nettoinvestitionen ansetzende goldene Regel könnte zu einer 
unerwünschten Erhöhung des fiskalischen Spielraums auch für konsumtive Aus-
gaben führen: Nettoinvestitionen, die vor Einführung der Regel bereits getätigt 
wurden, dürfen nach Einführung über Kredite finanziert werden, was im entspre-
chenden Umfang zusätzliche Mittel auch für konsumtive Ausgaben frei-
macht. Beim aktuellen Niveau der Nettoinvestitionen von 0,1 % des BIP wäre der 
so erzeugte Spielraum allerdings gering. Hinzu kommt, dass die goldene Regel 
mit der aktuellen Regel, die grundsätzlich eine Neuverschuldung in Höhe von 
0,35 % des BIP erlaubt, verglichen werden muss. Ein zusätzlicher Kreditfinanzie-
rungsspielraum für konsumtive Ausgaben ergäbe sich daher sogar erst dann, 
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wenn die Nettoinvestitionen größer als 0,35 % des BIP wären. Bei Nettoinvestiti-
onen von aktuell 0,1 % des BIP wäre der Kreditspielraum unter der goldenen Re-
gel damit sogar geringer als heute, nämlich nur 0,1 % des BIP. Der Spielraum für 
kreditfinanzierte konsumtive Ausgaben wäre ebenfalls geringer. Er würde von 
heute 0,25 % des BIP auf 0 % sinken. Insofern würde eine Einführung der golde-
nen Regel aktuell tatsächlich mit hohen Anreizen zur Ausweitung der öffentlichen 
Nettoinvestitionen einhergehen und dabei sogar Spielräume für konsumtive Aus-
gaben einschränken.  

161. Bei einer Umsetzung als Nettoinvestitionsregel müssten Abschreibungen auf den 
laufenden öffentlichen Kapitalstock korrigierend berücksichtigt werden. Die da-
für notwendige haushaltsrechtliche Bestimmung der Abschreibungen 
ist eine Herausforderung, da Abschreibungen eine nicht beobachtbare Größe 
darstellen, zu deren Bestimmung Schätzungen nötig sind. Die VGR beinhalten 
umfassende Schätzungen für Abschreibungen des öffentlichen Kapitalstocks für 
den gesamten Sektor Staat, auf deren Basis eine Schätzung der Abschreibungen 
der einzelnen staatlichen Ebenen möglich wäre. Zudem ist perspektivisch die 
Einführung einer Vermögensrechnung des Bundes und der Länder 
denkbar (Expertise 2007 Ziffer 165), die ebenfalls dazu beitragen könnte, Ab-
schreibungen genauer zu erfassen. 

162. Ein weiteres Problem einer betragsmäßig nicht begrenzten goldenen Regel für 
Nettoinvestitionen wäre es, wenn die Nettoinvestitionen und damit die zulässigen 
Defizite so groß würden, dass sie mit der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen 
kollidierten. Dies könnte durch eine Deckelung der Höhe der zulässigen 
Nettoinvestitionen ausgeschlossen werden (Truger, 2021; Blesse et al., 2023a). 
So schlägt die Deutsche Bundesbank (2022) vor, eine Kreditfinanzierung von Net-
toinvestitionen in Höhe von bis zu 0,5 % des BIP zuzulassen. Truger (2015) hat 
im EU-Kontext eine Begrenzung der abzugsfähigen öffentlichen Investitionen von 
1 % bis 1,5 % des BIP vorgeschlagen. Wenn die Regierung das maximal mögliche 
Kreditvolumen ausschöpfen will, das durch den Deckel für kreditfinanzierte Net-
toinvestitionen vorgegeben ist, wirkt dieser Deckel ähnlich wie eine Mindestquote 
für Nettoinvestitionen. 

163. Eine häufig geäußerte Kritik an der klassischen goldenen Regel ist, dass sie vor 
allem Sachinvestitionen privilegiere, andere zukunftsorientierte Ausgaben – ins-
besondere für Bildung – aber vernachlässige (Expertise 2007 Ziffer 129). Somit 
könnte eine goldene Regel Sachinvestitionen in Abgrenzung der VGR zu-
lasten anderer zukunftsorientierter Ausgaben bevorzugen (Blesse et al., 
2023a). Aber da durch die goldene Regel zusätzlicher Finanzierungsspielraum ge-
schaffen wird, werden andere zukunftsorientierte Ausgaben nicht verdrängt. Sie 
werden allerdings auch nicht privilegiert, sodass sie – wie bisher – bei der Haus-
haltsaufstellung vernachlässigt werden könnten.  ZIFFER 121  

Um dies zu vermeiden, müsste der Investitionsbegriff ggf. um weitere produktive 
Ausgaben erweitert werden, z. B. Ausgaben für Bildung. Ein erweiterter Inves-
titionsbegriff kann jedoch zu Schwierigkeiten bei der Bestimmung von Ab-
schreibungen und somit von Nettoinvestitionen führen. Zwar existiert in den VGR 
ein etabliertes Verfahren zur Bestimmung von Abschreibungen auf Anlagegüter, 
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nicht aber für privates Humankapital, wie es für Bildungsausgaben notwendig 
wäre. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, ein systematisches Verfahren zur 
Schätzung von Abschreibungen auf Humankapital zu entwickeln. Die empirische 
Literatur zur Schätzung der Nettoinvestitionen in Humankapital deutet je-
doch darauf hin, dass diese in den entwickelten Volkswirtschaften aufgrund des 
demografischen Wandels nur gering oder sogar negativ ausfallen dürften. In den 
USA trägt zu den positiven Nettoinvestitionen in Humankapital vor allem das Be-
völkerungswachstum als primärer Wachstumstreiber bei und überwiegt den Ef-
fekt der alternden Bevölkerung (Christian, 2017). In Deutschland dürfte der ne-
gative Effekt der Alterung sogar höher ausfallen als in den USA, weshalb mit ten-
denziell sehr geringen oder negativen Nettoinvestitionen in Humankapital ge-
rechnet werden kann. Zu einem ähnlichen Resultat war der Sachverständigenrat 
bereits im Jahr 2007 gekommen (Expertise 2007 Ziffer 130). Eine Ausnahme für 
Nettoinvestitionen in Humankapital würde dann die Kreditspielräume ein-
schränken.  

164. Insgesamt besteht ein Trade-off zwischen der Möglichkeit der Erweiterung 
und ökonomisch treffenderen Ausgestaltung des Investitionsbegriffs und 
der praktischen Umsetzbarkeit einer goldenen Regel. Eine pragmatische Lö-
sung könnte sein, den verschiedenen Formen zukunftsorientierter Ausgaben mit 
verschiedenen Lösungsansätzen zu begegnen. Eine Kreditfinanzierung von Net-
toinvestitionen könnte dabei aus Praktikabilitätsüberlegungen am engeren Inves-
titionsbegriff der VGR orientiert werden (Expertise 2007 Ziffer 131). 

165. Die Ausgestaltung der Goldenen Regel im Grundgesetz bis zum Jahr 2009 wurde 
überwiegend aufgrund des veralteten Investitionsbegriffs kritisiert, der sich an 
den Bruttoinvestitionen orientierte.  ZIFFER 160 So hatte der Sachverständigenrat 
frühzeitig eine Abkehr vom Bruttoinvestitionsbegriff und die Berücksichtigung 
von Nettoinvestitionen unter Abzug der Abschreibungen vorgeschlagen (Exper-
tise 2007). Der Wissenschaftliche Beirat beim BMWK (2023) schlug mit der Gol-
denen Regel Plus neben der Einführung einer am Nettoinvestitionsbegriff ori-
entierten Goldenen Regel vor, die Konkretisierung des Investitionsbegriffs und 
die Überwachung der Umsetzung in der Haushaltspraxis auf eine unabhän-
gige Institution zu übertragen. Das Überwachungsgremium wäre dafür verant-
wortlich, die geplanten Investitionsausgaben der Regierung dahingehend zu prü-
fen, ob sie tatsächlich den Charakter von Investitionen haben. Ebenso könnte die 
Berechnung der Abschreibungen durch ein solches Gremium überprüft werden, 
um eine angemessene Ermittlung der Nettoinvestitionen vorzunehmen. Aller-
dings wäre eine solche Lösung aufwändig und es wäre nicht gesagt, dass ein un-
abhängiges Gremium zu einer einvernehmlichen Einschätzung gelangt. Insofern 
könnte eine pragmatische Abgrenzung mittels der Definition aus den VGR in 
Kombination mit Verbesserungen beim Planungsprozess  ZIFFER 140 eine prakti-
kablere und sinnvollere Lösung sein. 

166. Eine pragmatisch an der VGR-Definition öffentlicher Nettoinvestitionen orien-
tierte und mit einem Deckel für die zulässige Neuverschuldung versehene goldene 
Regel könnte grundsätzlich eine sinnvolle Option für die Erhöhung und Versteti-
gung öffentlicher Investitionen im engeren Sinne sein. Wenn es allerdings um die 
langfristig planbare, verbindliche Priorisierung zukunftsorientierter 
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Ausgaben in spezifischen Bereichen geht, in denen bisher Ersatzinvestitionen 
fehlen, dürften andere Optionen zielführender sein. Dies gilt insbesondere 
im Bereich der Verkehrsinfrastruktur für ein zweckgebundenes Sondervermögen 
mit klarer Mittelzuweisung.  

3. Fiskalische Spielräume erweitern 

167. Verschiedene Instrumente wie eine Mindestquote  ZIFFERN 143 FF. sowie ein Fonds 
mit eigenen Einnahmen  ZIFFER 147 können die Verbindlichkeit zukunftsorientier-
ter öffentlicher Ausgaben wirksam erhöhen und begegnen damit dem Anti-In-
vestment Bias.  ZIFFER 121 Eine moderate, stabilitätsorientierte Reform 
der Schuldenbremse, wie sie vom Sachverständigenrat im Januar 2024 vorge-
schlagen wurde, kann die fiskalischen Spielräume dafür erweitern.  ZIF-

FERN 170 FF. Eine Evaluierung bestehender Ausgaben kann zudem den effizienten 
Einsatz öffentlicher Mittel gewährleisten.  ZIFFERN 168 F.  

Evaluierung bestehender Ausgaben 

168. Eine kontinuierliche Ex-post-Prüfung und Evaluierung ist entschei-
dend für den effizienten Einsatz öffentlicher Mittel, unabhängig davon, 
ob diese eher konsumtiv oder eher investiv wirken. Dadurch lässt sich die Effizi-
enz der Haushaltsplanung und der Mittelverwendung erhöhen. Wenn ineffiziente 
Ausgaben vermieden oder reduziert werden, werden finanzielle Spielräume im 
Haushalt geschaffen, die für zukunftsorientierte Ausgaben genutzt werden kön-
nen. Bisher werden vonseiten des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) zu-
sammen mit den betroffenen Fachministerien Spending Reviews durchge-
führt – themenbezogene Haushaltsanalysen, die das Verfahren der Aufstellung 
des Bundeshaushalts ergänzen (BMF, 2024d). Diese Reviews bewerten die Ziel- 
erreichung und Wirtschaftlichkeit staatlicher Maßnahmen und zielen da-
rauf ab, Verbesserungsvorschläge für den jeweiligen Politikbereich zu erarbeiten. 
So wurde im 11. Spending Review beispielsweise der mittel- bis langfristige Ein-
satz standardisierter Indikatoren zur Verbesserung von Wirtschaftlichkeitsunter-
suchungen und Erfolgskontrollen im Hinblick auf die Erreichung von Nachhaltig-
keitszielen vorgeschlagen (BMF, 2024d). Vorstellbar wäre, dass diese Spending 
Reviews in Zukunft ausgebaut werden und stärker als bisher auf Kosten-Nutzen-
Analysen basieren.  ZIFFERN 139 FF.  

169. Zudem können auf der Seite der Legislative sogenannte Sunset Clauses (Aus-
laufklauseln) dazu beitragen, politische Maßnahmen regelmäßig auf ihre Effekti-
vität und Effizienz zu überprüfen. Dabei wird ein fester Endtermin festgelegt, 
nach dessen Ablauf eine Fortsetzung der Maßnahme einen erneuten 
Beschluss der Legislative erfordert. So könnten neue Förderprogramme 
und Subventionen, insbesondere in Form von Steuervergünstigungen, in Zukunft 
nur noch befristet und mit obligatorischer Evaluation beschlossen werden. In den 
USA werden solche Auslaufklauseln seit Jahrzehnten in der Steuergesetzgebung 
praktiziert (Gale und Orszag, 2003). Beispielsweise laufen die Steuermaßnahmen 
des Tax Cuts and Job Creation Act aus dem Jahr 2017 größtenteils zum Jahres-
ende 2025 aus, falls die US-Regierung nicht explizit eine Fortführung anstrebt 
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und dafür im parlamentarischen Verfahren die notwendigen Mehrheiten be-
kommt (Oshagbemi und Sheiner, 2024). Beispiele für temporäre Maßnahmen in 
Deutschland, bei denen ein Auslaufdatum festgelegt wurde, sind die befristete all-
gemeine Senkung der Umsatzsteuer zu Beginn der Corona-Pandemie (1. Juli 
2020 bis 31. Dezember 2020; Bundesrat, 2020) sowie der Senkung der Umsatz-
steuer auf Erdgas (1. Oktober 2022 bis 31. März 2024, Bundesregierung, 2022), 
die Energiepreisbremsen (1. März 2023 bis 30. April 2024; Deutscher Bundestag, 
2023) und die degressive Absetzung für Abnutzung (1. Oktober 2023 bis 30. Sep-
tember 2029, BMWSB, 2024).  

Stabilitätsorientierte Reform der Schuldenbremse 

170. Vom Jahr 2009, dem Jahr der Verabschiedung der Schuldenbremse im Grundge-
setz, bis zum Jahr 2019 ist die gesamtstaatliche Schuldenstandsquote in 
Deutschland von über 80 % auf knapp 60 % des BIP gesunken. Im Zuge der 
Corona-Pandemie und der Energiekrise war sie kurzzeitig auf 69 % des BIP ge-
stiegen. Seither ist sie wieder rückläufig. Im Jahr 2024 dürfte sie nach der Prog-
nose des Sachverständigenrates bei 63 % des BIP liegen und im Jahr 2025 auf 
64 % des BIP steigen.  ZIFFER 71 Im aktuellen Regelwerk der Schuldenbremse ist 
nach Simulationen des Sachverständigenrates perspektivisch allerdings ein deut-
liches Absinken der Schuldenstandsquote unter 60 % des BIP angelegt (SVR 
Wirtschaft, 2024). Die Defizitgrenze der Schuldenbremse ist also strikter als not-
wendig, um die Schuldentragfähigkeit der Staatsfinanzen zu sichern und die 
Maastricht-Kriterien einzuhalten. Aus diesem Grund hat der Sachverständi-
genrat Reformoptionen aufgezeigt, mit denen die Flexibilität der Fiskal-
politik erhöht werden könnte, ohne ihre Stabilität zu gefährden (SVR 
Wirtschaft, 2024).  

171. Die Flexibilität der Schuldenbremse kann durch zwei Stellschrauben 
erhöht werden. Erstens sollte eine Übergangsphase in den Jahren unmit-
telbar nach Anwendung der Ausnahmeklausel der Schuldenbremse  PLUS-

TEXT 5 eingeführt werden. In dieser Übergangsphase könnte das zulässige struktu-
relle Defizit über der normalen Regelgrenze liegen, müsste aber stetig reduziert 
werden. Damit könnte auf Nachwirkungen der Schocks, die die Nutzung der Aus-
nahmeregel begründet haben, in den Folgejahren reagiert und die Erholung ge-
stärkt werden. Außerdem werden Diskussionen über eine neu zu begründende 
Nutzung der Ausnahmeregel vermieden. Nicht zuletzt werden die nach einer 
Krise unter Umständen nötigen Umstrukturierungen im Haushalt, z. B. ange-
sichts einer veränderten geopolitischen Situation, erleichtert. Nach dem Urteil 
des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG, 2023) ist all dies aktuell nicht möglich. 
So ist eine fortgesetzte Nutzung von Kreditermächtigungen aus der Zeit der Gel-
tung der Ausnahmeregel ausgeschlossen und die Anforderungen für eine fortge-
setzte Nutzung der Ausnahmeregel wurden verschärft. 

Zweitens sollte die Regelgrenze für das jährliche strukturelle Defizit in 
Abhängigkeit von der Schuldenstandsquote gestaffelt werden. Die Regel-
grenze könnte so ausgestaltet werden, dass bei geringerer Schuldenstandsquote 
höhere strukturelle Defizite als bisher zulässig sind. So wäre bei einer Schulden-
standsquote unter 90 % des BIP ein strukturelles Defizit von 0,5 % des BIP, bei 
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einer Schuldenstandsquote unter 60 % des BIP sogar ein strukturelles Defizit von 
maximal 1 % des BIP möglich. Bei einer Schuldenstandsquote über 90 % des BIP 
soll das strukturelle Defizit wie bisher 0,35 % des BIP nicht überschreiten. 

172. Simulationen legen nahe, dass auch unter der vorgeschlagenen Flexibili-
sierung der Schuldenbremse die Schuldenstandsquote mittelfristig 
weiter sinken dürfte (SVR Wirtschaft, 2024).  ABBILDUNG 52 LINKS Dabei wird 
berücksichtigt, dass Notlagen regelmäßig auftreten können. Selbst wenn dies im 
Mittel alle fünf Jahre der Fall sein sollte, dürfte die durchschnittliche Schulden-
standsquote nach den Simulationen im Policy Brief bis zum Jahr 2070 stetig auf 
59 % des BIP fallen. In diesen Simulationen wurde zur Vereinfachung der Berech-
nungen keine Tilgung der Notlagenkredite unterstellt. Im Grundgesetz ist 
eine solche Tilgung allerdings vorgeschrieben. So müssen die Notlagenkredite, die 
während der Corona-Pandemie und der Energiekrise aufgenommen wurden, ab 
dem Jahr 2028 bis zum Jahr 2058 getilgt werden. Zwar reduziert die Tilgung die 
fiskalischen Spielräume in der Zukunft. Sie lässt den Schuldenstand auf Dauer 
aber stärker zurückgehen. Unter der Annahme, dass die Notlagenkredite ab dem 
fünften Jahr nach der Aufnahme innerhalb von zwanzig Jahren getilgt werden 
müssen, sinkt die durchschnittliche Schuldenstandsquote bis zum Jahr 2070 auf 
etwa 49 % des BIP.  ABBILDUNG 52 RECHTS 

 ABBILDUNG 52 

 

1 – Den Simulationen liegen die Schuldenstandsquote im Jahr 2023 und die Projektionen des Sachverständigenrates für 
das Wachstum des realen Produktionspotenzials bis zum Jahr 2070 zugrunde (JG 2023 Ziffer 101). Zudem wird eine 
Inflationsrate von 2 % angenommen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 % tritt eine Notlage ein. In der Notlage beträgt 
das Defizit 3 % des BIP. In der Normallage beträgt es sonst 0,35 % des BIP. In jedem Szenario werden 10 Millionen Pfade 
simuliert.  2 – Nach einer Notlage gilt eine Übergangsregelung, die eine lineare Reduktion des Defizits zur Normallage 
innerhalb von drei Jahren vorsieht. In der Normallage darf das Defizit bei einer Schuldenstandsquote von unter 60 % bzw. 
unter 90 % des BIP außerdem 1 % bzw. 0,5 % des BIP betragen.  3 – Zusätzlich zu den Annahmen aus Fußnote 2 gilt, 
dass die Notlagenkredite, die in der Notlage bzw. der Übergangsphase aufgenommen wurden, ab dem fünften Jahr nach 
der Aufnahme innerhalb von 20 Jahren getilgt werden müssen.

Quelle: eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 24-002-02
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173. Eine gemäß den Vorschlägen des Sachverständigenrates reformierte Schul-
denbremse würde die Schuldentragfähigkeit sicherstellen und somit das polit-
ökonomische Problem des Deficit Bias adressieren.  ZIFFER 120 Der Anti-Invest-
ment Bias wird dadurch aber nicht beseitigt.  ZIFFER 121 Um sicherzustel-
len, dass die zusätzlich zur Verfügung stehenden Mittel für zukunftsorientierte 
Ausgaben mit einem starken langfristigen Effekt auf das BIP genutzt werden, sind 
daher Maßnahmen wie die zuvor genannten erforderlich.  ZIFFERN 142 FF. Höhere 
zukunftsorientierte Ausgaben könnten das Wachstum steigern.  ZIFFERN 110 FF. In 
diesem Fall würde die Schuldenstandsquote schneller sinken als im Referenzsze-
nario der Simulation, und es ergäben sich zusätzliche Spielräume. 

V. FAZIT 

174. Der Sachverständigenrat analysiert in diesem Kapitel systematisch mögliche in-
stitutionelle Vorkehrungen mit hoher Bindungswirkung zur dauerhaf-
ten Finanzierung zukunftsorientierter öffentlicher Ausgaben. Der Fokus auf sol-
che institutionellen Vorkehrungen, die zukunftsorientierte Ausgaben verbindlich 
absichern, unterscheidet die Analysen des Sachverständigenrates von zahlreichen 
Studien, die vor allem die Ausweitung von Kreditspielräumen zur Finanzierung 
öffentlicher Investitionen diskutieren. Für die Bereiche Verkehrsinfra-
struktur, allgemeinbildende Bildung und Verteidigung werden kon-
krete Lösungsoptionen präsentiert. Eine eindeutige Abgrenzung zukunftsori-
entierter Ausgaben ist schwierig und kann nicht ohne politische Zielsetzungen 
und deren Gewichtung erfolgen.  ZIFFER 105 Schon eine Beantwortung der Frage, 
welche Ausgaben durch öffentliche Haushalte zu tätigen sind, ist mit ähnlichen 
Problemen behaftet. Gleichwohl lassen sich plausiblerweise die Ausgaben in den 
Bereichen Verkehrsinfrastruktur und Verteidigung sowie weite Teile der Bil-
dungsausgaben sowohl als zukunftsorientiert klassifizieren als auch in Deutsch-
land klar dem öffentlichen Bereich zuordnen.  ZIFFERN 87 FF. In diesen Bereichen 
bestehen derzeit erhebliche zusätzliche Ausgabenbedarfe.  ZIFFERN 104 FF.  

175. Um diese zukunftsorientierten Ausgaben erhöhen und verstetigen zu können, 
müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens sollten systematischer als bis-
lang Kosten-Nutzen-Analysen verwendet werden, um die Rationalität des Pla-
nungsprozesses zu erhöhen.  ZIFFERN 139 FF. Zweitens bedarf es zur Überwindung 
des Anti-Investment Bias institutioneller Vorkehrungen, die die Politik 
wirksam verpflichten, Budgetmittel tatsächlich für zukunftsorientierte Ausgaben 
zu verwenden.  ZIFFERN 142 FF. Dabei muss sorgfältig abgewogen werden zwischen 
einer hohen Bindungswirkung, beispielsweise durch eine Verankerung im 
Grundgesetz, und einer zu starken Einschränkung der Möglichkeit, flexibel 
auf neue Situationen reagieren zu können. Drittens sollten fiskalische 
Spielräume  ZIFFERN 167 FF. für zukunftsorientierte Ausgaben mobilisiert werden. 
Dazu kann eine systematische Evaluation der Mittelverwendung ebenso beitragen 
wie die vom Sachverständigenrat vorgeschlagene stabilitätsorientierte Reform 
der Schuldenbremse, bei der die fiskalische Flexibilität erhöht wird, ohne dass die 
Schuldenstandsquote über die Zeit trendmäßig steigt (SVR Wirtschaft, 2024).  
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176. Die finanziellen Bedarfe, administrativen Zuständigkeiten und inhaltlichen An-
forderungen an die Instrumente, mit denen zukunftsorientierte Ausgaben sicher-
gestellt werden, unterscheiden sich in den hier betrachteten Bereichen Verkehrs-
infrastruktur, Verteidigung und Bildung teils deutlich. Die Instrumente, die ge-
nutzt werden können, um der Gegenwartspräferenz entgegenzuwirken, sollten 
darauf abgestimmt sein, (1) ob eine einmalige oder dauerhafte Erhöhung der Aus-
gaben erreicht werden soll, (2) wie klar die Ausgaben identifizierbar und abgrenz-
bar sind und (3) auf welcher föderalen Ebene die Zuständigkeit für Finanzierung 
und Umsetzung liegen. Daher sollte die institutionelle Ausgestaltung auf 
den jeweiligen Bereich zugeschnitten sein.  

177. Im Verkehrsbereich dürfte ein dauerhafter Verkehrsinfrastrukturfonds 
besonders geeignet sein, eine Verstetigung der Infrastrukturinvestitionen, sowohl 
beim Straßen- als auch beim Schienennetz, im erforderlichen Umfang zu gewähr-
leisten. Dieser sollte sich dauerhaft aus eigenen Einnahmequellen finanzie-
ren, da kontinuierliche Einnahmen die Planbarkeit der Infrastrukturausgaben 
verbessern. Zuweisungen aus der LKW-Maut und der vom Sachverständigenrat 
vorgeschlagenen PKW-Maut, die mittelfristig die perspektivisch rückläufigen 
Einnahmen aus der Energiesteuer auf fossile Kraftstoffe im Verkehrsbereich kom-
pensieren sollte,  ZIFFER 492 könnten dabei über einen langen Zeitraum für Aus-
bau, Modernisierung und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung stehen, 
ähnlich wie bei den Infrastrukturfonds der Schweiz.  KASTEN 12 Eine Übertragung 
der Einnahmen aus der Energiesteuer auf fossile Kraftstoffe im Verkehrsbereich 
und der Kfz-Steuer könnte in Betracht gezogen werden. Damit eine hohe Bin-
dungswirkung erreicht wird, könnte der Verkehrsinfrastrukturfonds im Grundge-
setz verankert werden.  ZIFFER 148 Um den Nachholbedarf bei der Moderni-
sierung der Verkehrsinfrastruktur zu adressieren, könnte der Verkehrs-
infrastrukturfonds auch mit begrenzten Kreditermächtigungen ausgestattet wer-
den, die innerhalb einer reformierten Schuldenbremse  ZIFFERN 170 FF. sowie im 
durch die EU-Fiskalregeln vorgegebenen Rahmen aufgenommen werden können.  

Bei einer Beschränkung auf die Verkehrsinfrastruktur in Bundesbesitz 
könnte das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) als verwal-
tende Behörde eingesetzt werden. Durch den Verzicht auf eine rechtliche Selb-
ständigkeit dürften die Administrationskosten gering bleiben. Eine Zweckbin-
dung der Ausgaben für Instandhaltung, Ersatz und Neubau, wie im Schweizer 
Modell,  KASTEN 12 ist sinnvoll, damit nicht allein aufgrund der Verfügbarkeit von 
Mitteln für bestimmte Zwecke der Neubau gegenüber dem Bestandserhalt priori-
siert wird. Der Verkehrsinfrastrukturfonds sollte intermodal ausgelegt werden, 
d. h. die Ausgaben in den Verkehrsbereichen Straße und Schiene (sowie evtl. auch 
Wasser) abdecken und im Hinblick auf die angestrebten Mobilitätsziele koordi-
nieren, ähnlich wie bei der Verkehrsministerkonferenz vorgeschlagen (VMK, 
2024). 

178. Zur langfristigen Finanzierung der Verteidigung bietet sich eine Orien-
tierung am in der NATO angestrebten Zwei-Prozent-Ziel an. Aktuell wird 
diese Zielmarke in Deutschland nur durch die zusätzlichen Mittel aus dem Son-
dervermögen Bundeswehr erreicht.  ZIFFERN 102 F. Langfristig sind jedoch weitere 
zusätzliche Ausgaben notwendig, um die militärische Ausrüstung zu moderni-
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sieren und das Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen.  ZIFFER 108 Die gesetzliche Festle-
gung dieses Ziels als Mindestquote kann die Bindungswirkung erhöhen.  ZIF-

FERN 143 FF. Diese Quote sollte aus dem Kernhaushalt finanziert werden. Spiel-
räume dafür könnten über eine effizientere Mittelverwendung unter Berücksich-
tigung von Kosten-Nutzen-Analysen geschaffen werden.  ZIFFERN 139 FF. Die vom 
Sachverständigenrat vorgeschlagene Reform der Schuldenbremse könnte zudem 
langfristig einen zusätzlichen fiskalischen Spielraum von bis zu 0,65 % des BIP 
schaffen, sobald die Regelgrenze für das Defizit bei einer Schuldenstandsquote 
unter 60 % auf 1 % des BIP steigt.  ZIFFERN 170 FF. Das entspräche etwas mehr als 
dem jährlichen Beitrag des Sondervermögens Bundeswehr im Durchschnitt der 
fünf Jahre, in denen es nach aktuellen Planungen ausgegeben werden soll. Die 
Beschaffungsprozesse der Bundeswehr sollten zudem insbesondere bei Großauf-
trägen beschleunigt werden.  ZIFFER 134  

179. Im Bildungsbereich könnte eine gesetzliche Fixierung der Mindestausga-
ben für Bildung, beispielsweise definiert auf der Basis von Mindestausgaben 
pro Schülerin und Schüler, implementiert werden (JG 2021 Ziffer 372). Eine sol-
che Mindestquote müsste auf Ebene der Länder implementiert werden, da diese 
Ausgaben größtenteils bei ihnen getätigt werden.  ZIFFER 97 Um unterschiedlichen 
Kosten, etwa aufgrund von regionalen Unterschieden, Rechnung zu tragen, soll-
ten die Mindestquoten länderspezifisch festgelegt werden, wobei eine bundes-
weite Koordination sinnvoll wäre.  
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Eine andere Meinung 

180. Ein Mitglied des Sachverständigenrates, Veronika Grimm, teilt zwar die Einschät-
zung der Ratsmehrheit, dass zukunftsorientierte Ausgaben des Staates, insbeson-
dere in den Bereichen Bildung, Verteidigung und Infrastruktur, gestärkt werden 
sollten. Das Ratsmitglied kann aber die Schlussfolgerungen der Ratsmehrheit 
nicht vollständig teilen. Zudem teilt das abweichende Ratsmitglied verschiedene 
Einschätzungen aktuell diskutierter Handlungsoptionen durch die Ratsmehrheit 
nicht. Im Folgenden werden daher einige zusätzliche Argumente zur Einschät-
zung der im Text diskutierten Handlungsoptionen angeführt und konkrete Be-
denken gegenüber den Schlussfolgerungen der Ratsmehrheit vorgebracht. Aus 
Sicht des abweichenden Ratsmitglieds können Vorschläge zur Stärkung zu-
kunftsorientierter öffentlicher Ausgaben nicht umgesetzt werden, 
ohne im Zuge von Strukturreformen verlässliche finanzielle Spiel-
räume zu schaffen. Geschieht dies nicht, so könnten Vorgaben zur Priorisie-
rung zukunftsorientierter öffentlicher Ausgaben die Entscheidungsspielräume 
der legitimen Entscheidungsträger in den Parlamenten in unangemessenem Um-
fang beschneiden.  

1. Zu den Handlungsoptionen im Gutachten 

Kosten-Nutzen-Analysen 

181. Im Abschnitt „Entscheidungsgrundlage für öffentliche Ausgaben verbes-
sern“  ZIFFERN 139 FF. diskutiert die Ratsmehrheit die Notwendigkeit eines „ver-
stärkten systematischen Einsatzes“ von Kosten-Nutzen-Analysen „mithilfe für die 
jeweiligen Bereiche standardisierter Methoden“. Dies könne „helfen, auf eine 
transparente Weise Ausgaben mit einem hohen Verhältnis von Nutzen zu Kosten 
zu identifizieren“. 

182. Die Vorschläge bleiben jedoch vage, weshalb auch unklar bleibt, wie genau eine 
Verbesserung hinsichtlich der Identifikation und Priorisierung zukunftsorientier-
ter Ausgaben erreicht werden soll. Das Bemühen darum, mithilfe von Kosten-
Nutzen-Analysen seitens staatlicher Institutionen „die Rationalität des Planungs-
prozesses zu erhöhen“,  ZIFFER 175 scheitert schon daran, dass eine objektive Be-
wertung von Vorhaben nicht möglich ist. Sowohl grundlegende theoreti-
sche als auch praktische Hindernisse machen die Aggregation individueller Prä-
ferenzen zu einer gesellschaftlichen Wohlfahrtsfunktion unmöglich (etwa die Un-
vergleichbarkeit des Nutzens oder heterogene Präferenzen, vgl. Arrow, 1951; Sen, 
1970; Hausman und McPherson, 2006). Versucht man also, den Anschein einer 
„objektiven“ Beurteilung zu erzeugen, so kann dies berechtigte Kritik hervorrufen 
und die Akzeptanz der Ergebnisse und der Handlungsempfehlungen schwächen 
(Edenhofer und Kowarsch, 2015). Im föderalen demokratischen Rechtsstaat fin-
det daher die Entscheidungsfindung in einem Aushandlungsprozess auf 
allen staatlichen Ebenen statt und wird letztlich durch die demokratisch ge-
wählten Vertreter legitimiert (Habermas, 1992). Die Wissenschaft hat in 
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diesem Aushandlungsprozess eine zentrale Rolle (vgl. z. B. Edenhofer und Ko-
warsch, 2015). 

183. Mit gutem Grund gibt es in Deutschland zahlreiche Forschungsinstitute verschie-
dener disziplinärer Ausrichtungen, die aus ihrer spezifischen Fachexpertise her-
aus zur Debatte beitragen und Datenquellen bereitstellen. Darüber hinaus gibt es 
eine große Anzahl von Think Tanks und Verbänden, die die gesellschaftliche De-
batte mit ihren Beiträgen beeinflussen. Diese Vielfalt an Perspektiven und 
Akteuren ermöglicht einen breiten Zugang zu politischer und wirtschaftlicher 
Teilhabe und ist damit die Voraussetzung (aber keine Garantie) dafür, dass Ge-
setze und politische Entscheidungen aus einem fairen, inklusiven Dis-
kurs hervorgehen, der sowohl faktische Gegebenheiten als auch normative 
Standards berücksichtigt (Habermas, 1962; Sen, 1999; Acemoglu und Robinson, 
2012). Analysen auf Basis unterschiedlicher Annahmen und Modelle, die in Kon-
kurrenz zueinander stehen, und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die 
ihre Analysen und deren Annahmen erklären und deren Relevanz auch gegen Kri-
tik verteidigen sind zentrale Bestandteile des öffentlichen und politischen Mei-
nungsbildungsprozesses (Ostrom, 1990; Mouffe, 2000; Acemoglu und Robinson, 
2012).  

Die Glaubwürdigkeit von Analysen und die Akzeptanz der darauf basie-
renden Entscheidungen dürfte kaum erhöht werden, wenn die „relevanten“ 
Analysen in einem politiknahen Umfeld gebündelt werden. Selbst in der 
Corona-Pandemie erwies sich die Bündelung der Expertise in einem zentralen Ex-
pertenrat als schwierig und hat sich letztlich nicht durchgesetzt. Im Zuge der 
Netzentwicklungsplanung wurde etwa zuletzt deutlich, dass Szenarien, die die 
Nichterreichung energiepolitischer Ziele implizieren, nicht untersuchungsfähig 
sein könnten, obwohl die Nichterreichung der Ausbauziele für erneuerbare Ener-
gien oder ein geringerer Anstieg der Stromnachfrage durchaus realistische Mög-
lichkeiten darstellen. Bei einer politischen Entscheidung über die Auswahl von 
Szenarien würden dann wichtige Szenarien gar nicht betrachtet werden. 

184. Kosten-Nutzen-Analysen eignen sich besser für die Ausgabenkritik als 
zur Auswahl neuer Projekte, da sie primär auf Effizienz und objektive Bewertung 
klar definierter Aspekte fokussiert sind. Sie berücksichtigen oft nur kurzfristige, 
messbare Vorteile und erfassen nicht alle indirekten und langfristigen Effekte ei-
nes neuen Vorhabens, die in einer frühen Phase schwer abzuschätzen sind (Böh-
ringer und Löschel, 2006; Dunn, 2017). Solche Projekte, etwa in der Umwelt- 
oder Bildungspolitik, können auf lange Sicht äußerst wertvoll sein, dürf-
ten aber durch eine Kosten-Nutzen-Analyse nicht optimal bewertet 
werden (Masur und Posner, 2011; Boardman et al., 2018). Dadurch sind Kosten-
Nutzen-Analysen methodisch besser geeignet, bestehende Ausgaben auf Ineffizi-
enzen zu prüfen, statt ambitionierte Projekte mit unsicherem, langfristigem Nut-
zen zu untermauern. Insgesamt fördern sie Haushaltsdisziplin, indem sie Opti-
mierungspotenzial in laufenden Programmen sichtbar machen. 
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Sondervermögen oder Investitionsfonds 

185. Im Abschnitt „Verbindlichkeit erhöhen“  ZIFFERN 142 FF. diskutiert die Ratsmehr-
heit die Privilegierung von zukunftsorientierten öffentlichen Ausgaben durch 
Sondervermögen oder Investitionsfonds. Sondervermögen werden der dauerhaf-
ten Priorisierung von zukunftsorientierten Ausgaben aus verschiedenen Gründen 
nicht gerecht. Der Haupttext des Gutachtens erwähnt bereits die Gefahr des 
Transparenzverlustes durch die Auslagerung von Aufgaben in Extrahaushalte so-
wie die fehlende Eignung von rein kreditfinanzierten Sondervermögen für dauer-
hafte Aufgaben wie Verteidigung, Bildung oder Infrastruktur.  ZIFFER 150 Es gibt 
jedoch weitere Bedenken gegen die Nutzung von Sondervermögen zur Stärkung 
zukunftsorientierter öffentlicher Ausgaben. So werden Sondervermögen 
häufig von Interessengruppen für groß angelegte Subventionspro-
gramme vorgeschlagen, die den in der aktuellen Situation wichtigen Struktur-
wandel mehr verhindern als fördern könnten. Die Breite der im Haupttext aufge-
führten Schätzungen  ZIFFERN 104 FF. illustriert dies ebenso wie ihre Vielfalt. Wird 
bei Schaffung von Sondervermögen versucht, durch eine klare Definition der 
zulässigen Ausgaben eine ineffiziente Verwendung der Mittel zu verhindern, 
so erschwert dies eine im Zeitverlauf möglicherweise notwendige An-
passung an veränderte Rahmenbedingungen. Eine flexible Ausgestaltung 
des Sondervermögens hingegen birgt das Risiko ineffizienter Mittelver-
wendung aufgrund von Interpretationsspielräumen. 

186. Infrastrukturfonds stellen zwar eine Option für die Finanzierung von Infrastruk-
turprojekten dar, aber es gibt mehrere Herausforderungen, die ihre Umsetzung 
erschweren könnten. Ein Fonds, der sich auf Bundesprojekte beschränkt, löst die 
Finanzierungsproblematik für die Länder und die Kommunen nicht. Die größten 
Defizite bei der Infrastrukturfinanzierung betreffen jedoch die Kommunen. Diese 
leiden seit Jahren unter einem erheblichen Investitionsstau, der inzwischen auf 
etwa 190 Mrd Euro geschätzt wird (KfW Research, 2024). Darüber hinaus beste-
hen politische Differenzen über die Ausrichtung, etwa ob der Fonds inter-
modal (Straße und Bahn gemeinsam) aufgestellt sein sollte und wenn ja, wie er 
seine Prioritäten zwischen Schiene und Straße setzen sollte. Es dürfte 
dahingehend zwischen den politischen Parteien und ihren Anhängern erhebliche 
Differenzen geben, deren Aushandlung sich nur schwer an einen Infra-
strukturfonds und methodisch limitierte Kosten-Nutzen-Analysen 
auslagern lässt. 

187. Eine mögliche Alternative besteht darin, die Bereitstellung von Infrastruk-
tur in Absprache mit der Europäischen Kommission in einnahmenfinan-
zierte, selbständig verschuldungsfähige Infrastrukturgesellschaften 
nach dem Vorbild der österreichischen ASFINAG auszulagern (Expertenkom-
mission Stärkung von Investitionen in Deutschland, 2016). Diese Gesellschaften 
könnten operativ und finanziell eigenständig agieren und wären damit nicht un-
mittelbar an die Schuldenbremse gebunden. Allerdings wäre je nach Aus-
gestaltung die Begrenzung der Verschuldung im Rahmen der europäischen Fis-
kalregeln zu beachten. Durch ihre Einnahmefinanzierung wären sie in der Lage, 
die notwendigen Investitionen eigenständig zu tragen, ohne den regulären Staats-
haushalt zu belasten oder die Verschuldungskapazitäten des öffentlichen Sektors 
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zu tangieren. Insbesondere würde eine Beitrags- und Gebührenfinanzie-
rung dazu beitragen, den Infrastrukturausbau maßgeblich an den Prä-
ferenzen der Nutzerinnen und Nutzer zu orientieren. Wichtig ist hierbei, 
die privaten Kapitalgeber angemessen am Risiko zu beteiligen, damit diese ein 
aktives Interesse daran haben, dass sich die Infrastrukturbereitstellung an den in 
der Zahlungsbereitschaft der Nutzerinnen und Nutzer zum Ausdruck kommen-
den Präferenzen ausrichtet. Infrastrukturen, die regionalpolitischen Zielen die-
nen, könnte der Staat durch den Einkauf von entsprechenden Verkehrswegen bei 
den Investitionsgesellschaften – also über explizite Subventionen – weiterhin be-
auftragen. 

Goldene Regel 

188. Im Abschnitt „Goldene Regel“  ZIFFERN 158 FF. wird die Erweiterung fiskalischer 
Spielräume diskutiert. Dabei wird eine „Goldene Regel“ für Nettoinvestitionen, 
die gezielte zusätzliche staatliche Ausgaben ermöglicht, von der Ratsmehrheit 
grundsätzlich positiv eingeordnet („Eine pragmatisch an der VGR-Definition öf-
fentlicher Nettoinvestitionen orientierte und mit einem Deckel für die zulässige 
Neuverschuldung versehene goldene Regel könnte grundsätzlich eine sinnvolle 
Option für die Erhöhung und Verstetigung öffentlicher Investitionen im engeren 
Sinne sein.“,  ZIFFER 166). Das abweichende Ratsmitglied teilt diese Einschätzung 
nicht. 

189. Die Einführung einer Goldenen Regel für Nettoinvestitionen dürfte bei der prak-
tischen Umsetzung erhebliche Herausforderungen mit sich bringen. Zunächst be-
steht – wie die Ratsmehrheit zugesteht  ZIFFER 163 – eine wesentliche Abgren-
zungsproblematik, da es schwierig ist, zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben 
von konsumtiven Ausgaben klar zu trennen. Diese Abgrenzungsproblematik war 
ein Grund für die Aufgabe der früheren objektbezogenen Schuldengrenze (vgl. 
Wissenschaftlicher Beirat beim BMF, 2007). Aufgrund dieser Abgrenzungsprob-
lematik wird eine Orientierung an der Definition der volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnungen (VGR) vorgeschlagen. Aber die Vergangenheit hat 
gezeigt, dass der Bau von Spaßbädern, Regionalflughäfen und anderen öffentli-
chen Prestigeprojekten, die unter eine solche Definition fallen würden, späte-
ren Generationen oft hohe Folgekosten aufgebürdet und wenig bis gar 
nichts zum Produktivitätswachstum beigetragen hat (Fuest und Grimm, 
2023). 

190. Des Weiteren führt eine an den VGR orientierte Definition des Investitionsbe-
griffs dazu, dass entscheidende Herausforderungen, wie beispielsweise 
Bildungsausgaben, nicht angemessen berücksichtigt werden. Diese stel-
len zwar eindeutig zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben dar, bestehen jedoch 
größtenteils aus Personalaufwendungen, die in einer solchen Definition nicht be-
rücksichtigt würden. Sie könnten sogar verdrängt werden, wenn Ausgaben, 
die unter die für die Goldene Regel verwendete Definition fallen, ausgeweitet wer-
den müssen, um in diesen Bereichen positive Nettoinvestitionen und somit zu-
sätzliche Verschuldungsspielräume zu erreichen. 
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191. Wählt man eine umfassendere Definition von zukunftsorientierten öf-
fentliche Ausgaben, so würde dies erfordern, eine verlässliche Vermö-
gensrechnung des Bundes und der Länder vorzulegen. Eine verbindliche 
Umstellung auf die Doppik bei der Haushaltsrechnung von Bund und Ländern, 
die alle relevanten Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und deren Veränderun-
gen abbilden kann, ist jedoch nicht vorgesehen. Sie würde zudem erhebliche fi-
nanzielle und organisatorische Herausforderungen mit sich bringen und wäre in 
einem überschaubaren Zeitraum nicht zu bewerkstelligen. 

2. Reformoptionen für eine zukunftsorientierte  
Politik 

192. Um zukunftsorientierte Ausgaben zu stärken dürfte es nicht ausreichen, zusätzli-
che Regeln zur Verwendung der verfügbaren Haushaltsmittel zu etablieren. Be-
schränkt man sich darauf, so werden wichtige Handlungsoptionen außer Acht ge-
lassen, die eine Verfügbarkeit von zusätzlichen Spielräumen für zukunftsorien-
tierte öffentliche Ausgaben ohne einen Anstieg der Staatsschulden überhaupt erst 
sicherstellen können. So könnte die Umsetzung einer Reihe von Reformen zu 
einer strukturellen Entlastung der öffentlichen Haushalte führen und 
damit größere Spielräume für zukunftsorientierte öffentliche Ausga-
ben eröffnen. Dies dürfte die politischen Mehrheiten für Mindestausgaben  ZIF-

FERN 143 FF. UND 179 oder Infrastrukturfonds  ZIFFER 177 im demokratischen Prozess 
überhaupt erst ermöglichen, da trotz dieser – dann selbst auferlegten – Restrikti-
onen ausreichende Spielräume für andere staatliche Aufgaben blieben. Ohne 
Strukturreformen dürfte eine Stärkung zukunftsorientierter öffentlicher Ausga-
ben nur umsetzbar sein, wenn man einen deutlichen Anstieg der Staatsschulden 
in Kauf nehmen würde. Einen solchen Anstieg von Staatsverschuldung über die 
vorgeschlagene moderate Reform der Schuldenbremse hinaus,  ZIFFERN 170 FF. 
schließt jedoch auch die Ratsmehrheit aus.  ZIFFER 85 Zudem bieten die EU-Fis-
kalregeln dafür keine Spielräume.  ZIFFER 211 

193. Im Kontext der Debatte um zukunftsorientierte Staatsausgaben ist zu berücksich-
tigen, dass neben der Berücksichtigung des „Anti-Investment-Bias“ (also der 
Übergewichtung gegenwartsorientierter Ausgaben in der Haushaltsplanung) 
auch entschieden werden muss, in welchem Umfang zukunftsorientierte 
Ausgaben vom Staat getätigt werden oder über die Schaffung geeigne-
ter Rahmenbedingungen der Privatwirtschaft überlassen werden soll-
ten. Um ausreichende Spielräume für zukunftsorientierte Ausgaben des Staates 
zu sichern, gilt es insbesondere, Interventionsspiralen zu vermeiden (von 
Mises, 1929; Schumpeter, 1942; von Hayek, 1944; Buchanan und Tullock, 1960). 
Diese treten ein, wenn aufgrund von dysfunktionalen Rahmenbedingungen für 
die Privatwirtschaft (wofür oft unmittelbar politische Entscheidungen verant-
wortlich sind) das notwendige Engagement des Staates zunimmt, der aber die 
Herausforderungen nicht adressieren kann (Grimm et al., 2024a). Dies ist etwa 
auf dem Wohnungsmarkt oder beim Klimaschutz zu beobachten. 

194. Fünf Handlungsfelder sind maßgeblich, um ausreichende Spielräume für 
zukunftsorientierte Staatsaufgaben in den öffentlichen Haushalten zu eröffnen 



Zukunftsorientierung der öffentlichen Finanzen stärken – Kapitel 2 

 Jahresgutachten 2024/25 – Sachverständigenrat 141 

und eine Priorisierung zu ermöglichen: (1) ein (teilweiser) Rückzug des Staates 
aus Wirtschaftsbereichen, die nicht zu den Staatsaufgaben zählen, (2) der Wech-
sel von Subventionen zu verlässlichen Rahmenbedingungen in verschiede-
nen Märkten, (3) eine konsequente Ausgabenkritik, (4) Strukturrefor-
men zur Schaffung von Spielräumen in den Haushalten und zur Stabilisierung 
von Einnahmen der Kommunen, (5) die „Reservierung“ von Verschul-
dungspotenzialen um diese Reformen möglich zu machen. Durch eine Kombi-
nation dieser Maßnahmen könnte erreicht werden, dass eine Priorisierung zu-
kunftsorientierter Ausgaben und eine Akzeptanz der dahin führenden demokra-
tischen Entscheidungsprozesse möglich wird. 

(Teilweiser) Rückzug des Staates aus Wirtschaftsbereichen die 
nicht zu den Staatsaufgaben zählen 

195. Verschiedene Aufgaben werden vom Staat übernommen, obwohl sie nicht zu den 
klassischen Staatsaufgaben zählen. Hierunter fallen unter anderem Beteiligungen 
an Unternehmen, einige Aktivitäten im Wohnungsmarkt, die Rettung von strau-
chelnden Unternehmen und umfangreiche Subventionen und Finanzhilfen, etwa 
in den Bereichen Energie und Klimaschutz. Das Subventionsvolumen der Finanz-
hilfen und Steuervergünstigungen des Bundes stieg zuletzt von 37,9 Mrd Euro im 
Jahr 2021 auf geschätzt 67,1 Mrd Euro im Jahr 2024 (BMF, 2023). Es ist umstrit-
ten, ob das zusätzliche staatliche Engagement zielführend ist (Feld et al., 2023; 
Wambach, 2023; Fuest, 2024; Laaser und Rosenschon, 2024). Umfangreiche 
Staatshilfen für Unternehmen mit strukturellen Problemen dürften notwen-
dige strukturelle Anpassungen eher verhindern und so die notwendige 
Modernisierung aufhalten. Mit Blick auf die Transformation der Industrie ist 
fraglich, ob der Staat mit seinen Aktivitäten die besten Projekte zur Erreichung 
von Transformationszielen identifiziert (Edenhofer und Grimm, 2022; Wambach, 
2023). Außerdem kann die staatliche Unterstützung von Aktivitäten private Akti-
vitäten verdrängen oder die Attraktivität von privatwirtschaftlichen Investitionen 
reduzieren (Boehm, 2020; Nguyen, 2023).  ZIFFER 110 FF. Letztendlich können 
private Investitionen ausbleiben, weil auf staatliche Unterstützungsmaß-
nahmen gewartet wird, zunehmende Unsicherheit über die geltenden 
Rahmenbedingungen entsteht oder weil staatliche Subventionen oder 
Markteingriffe den Wettbewerb verzerren (Ambrosius et al., 2020a, 2022; EEM, 
2024). 

196. In verschiedenen Politikfeldern haben staatliche Eingriffe oder die ineffiziente 
Ausgestaltung von Rahmenbedingungen dazu geführt, dass der Druck auf 
die Politik, staatliche Aktivitäten zu entfalten, weiter gestiegen ist. 
Dazu gehören beispielsweise die Energiepolitik, die Klimaschutzpolitik und die 
Wohnungspolitik (EEM, 2024; Grimm et al., 2024b; NWR, 2024; JG 2018 Ziffern 
656 ff.). So führt in allen drei Bereichen, die hier exemplarisch kurz diskutiert 
werden, die Verzerrung der Preise durch fehlende oder falsche Regulierung zu 
Fehlanreizen, die immer umfangreichere staatliche Förderung zur Erreichung 
staatlicher Zielsetzungen provozieren. 

197. Im Wohnungsmarkt führt die Regulierung der Mieten zu einer Verunsicherung 
privater Investoren und geringen erwarteten Renditen, wodurch das Angebot 
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verknappt wird und in der Folge mehr staatliches Engagement gefordert wird (Fu-
est, 2024).  ZIFFERN 414 FF. Beim Klimaschutz führen Emissionspreise weit un-
ter den sozialen Kosten der Emissionen und ein Regulierungsdickicht zu der Not-
wendigkeit von umfangreichen Subventionen zum Erreichen der gesteckten Ziele 
(EEM, 2024; Grimm et al., 2024b). Im Strommarkt führen deutschlandweit 
einheitliche Strompreise zu der Notwendigkeit, die systemdienliche Standortwahl 
von Erzeugungskapazitäten durch Förderung herbeizuführen und behindern die 
notwendige Flexibilisierung (Bichler et al., 2024; BMWK, 2024; EEM, 2024; 
Grimm und Ockenfels, 2024). In allen genannten Beispielen werden im Zuge 
staatlicher Maßnahmen große Summen aufgewendet, aber die Ziele oft nicht er-
reicht. Durch eine Anpassung der Rahmenbedingungen kann es gelingen, 
höhere private Investitionen auszulösen und zugleich die öffentlichen 
Haushalte zu entlasten. Ein teilweiser Rückzug des Staates aus verschiedenen 
Wirtschaftsbereichen könnte dadurch Spielräume in den öffentlichen 
Haushalten schaffen, die für originäre zukunftsorientierte Staatsaufga-
ben genutzt werden könnten. 

Stärkung der Rahmenbedingungen und Berechenbarkeit  
staatlichen Handelns erhöhen 

198. In der Energie- und Klimapolitik kann die Einführung regional differenzier-
ter Strompreise im Strom-Großhandel und die Stärkung des Emissi-
onshandels dazu führen, dass die Investitionsanreize gestärkt werden 
und die Effizienz der Strommärkte steigt (Grimm et al., 2021, 2024b; EEM, 
2024). So erhöhen regional differenzierte Strompreise an den Großhandelsmärk-
ten die Anreize, an systemdienlichen Standorten Kapazitäten zuzubauen und 
diese auch systemdienlich zu betreiben (Ambrosius et al., 2020b; Grimm et al., 
2021; Bichler et al., 2024; Grimm und Ockenfels, 2024), zugleich würde durch 
höhere Emissionspreise die Attraktivität klimafreundlicher Investitionen gestärkt 
(Döbbeling-Hildebrandt et al., 2024). Staatliche Subventionen könnten dann ent-
fallen (Grimm et al., 2022; EEM, 2024). Zwar wirken Kombinationen von Politik-
instrumenten meist stärker als Einzelmaßnahmen, allerdings ist es die Beprei-
sung von Emissionen, welche die Wirksamkeit sichert. So werden nicht-preisliche 
Maßnahmen durch die CO2-Bepreisung deutlich verstärkt (Khanna et al., 2021) 
und politisch beliebtes Ordnungsrecht oft nur in einer solchen Kombination über-
haupt erst wirksam (Stechemesser et al., 2024). 

199. Eine Stärkung der CO2-Bepreisung und zugleich der Abbau der zahlrei-
chen weiteren Regulierungen, die die Bepreisung von Emissionen beeinflus-
sen, würde die Investitionsanreize in den Klimaschutz stärken. Zugleich wür-
den so übergangsweise Einnahmen generiert, die etwa für den Ausgleich 
sozialer Härten genutzt werden könnten (Groß et al., 2022; EEM, 2024). Eine sol-
che Rückverteilung erhöht auch signifikant die Akzeptanz preislicher Instru-
mente, besonders wenn dadurch klimafreundliche Investitionen, etwa in Infra-
strukturen oder ein Klimageld, finanziert werden (Groß et al., 2022; Mohammad-
zadeh Valencia et al., 2024). 

200. Für die Klimaneutralität notwendige Maßnahmen wie die Beschaffung von 
grünem Wasserstoff und Wasserstoffderivaten könnten auf der EU-
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Ebene koordiniert werden (Bauer et al., 2023; Grimm et al., 2024b). Durch 
die Beschaffung großer Mengen könnte die Kostendegression beschleunigt wer-
den und die EU könnte von niedrigeren Preisen aufgrund des Wettbewerbs unter 
den potenziellen Anbietern profitieren (Grimm et al., 2024b). Dadurch dürften 
die notwendigen staatlichen Subventionen deutlich niedriger ausfal-
len als bei der aktuell verfolgten einzelwirtschaftlichen Förderung. 
Zurzeit werden etwa allein für die Förderung von CO2-Einsparungen ausgewähl-
ter energieintensiver Unternehmen 10 Mrd Euro ausgeschrieben. Diese Förder-
maßnahmen binden umfangreiche personelle Kapazitäten in den Ministerien, 
dürften mit substanziellen Mitnahmeeffekten einhergehen und ermöglichen an-
deren Akteuren im europäischen Emissionshandel höhere Emissionen. 

201. Im Wohnungsmarkt gilt es, durch vorausschauende Anpassungen der Regulie-
rung  ZIFFER 414 FF. zu verhindern, dass das notwendige staatliche Enga-
gement die Möglichkeiten des Staates übersteigt. Insbesondere sollte die 
Gestaltung der Mietenregulierung bessere Anreize zu einer effizienten Nutzung 
des Wohnraums einerseits und für private Investitionen in den Wohnungsbau an-
dererseits setzen. 

202. Die Beispiele illustrieren, dass eine weniger auf diskretionären Maßnah-
men beruhende Wirtschaftspolitik, die ein berechenbares Umfeld für 
Investitionen schafft, dem Staat die Möglichkeit eröffnen dürfte, seine 
personellen und finanziellen Ressourcen stärker auf zukunftsgerich-
tete Aufgaben zu konzentrieren, die klar den Staatsaufgaben zuzurechnen 
sind. Nur wenn ausreichend Spielräume für zukunftsgerichtete öffentliche Ausga-
ben absehbar sind, dürfte es möglich sein, für zentrale Aufgaben wie Bildung, Inf-
rastrukturausbau und Verteidigung Regelungen zu beschließen, welche Mindest-
ausgaben in diesen Bereichen sicherstellen, ohne andere wichtige gegenwarts- 
und zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben in zu großem Umfang zu verdrän-
gen. 

203. Ein Rückzug des Staates aus den genannten (und möglicherweise weiteren) 
Bereichen setzt in den Behörden personelle Kapazitäten frei, da die Be-
lastung der staatlichen Bürokratie durch die Konzeption und Administration dis-
kretionärer Maßnahmen abnehmen würde. Die Planungs- und Umsetzungs-
zeiten verbleibender Aufgaben dürften dadurch erheblich zurückgehen. Au-
ßerdem könnte in den nicht mehr staatlich verantworteten Handlungsfeldern 
deutlich schneller agiert werden. Denn Entscheidungen können in Unter-
nehmen schneller getroffen werden als im politischen Raum. Gelingt 
es, Klarheit über die Rahmenbedingungen zu schaffen, so richten sich Unterneh-
men primär am Kundennutzen und den gesetzlichen Leitplanken aus. 

204. Die Berücksichtigung von Externalitäten und Friktionen in einzelnen 
Märkten kann durch geeignete staatliche Instrumente gewährleistet 
werden (wie etwa CO2-Bepreisung zur Berücksichtigung der entsprechenden 
externen Effekte oder Wohngeld zur Sicherstellung sozialer Teilhabe). Auch die 
Gestaltung des Marktumfelds, etwa in Energiemärkten, liegt oft in der Hand des 
Gesetzgebers und ist entscheidend für die Funktionsfähigkeit der Märkte. Die 
Schaffung wirksamer Institutionen oder deren Reform zur Anpassung an neue 
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Herausforderungen stellen zwar komplexe Aufgaben dar, bieten jedoch oftmals 
(im Gegensatz zu immer wiederkehrenden Staatseingriffen) eine nachhaltige Ant-
wort auf die Problematik zu geringer zukunftsorientierter Ausgaben. 

Konsequente Ausgabenkritik 

205. Im Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2019 beliefen sich die Staatsausgaben auf 
46,5 % der Wirtschaftsleistung. Diese Relation stieg im Zuge des Pandemie- und 
Energiepreisschocks stark an und liegt weiterhin deutlich über dem Vorkrisenni-
veau (2019: 44,2 %; 2023: 48,4 %). In der aktuellen Konjunkturprognose steigt 
die Staatsausgabenrelation – bei der derzeit absehbaren Finanzpolitik – bis zum 
Jahr 2025 auf 49,2 %. Der Staat greift damit weiterhin erheblich in den Wirt-
schaftskreislauf ein. Daher sollten Mehrbedarfe bei zukunftsorientierten Aufga-
ben wie oben beschrieben nicht durch zusätzliche Ausgaben, sondern durch Um-
schichtungen aus den öffentlichen Haushalten hin zu privatwirtschaftlichen Akti-
vitäten ermöglicht werden. Darüber hinaus dürfte eine verstärkte Priorisie-
rung auf der Grundlage einer staatlichen Ausgabenkritik angezeigt sein. 
Hierbei können Kosten-Nutzen-Analysen eine zentrale Rolle spielen, wenn es da-
rum geht, bestehende Ausgaben auf Ineffizienzen zu prüfen. 

Schaffung von verlässlichen Spielräumen durch Strukturreformen 

206. Neben dem Rückzug des Staates aus verschiedenen Handlungsfeldern in Verbin-
dung mit der Schaffung verlässlicher Institutionen zur Mobilisierung privater In-
vestitionen können strukturelle Reformen bei den Sozialausgaben und 
eine Föderalismusreform die Spielräume für zukunftsorientierte Staatsaus-
gaben vergrößern.  

207. Der Sachverständigenrat und zahlreiche weitere Beratungsgremien haben in den 
vergangenen Jahren Vorschläge gemacht, die darauf abzielen, den erwarteten An-
stieg der gegenwartsbezogenen Ausgaben zu dämpfen. Der Zusammenhang mit 
der Priorisierung zukunftsorientierter öffentlicher Ausgaben ist offensichtlich: 
geringere gegenwartsorientierte Ausgaben eröffnen mehr Spielräume für die Aus-
gaben, die priorisiert werden müssten, um das Wachstumspotenzial zu erhöhen 
und zukünftigen Wohlstand zu sichern. Nur wenn der Anstieg der Sozial-
ausgaben gedämpft wird, kann erreicht werden, dass Mindestquoten 
(etwa für Bildungs- oder Verteidigungsausgaben) auch langfristig ein-
gehalten werden können. Im Folgenden werden einige (nicht erschöpfende) 
Beispiele angeführt. 

208. Wichtige Reformen betreffen die Gesetzliche Rentenversicherung, wo ins-
besondere das Renteneinstiegsalter an die Entwicklung der ferneren Lebenser-
wartung gekoppelt werden sollte und der Anstieg der Bestandsrenten gedämpft 
werden könnte (Wissenschaftlicher Beirat beim BMF, 2020; JG 2020 Ziffern 648 
ff.; JG 2023 Ziffern 403 ff.). Außerdem sollten die abschlagsfreien Altersbezüge 
für mindestens 45 Jahre Versicherte („Rente ab 63“) sowie die Mütter- und Wit-
wenrente kritisch hinterfragt werden (JG 2020 Ziffern 657 ff. und Ziffern 678 ff.; 
JG 2023 Ziffern 416 ff. und 443 ff.). Entsprechende Maßnahmen sollten, wo an-
gezeigt, auch auf das System der Beamtenversorgung übertragen werden. Eine 
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Stärkung der privaten Altersvorsorge könnte zudem mittel- bis langfristig 
die Abhängigkeit von der gesetzlichen Rente reduzieren (Wissenschaftlicher Bei-
rat beim BMF, 2022; JG 2023 Ziffern 449 ff.). Durch diese Maßnahmen könnte 
der Anstieg der Beiträge zur Rentenversicherung sowie die Zuschüsse aus dem 
Bundeshaushalt gedämpft werden. Die Ausgaben im Transfersystem könnten zu-
dem über eine effizientere Gestaltung der Sozialen Sicherungssysteme 
begrenzt werden, etwa durch die Vermeidung von Doppelstrukturen (Wissen-
schaftlicher Beirat beim BMF, 2023; JG 2023 Ziffern 318 ff.) und Bürokratieab-
bau. Die soziale Absicherung könnte kostengünstiger umgesetzt werden, wenn so-
zialpolitische Maßnahmen verstärkt über das Steuer- und Transfersystem erfol-
gen. Die Beiträge zur Finanzierung würden sich dabei am Leistungsfähigkeits-
prinzip orientieren, während die Bedarfsprüfung nach dem Haushaltsprinzip er-
folgen könnte. So ließe sich in vielen Fällen eine gezieltere und bedarfsgerechtere 
Förderung erreichen (JG 2023 Ziffern 502 ff.). Bei all diesen Maßnahmen könnte 
die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen eine wichtige Rolle spielen. 

209. Weitere Anstrengungen sollten sich im föderalen System darauf richten, dass die 
Einnahmen dort, wo konjunkturelle Schwankungen nicht durch die Anpassung 
der Verschuldung ausgeglichen werden können, stabilisiert werden. Die Gemein-
schaftsdiagnose (2024) schlägt in diesem Kontext etwa vor, die Kommunalfi-
nanzen durch eine Föderalismusreform stabiler und weniger kon-
junkturabhängig zu gestalten, indem die Abhängigkeit der Gemeinden von 
stark schwankenden Gewerbesteuereinnahmen reduziert wird. Stattdessen 
könnte ein höherer Anteil der Kommunaleinnahmen über verlässlichere Einnah-
mequellen wie die Grundsteuer, die Einkommensteuer oder Anteile an der Um-
satzsteuer finanziert werden. Dadurch würden die Kommunen weniger stark von 
wirtschaftlichen Auf- und Abschwüngen betroffen sein und ihre finanzielle Pla-
nungsfähigkeit würde verbessert. Die dadurch geringeren Schwankungen der 
kommunalen Investitionstätigkeit dürften dafür sorgen, dass die Kapazitäten 
der Bauwirtschaft besser auf die Investitionsbedarfe abgestimmt sind. 
Zudem sollten Bund und Länder bei der Übertragung von Aufgaben auf die kom-
munale Ebene, insbesondere im Sozialbereich, die Finanzausstattung der Kom-
munen entsprechend verbessern (Konnexitätsprinzip), um die Spielräume für 
kommunale Investitionen zu sichern. 

Nutzung der fiskalischen Spielräume für Reformen 

210. Der Sachverständigenrat hat in seinem Policy Brief (SVR Wirtschaft, 2024) ge-
zeigt, dass selbst in Szenarien mit regelmäßig wiederkehrenden tiefgreifenden 
Krisen ein gewisser Spielraum für Verschuldung besteht, auch wenn man verhin-
dern möchte, dass die Schuldenstandsquote ansteigt. Dieser Spielraum ist aller-
dings vergleichsweise gering. Die oben skizzierten Strukturreformen sind daher 
erforderlich, um perspektivisch zusätzliche Spielräume innerhalb des Haushalts 
schaffen. Die zusätzlichen fiskalischen Spielräume könnten (und soll-
ten) aber genutzt werden, um Strukturreformen möglich zu machen. 
Strukturreformen kennen zwangsläufig immer Gewinner und Verlierer und sind 
daher nicht ohne weiteres durchsetzbar. Drängende Reformen wären beispiels-
weise eine Anpassung des Energiemarktdesigns (regionale Preise, vgl. Bichler et 
al., 2024; EEM, 2024; Grimm und Ockenfels, 2024), eine deutliche Erhöhung der 
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CO2-Preise bei gleichzeitiger Entlastung durch Rückführung (zu den sozialen 
Kosten siehe Tol, 2023), eine schrittweise Lockerung der Restriktionen beim An-
stieg von Bestandsmieten,  ZIFFER 421 oder eine Föderalismusreform (Gemein-
schaftsdiagnose, 2024).  

211. Allerdings muss Deutschland aufgrund des Schuldenstands von über 60 % des 
BIP im Rahmen des präventiven Arms der EU-Fiskalregeln mit der Europäischen 
Kommission einen Referenzpfad für die gesamtstaatlichen Ausgaben abstimmen, 
der den Schuldenstand auf ein Niveau unter 60 % des BIP zurückführt. Daher 
dürften die Spielräume zunächst beschränkt sein, denn unter den euro-
päischen Fiskalregeln werden auch Ausgaben der Extrahaushalte angerechnet 
(vgl. Deutsche Bundesbank, 2018), etwa im Rahmen des Sondervermögens Bun-
deswehr sowie möglicherweise das staatliche Engagement bei der Deutschen 
Bahn (Statistisches Bundesamt, 2024a). Aktuell zeichnet sich ab, dass die Ausga-
benentwicklung deutlich über die Prognose der Kommission und die länderspezi-
fische Empfehlung (Rat der Europäischen Union, 2024) für das laufende Jahr 
hinausgeht (vgl. Unabhängiger Beirat des Stabilitätsrats, 2024). Entsprechend 
müssen für den Ausgabenpfad enge Grenzen gesetzt werden, damit 
eine Ausgabenentwicklung im Sinne der europäischen Fiskalregeln 
erreicht werden kann. Lockerungen bei der Schuldenbremse dürften über-
haupt erst zusätzliche Spielräume eröffnen, wenn der Schuldenstand 60 % des 
BIP unterschreitet und Deutschland somit nicht mehr von den Maßnahmen im 
Rahmen des präventiven Arms der EU-Fiskalregeln betroffen ist.  

212. Die Schaffung von zusätzlichen fiskalischen Spielräumen durch eine Re-
form der Schuldenbremse sollte, sofern diese Spielräume überhaupt kurzfristig 
bestehen, dringend in Verbindung mit wichtigen strukturellen Reformen 
verhandelt werden, die für zusätzliche Investitionsanreize in der Privatwirt-
schaft sorgen und zugleich zusätzliche Spielräume für zukunftsorientierte Ausga-
ben in den öffentlichen Haushalten eröffnen. Geschieht dies nicht, so würde die 
Politik einen wichtigen Hebel zur Ermöglichung solcher Reformen aus der Hand 
geben. Das abweichende Ratsmitglied steht daher einer Reform der Schulden-
bremse ohne eine solche Konditionalität skeptisch gegenüber. 
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